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	VORWORT:


	Mit 1. Jänner 1998 kam es zu einer grundsätzlichen Neuorientierung im Bereich des Sozialversicherungswesens. Bis dahin richtete sich der Versichertenkreis nach der Zugehörigkeit zu bestimmten Berufsgruppen. Seither führen alle Erwerbseinkommen, die über einer bestimmten Grenze liegen, zu Sozialversicherungsbeiträgen. Ausgenommen von dieser Erfassung sind immer noch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 28 EStG) und sonstige Einkünfte (§ 29 EStG). Die entsprechenden Bestimmungen orientieren sich daher am Einkommensteuergesetz und den am Einkommensteuerbescheid getroffenen Zuordnungen.

Demnach sind sozialversicherungsrechtlich die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
(§ 21 EStG) dem BSVG, die Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 22 EStG) und aus Gewerbebetreib (§ 23 EStG) dem GSVG oder dem FSVG, die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 25 EStG) dem ASVG oder dem B-KUVG zuzuordnen. 

Seit der 22. Novelle zum GSVG sind grundsätzlich alle selbständig erwerbstätigen Personen, die aufgrund einer betrieblichen Tätigkeit Einkünfte im Sinne der § 22 Z 1 bis 3 und 5 und/oder § 23 des EStG 1988 erzielen, in der Kranken- und Pensionsversicherung nach dem GSVG pflichtversichert, sofern aufgrund dieser betrieblichen Tätigkeit nicht bereits Pflichtversicherung nach dem GSVG oder einem anderen Bundesgesetz (insbesondere nach dem ASVG, zB § 4 Abs. 4 ASVG) im entsprechenden Versicherungszweig eingetreten ist (§ 2 Abs. 1 Z 4 GSVG idF der 22. Novelle).

Einbezogen werden also alle selbständig erwerbstätigen Personen, die aus einer betrieb-lichen Tätigkeit Einkünfte aus selbständiger Arbeit und/oder aus Gewerbebetrieb im Sinne des EStG 1988 erzielen. Erfasst werden sowohl Einzelunternehmer als auch Gesellschafter, wobei der Kreis der versicherungspflichtigen Gesellschafter bewusst weiter gefasst wurde als im Bereich der Gesellschaften mit Gewerbeberechtigung.
Der vorliegende Spezial-Ratgeber soll nunmehr eine Hilfestellung zur sozialversicherungs-rechtlichen Zuordnung der Vielzahl an selbständigen Erwerbstätigkeiten und von in diesem Zusammenhang auftretenden Begriffen geben. Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Erwerbstätigkeiten können diese allerdings nicht erschöpfend dargestellt werden.



	Die Zuordnung zum GSVG, zum FSVG, oder zur Versicherungsfreiheit nach diesen beiden Gesetzen resultiert aus dem Gesetz selbst, aus bereits ergangenen Entscheidungen der Oberbehörden sowie den Erkenntnissen des Verwaltungs- oder Verfassungsgerichtshofes.

Eine höhere Rechtssicherheit brachte das Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz (SV-ZG, BGBl I 125/2017). Es schafft klare Spielregeln in der Sozialversicherungszuordnung und können einmal bescheidmäßig festgestellte Versicherungsverhältnisse erst pro futuro umgestellt werden. Die Klärung, ob eine Tätigkeit als selbständig oder unselbständig einzustufen ist, erfolgt in drei Bereichen. Es gibt für manche Fälle eine automatische Vorabprüfung, die Prüfung auf Antrag des Selbständigen/Auftraggebers sowie die von der ÖGK durchgeführte gemeinsame Prüfung lohnabhängiger Abgaben (GPLA; zuletzt als Reaktion auf VfGH 78-81/2019 durch BGBl I 54/2020 geändert; gs hätte des SV-OG eine Überführung der Prüfung an die Finanzverwaltung vorgesehen, nunmehr bleibt es bei einer gemeinsamen Prüfung). Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auf die Publikation bei MANZ, Burz (Hrsg), Das Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz, 100 Seiten. Auf die Empfehlungen der einheitlichen Vorzugspraxis der Versicherungsträger im Bereich des Melde-, Versicherung- und Beitragswesens wird verwiesen (abrufbar unter www.sozdok.at).
Die allfällige Versicherungsfreiheit nach dem GSVG oder FSVG schließt jedoch nicht eine eventuelle Versicherungspflicht nach dem ASVG, B-KUVG oder dem BSVG aus. 
Die Auflistung der Berufsgruppen erfolgt in alphabetischer Reihenfolge. Unter der jeweiligen Berufsgruppe wird die rechtsunverbindliche Zuordnung zu GSVG, FSVG oder Versicherungsfreiheit („- - -„) nach diesen Gesetzen nach Meinung des Autors angezeigt. In einem allfälligen Verfahren nach dem SV-ZG könnte der konkrete Fall aber anders gewürdigt und eventuell hinsichtlich der SV-Zuordnung anders entschieden werden.
Hinweis:
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Begriffe, die keine eigene Berufsgruppe darstellen, für die Beurteilung der Versicherungspflicht jedoch maßgeblich sind, sind unter „Anführungszeichen“ dargestellt.
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B E R U F S G R U P P E N
von A - Z

	AKTUARE
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Aktuar: (§ 2/1/4 GSVG)
Der Aktuar (Versicherungs- / Wirtschaftsmathematiker) quantifiziert die Risiken eines Versicherungsgeschäfts und sichert damit das solide, nachhaltige Management eines Unternehmens.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


	ANIMATEURE
	

	----
	


1.
Animateur: (§ 2/1/4 GSVG)
Animateure sind Personen, die in einem Ferienclub die Gäste „unterhalten / beschäftigen“.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung (wenn 2/1/4)
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


2.
Besonderheiten:

VwGH - 28.03.2001 – 96/13/0010

Selbständigkeit liegt vor, wenn der Steuerpflichtige auf eigene Rechnung und Gefahr tätig wird, somit ein Unternehmerwagnis trägt und darüber hinaus keine Eingliederung in den geschäftlichen Organismus des Auftraggebers vorliegt. Der Umstand, dass der Animateur bestellte Arrangements (auch innerhalb einer bestimmten „Arbeitszeit“) durchführen muss, ist nicht entscheidend. In der Durchführung einer vertragsmäßig ausbedungenen Leistung, auch wenn es eine von einem Dritten vorgeschriebene Veranstaltung sein sollte, kann noch keine Eingliederung in den Organismus des „Arbeitgebers“ gesehen werden.

3.         Versicherungszuordnung:

Animateure werden idR Dienstnehmer gem § 4 Abs 2 ASVG sein (wegen zeitlicher Bindung, Ortsgebundenheit und Eingliederung in den Betrieb), ein freies Dienstverhältnis ist unwahrscheinlich. Versicherungspflicht gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG besteht nur im Ausnahmefall (siehe obiges Erkenntnis).

	APART-STIPENDIUM

	---
	


Erhält ein nach § 160 BDG zum Zweck einer Forschungsarbeit karenzierter Universitätslehrer Bezüge aus dem APART-Stipendium, liegt nicht automatisch eine Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG vor. Da die Karenzierung nur von jenen Dienstpflichten befreit, die die Anwesenheit an der Universität erfordern, sind auch die Karenzzeiten als Teil des Universitätsdienstverhältnisses zu betrachten. Der Universitätslehrer kommt seinen Dienstpflichten dadurch nach, dass er die Forschungsaufgaben erfüllt, für die er karenziert wurde. Es liegt daher keine selbständige Erwerbstätigkeit vor.

Siehe VwGH - 05.05.2003 – 2001/08/0104, 2001/08/0118

	APOTHEKER
	

	2/1 FSVG
	


§ 2 FSVG 

(1) Auf Grund dieses Bundesgesetzes sind, soweit es sich um natürliche Personen handelt, in der Pensionsversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen pflichtversichert: 

1. die Mitglieder der Österreichischen Apothekerkammer in der Abteilung für selbständige Apotheker; 

2. die Mitglieder der Österreichischen Patentanwaltskammer. 

[…]

1. Selbständiger Apotheker: (§ 2/1 FSVG)
Der Apotheker ist Mitglied in der Abteilung für selbständige Apotheker der Apothekerkammer. Bei einem Freiberufler ist aufgrund der Textierung des § 4 Abs 4 ASVG ein freies Dienstverhältnis ausgeschlossen.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Mitteilung erfolgt durch die Apothekerkammer



	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 1 FSVG

20 %
	§ 5 GSVG (Opting Out)

§ 14a/b möglich
	- - -



	Beginn
	Immer der 1. des Kalendermonats (Aufnahme der Tätigkeit)



	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem Ausnahmegrund eintritt



	Beitragsgrundlage
	Mindestbeitragsgrundlage für Neubeginner (ab 1999) 

Versicherungsgrenzen gelten nicht

	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich (Verjährungsbestimmungen)

Kein Beitragszuschlag


2. Apotheker als Kommanditist: (§ 2/1 FSVG)
Miteigentümer (zu denen auch Kommanditisten zählen) von Apotheken, die in ihrer Apotheke als Pharmazeuten tätig sind, gelten als Mitglieder der Österreichischen Apothekerkammer in der Abteilung für selbständige Apotheker. Dies auch dann, wenn auf Grund dieser Tätigkeit im Einzelfall die Vollversicherung nach dem ASVG vorliegt.

Durch Erkenntnis des VwGH (siehe unten Punkt 4) wurde die Pflichtversicherung der mittätigen Kommanditisten nach dem FSVG bestätigt. Eine Pflichtversicherung nach dem ASVG aufgrund dieser Tätigkeit würde zu Unrecht bestehen.

3.
Ausnahmen:

Ruhendmeldung (§ 5 Z 1 FSVG):

Da Apotheker eine gesetzliche Interessenvertretung (Kammer) haben, ist auch eine Ruhendmeldung der Ausübungsbefugnis möglich, und daher eine Ausnahme von der Pflichtversicherung.

4.
Besonderheiten:

Apotheker und Gewerbe:

Wenn eine Tätigkeit als Apotheker und eine gewerbliche (oder 2/1/4-) Tätigkeit zugleich ausgeübt werden, gelten Sonderregelungen:

· Splittung der Einkünfte

Liegen laut Einkommensteuerbescheid nur Einkünfte aus Gewerbebetrieb (KZ 330) vor, so sind diese Einkünfte vom Steuerberater oder vom Versicherten aufzusplitten. Die Splittung ist aufgrund der unterschiedlichen Prozentsätze in der Pensionsversicherung (20 %, 18,5 %) und der Pflichtversicherung in der Krankenversicherung (nur nach dem GSVG) notwendig.

VfGH-Erkenntnis (Beitragssatz nach dem FSVG):

VfGH - 14.03.2002 – G217/01

Ablehnung der Beschwerde über die unterschiedlichen Beitragssätze zwischen FSVG (20 %) und GSVG (18,5 %).

VwGH-Erkenntnisse (KG):

VwGH - 17.03.2004 – 2001/08/0170 (mittätiger Kommanditist)

Der in einer Apotheke mitarbeitende Miteigentümer (Kommanditist) ist jedenfalls gemäß 
§ 2 FSVG (in Verbindung mit § 5 Apothekerkammergesetz) zu versichern.

VwGH – 13.11.2013 – 2011/08/0351 (Verpachtung der Konzession)

Der Komplementär einer eine Apotheke verpachtenden KG ist dann nicht gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG versichert, wenn mit der Verpachtung die Tätigkeit beendet wird. Aus der Stellung als Konzessionsinhaber ist keine betriebliche Tätigkeit ableitbar, weil die Verwertung der Konzession durch Verpachtung keine betriebliche Tätigkeit darstellt. Eine Pflichtversicherung wäre nur dann gerechtfertigt, wenn dem Verpächter weiterhin Einflussmöglichkeiten auf die Geschäftsführung der Apotheke zukommen. Dies ist aufgrund des (Pacht)Vertrages zu prüfen.

	ARTISTEN
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Artist: (§ 2/1/4 GSVG)
Artisten unterliegen seit 1.1.2001 der Pflichtversicherung nach dem GSVG (als Kunstschaffende).

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 2001 möglich (Verjährungsbestimmungen)

Beitragszuschlag


2.
Besonderheiten:

Artist vor dem 1.1.2001: (4/3 ASVG)

Sofern die selbständige Erwerbstätigkeit als Artist den Hauptberuf und die Hauptquelle der Einnahmen gebildet und er/sie in Ausübung seines/ihres Berufes keine Angestellten beschäftigt hat, lag eine Vollversicherung gemäß § 4 Abs 3 Z 3 ASVG vor. Sie zählten zu den „Dienstnehmer gleichgestellten Personen“. § 4 Abs 3 ASVG wurde für diese Berufsgruppe mit 31.12.2000 aufgehoben (§ 581 Abs 1a ASVG). 

Ab dem 1.1.2001 wurde der Pflichtversicherungstatbestand des § 2 Abs 1 Z 4 GSVG auch für Kunstschaffende wirksam (§ 273 Abs 3a GSVG). Aufgrund der Übergangsbestimmung des § 572 Abs 4 ASVG bleiben die genannten Berufsgruppen jedoch weiterhin in der Kranken- und Unfallversicherung nach dem ASVG pflichtversichert, sofern sie am 31.12.2000 nach dem ASVG pflichtversichert waren, und zwar solange, als die selbständige Erwerbstätigkeit, die diese Pflichtversicherung begründet hat, ausgeübt wird und keine Änderung des maßgeblichen Sachverhalts eintritt. In diesem Fall tritt die GSVG-Pflichtversicherung als Neuer Selbständiger nur in der Pensionsversicherung ein. 

Liegen die Kriterien Hauptberuf und die Hauptquelle der Einnahmen nicht vor, dann gilt der Artist als Kunstschaffender iS des § 2 Abs 1 Z 4 GSVG.
· siehe auch Kunstschaffender
	ÄRZTE
	

	2/2 FSVG
	

	2/1/4 GSVG
	


§ 2 FSVG 

(2) Auf Grund dieses Bundesgesetzes sind, soweit es sich um natürliche Personen handelt, in der Unfall- und Pensionsversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen die ordentlichen Kammerangehörigen einer Ärztekammer pflichtversichert, sofern sie freiberuflich tätig sind und nicht als Wohnsitzärzte (§ 47 Ärztegesetz 1998, BGBl. I Nr. 169) als Wohnsitzärzte in der Ärzteliste eingetragen sind. Als freiberufliche Tätigkeit gilt auch die Behandlung von Pfleglingen der Sonderklasse im Sinne des § 49 Abs. 3 Z 26 ASVG.
Bei den Ärzten ist zwischen vier Konstellationen zu unterscheiden

· Niedergelassener Arzt (mit Praxis)

· Wohnsitzärztliche Nebentätigkeit

· Wohnsitzarzt

· Arzt mit Sondergebühren

1.
Niedergelassener Arzt: (§ 2/2 FSVG)
Der Arzt hat eine eigene Praxis, kann aber nebenbei ein Anstellungs- oder Beamtendienst-verhältnis (als Arzt) haben.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Mitteilung erfolgt durch die Ärztekammer

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (2) FSVG

20 %
	§ 5 GSVG (Opting Out)

§ 14a möglich
	§ 2 (2) FSVG



	Beginn
	Immer der 1. des Kalendermonats (Aufnahme der Tätigkeit)



	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem Ausnahmegrund eintritt



	Beitragsgrundlage
	Mindestbeitragsgrundlage für Neubeginner (ab 1999) 

Versicherungsgrenzen gelten nicht

	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich (Verjährungsbestimmungen)

Kein Beitragszuschlag


2.
Wohnsitzärztliche Nebentätigkeit: (§ 2/2 FSVG)
Der Arzt übt neben einem Anstellungs- oder Beamtendienstverhältnis (als Arzt) noch eine weitere ärztliche Tätigkeit aus, zB als Notarzt, Gutachter, Vorträge in der Krankenschwesternschule etc.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Mitteilung erfolgt durch die Ärztekammer

Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (2) FSVG

20 %
	§ 5 GSVG (Opting Out)

§ 14a möglich
	§ 2 (2) FSVG



	Beginn
	Immer der 1. des Kalendermonats (Aufnahme der Tätigkeit)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem der Ausnahmegrund eintritt

	Beitragsgrundlage
	Mindestbeitragsgrundlage für Neubeginner (ab 1999) 

	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung erst ab 1998


3.
Wohnsitzarzt: (§ 2/1/4 GSVG)

Die Bestimmungen des FSVG sind nur auf ordentliche Kammermitglieder zur Ärztekammer anzuwenden (§ 68 Abs 1 ÄrzteG – Eintragung in Ärzteliste, Ausübung des Berufes, keine Leistungen aus dem Wohlfahrtsfonds). Alle anderen Ärzte gelten als außerordentliche Kammermitglieder, und daher als Wohnsitzärzte.

Der Arzt, der ausschließlich eine Wohnsitzarzttätigkeit ausübt, darf daneben kein Anstellungs- oder Beamtendienstverhältnis (als Arzt) ausüben. Bei Ausübung einer sonstigen Tätigkeit, zB als Gutachter, Praxisvertretungen etc, besteht daher Wohnsitzarzteigenschaft und somit Pflichtversicherung gemäß § 2 Abs 1 Z 4 GSVG (bei Überschreitung der Versicherungsgrenzen).

Gemäß § 41 ÄrzteG stehen Amtsärzte, Polizeiärzte und Ärzte im Bundesheerdienst nicht in der Ärzteliste. Die Tätigkeit als Amtsarzt hängt nicht unmittelbar mit einem Beamtendienstverhältnis zusammen, sondern kann auch in einem ASVG-Anstellungsverhältnis ausgeübt werden. Bei Ausübung einer sonstigen Tätigkeit, zB Gutachter etc, liegt daher eine Wohnsitzarzttätigkeit vor (§ 2 Abs 1 Z 4 GSVG).

Sogenannte „Epidemieärzte“ sind keine Wohnsitzärzte, sondern deren Tätigkeit ist als unselbständige Erwerbstätigkeit zu qualifizieren.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Mitteilung erfolgt durch die Ärztekammer

Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 5 GSVG (Opting Out)

§ 14a/b möglich
	§ 8 (1) ASVG



	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit beendet wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)

	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung erst ab 2000, davor § 4 (3) 11 ASVG

Beitragszuschlag


BVwG vom 05.11.2014 W156 2006102-1: 

Es wurde die Pflichtversicherung gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG in der PV als Wohnsitzarzt neben Bezug einer ASVG-Pension und Altersversorgungsleistung von Ärztekammer bestätigt, weil die Einkünfte daraus über der Versicherungsgrenze lagen. Die Österreichische Sozialversicherung sei vom Grundsatz der Mehrfachversicherung geprägt, der an jede Erwerbstätigkeit anknüpft. In der KV besteht die Ausnahme gem § 5 GSVG iVm VO 471/2005. Eine Verfassungswidrigkeit wurde mit Verweis auf VfGH B111/09 verneint, weil eine Solidargemeinschaft nicht von Äquivalenz von Beitrags- und Versicherungsleistung getragen sei, sondern vom Grundsatz der Risikogemeinschaft und Einkommenssolidarität.


So auch BVwG G305 2146250-1: Bestätigung der Pflichtversicherung in der PV gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. Es bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen eine Doppel- bzw Mehrfachversicherung. Die GSVG-PV ist somit neben einem Ruhegenuss bzw öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis möglich (vgl VfGH B 864/98). Samt anschließender Zurückweisung der dagegen erhobenen außerordentlichen Revision durch den VwGH vom 20.02.2018, Ra 2017/08/0138).

4.
Arzt mit Sondergebühren: (§ 2/2 FSVG)

§ 2 FSVG (2) Als freiberufliche Tätigkeit gilt auch die Behandlung von Pfleglingen der Sonderklasse im Sinne des § 49 Abs. 3 Z 26 ASVG.

§ 49 ASVG  (3) Als Entgelt im Sinne des Abs. 1 und 2 gelten nicht:

26. Entgelte der Ärzte für die Behandlung von Pfleglingen der Sonderklasse (einschließlich ambulatorischer Behandlung), soweit diese Entgelte nicht von einer Krankenanstalt im eigenen Namen vereinnahmt werden.

Mit Wirksamkeitsdatum 1.1.2002 sind die obigen ASVG- und FSVG-Bestimmungen in Kraft getreten, die die sozialversicherungsrechtliche Zuordnung von ärztlichen Sondergebühren ändern bzw klarstellen.

Konkret wurde der § 49 ASVG, der im Wesentlichen die Bezüge oder Entgelte anführt, die nicht in die Beitragsgrundlage nach dem ASVG fallen, dahingehend ergänzt, dass die Sondergebühren nicht als Entgelt im Sinne des § 49 Abs 1 und 2 gelten und damit nicht in der ASVG - Beitragsgrundlage berücksichtigt werden dürfen. Im Gegenzug dazu wurde § 2 Abs 2 FSVG dahingehend ergänzt, dass als freiberufliche Tätigkeit im Sinne des FSVG auch die Behandlung von Pfleglingen in der Sonderklasse gilt.

Durch diese beiden Bestimmungen ist sohin für die Zeit ab 1.1.2002 klargestellt, dass im Falle der Übermittlung von Sondergebühren im Einkommensteuerbescheid (§ 22 Z 1 lit b EStG) jedenfalls ab 1.1.2002 grundsätzlich die Pflichtversicherung nach dem FSVG festzustellen ist. Dies gilt jedenfalls dann, wenn das Dienstverhältnis zur Krankenanstalt im Rahmen einer ASVG-Pflichtversicherung versichert ist. Aber auch im Falle eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses zur Krankenanstalt ist – obwohl im B-KUVG keine entsprechende Bestimmung vorgesehen ist – die FSVG-Pflichtversicherung festzustellen, weil auch in diesen Fällen davon auszugehen ist, dass die Sondergebühren die Beitragsgrundlage nach dem B-KUVG bzw die Pensionsbeiträge im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses nicht erhöhen.

5.
Ausnahmen:

Ruhendmeldung (§ 5 Z 1 FSVG):

Da Ärzte eine Interessenvertretung (Kammer) haben, ist auch eine Ruhendmeldung der Ausübungsbefugnis möglich, und daher eine Ausnahme von der Pflichtversicherung.

Ausnahme in der Pensionsversicherung (§ 5 Z 2 FSVG):

Wenn ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis (Beamter) oder ein privatrechtliches Dienstverhältnis mit Pragmatisierung (zB ab 10 Jahren bei einem SV-Träger/Altrecht) vorliegt, ist in der Pensionsversicherung eine Ausnahme festzustellen. Die Pflichtversicherung in der Unfallversicherung bleibt aufrecht.

Chefärzte der Sozialversicherungsträger sind öffentlich-rechtlichen Bediensteten gleichzustellen (daher sofortige Ausnahme).

Kleinunternehmerregelung (§ 4 Abs 1 Z 7 GSVG):

Ab 1.8.2001 kann eine Ausnahme von der Pensionsversicherung gestellt werden, wenn

· in den letzten 5 Kalenderjahren nicht mehr als 12 Monate einer Pflichtversicherung vorliegen

· die Einkünfte unter der ASVG-Geringfügigkeitsgrenze (2021: € 5.710,32) liegen

· die Umsätze unter € 35.000,00 (neu ab 2020; vorher € 30.000,-) liegen

Darüber hinaus ist eine Ausnahme für Personen möglich, die

· das 57. Lebensjahr überschritten haben und deren

· Einkünfte und Umsätze in den letzten 5 Jahren unter den Grenzen lagen.

· das Regelpensionsalter überschritten haben (aufgrund eines EuGH-Erkenntnisses für Männer und Frauen mit 60 möglich) und deren
· Einkünfte und Umsätze die Grenzen nicht überschreiten werden.

Notärzte:

Notärzte sind ausgebildete Ärzte, die ihre ärztliche Tätigkeit im Rahmen organisierter Notarztdienste (Notarztwagen, Notarzthubschrauber) ausüben. Eine Tätigkeit als Notarzt ist grundsätzlich dem ASVG zuzuordnen.

ABER:
· bildet die Tätigkeit als Notarzt nicht den Hauptberuf und
· nicht die Haupteinnahmequelle und
· wird diese Tätigkeit im landesgesetzlich geregelten Rettungsdienst ausgeübt,
gelten die Einkünfte aus dieser Tätigkeit nicht als Entgelt im Sinne des ASVG und sind somit nicht nach dem ASVG beitragspflichtig. Die entsprechende Bestimmung ist im § 49 Abs 3 Z. 26a ASVG zu finden und ist mit 1.1.2016 in Kraft getreten. In den folgenden Ausführungen wird diese Personengruppe als „nebenberufliche Notärzte“ bezeichnet. 

Im § 2 Abs 2 FSVG ist geregelt, dass die Tätigkeit als nebenberuflicher Notarzt einer freiberuflichen ärztlichen Tätigkeit gleichzusetzen ist. Notärzte, die eine dieser 3 Voraussetzungen nicht erfüllen, sind keine nebenberuflichen Notärzte in diesem Sinne, eine FSVG-Pflichtversicherung kann dann nicht eintreten.

6.
Besonderheiten:

Arzt und Gewerbe:

Wenn eine ärztliche und eine gewerbliche (oder 2 Abs 1 Z 4) Tätigkeit zugleich ausgeübt werden, gelten Sonderregelungen:

· Die Unfallversicherung wird zweimal vorgeschrieben (nach GSVG und FSVG)

· Splittung der Einkünfte
Liegen laut Einkommensteuerbescheid Einkünfte aus Gewerbebetrieb (KZ 330) und aus selbständiger Arbeit (KZ 320) vor, gelten 320 für das FSVG und 330 für das GSVG. Liegen nur 320er-Einkünfte vor, so sind diese Einkünfte vom Steuerberater oder vom Versicherten aufzusplitten. Die Splittung ist aufgrund der unterschiedlichen Prozent/Beitragssätze in der Pensionsversicherung (20 %, 18,5 %) und der Pflichtversicherung in der Krankenversicherung (nur nach dem GSVG) notwendig.

Weiters kann ein Arzt mit Gewerbe die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, dh er kann sowohl aus der ärztlichen Tätigkeit als auch aus der gewerblichen Tätigkeit Einkünfte bis zur Geringfügigkeitsgrenze haben (zweimal geringfügige Einkünfte, aus GSVG und FSVG). Die Umsatzgrenze gilt allerdings für beide Betriebe gemeinsam.

VfGH-Erkenntnis (Beitragssatz nach dem FSVG):

VfGH - 14.03.2002 – G217/01

Ablehnung der Beschwerde über die unterschiedlichen Beitragssätze zwischen FSVG (20 %) und GSVG (15 %).

7.      Anstellung von Ärzten bei Ärzten:
Niedergelassene Ärzte und Gruppenpraxen dürfen Ärzte des gleichen Fachgebiets in ihrer Ordination anstellen. Diese Regelung findet sich im § 47a ÄrzteG. Die Anstellung ist im Ausmaß von maximal 40 Wochenstunden möglich. 

	ATYPISCH STILLE GESELLSCHAFTER

	2/1/4 GSVG
	


1.
Atypisch stiller Gesellschafter: (§ 2/1/4 GSVG)
Der atypisch stille Gesellschafter hat einen über die reine Beteiligung an einer Gesellschaft hinausgehenden Einfluss auf die Geschäftsführung (Mittätigkeit).

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich (Verjährungsbestimmungen

Beitragszuschlag


2.
Ausnahmen:

Reine Kapitalbeteiligung:

Eine Pflichtversicherung ist dann nicht festzustellen, wenn

· keine Erwerbstätigkeit (sonstige Tätigkeit jeglicher Art im Betrieb – ausgenommen eine bereits bestehende ASVG-Versicherung) vorliegt

· keine Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis vorliegt

· keine Haftung für Betriebsschulden / Verluste über die eingebrachte Vermögenseinlage hinaus gegeben ist

Über Antrag und Nachweis (Gesellschaftsvertrag, Erklärung des Steuerberaters) kann die reine Kapitalbeteiligung und daher die Ausnahme von der Pflichtversicherung festgestellt werden.

BVwG vom 27.10.2015, GZ: W156 2106619-1:

Bestätigung der Pflichtversicherung gemäß § 2/1/4 GSVG als atypisch stiller Gesellschafter, weil als Alleingesellschafter und Geschäftsführer der GmbHs rechtliche Einflussmöglichkeit auf die (gewöhnliche) Geschäftsführung der stillen Gesellschaft (vgl VwGH 2012/08/0234, 2006/08/0041) gegeben sind.
VwGH vom 29.04.2016 Ro 2014/08/0059
VwGH bestätigt Feststellung der Pflichtversicherung gem § 2/1/4 GSVG als (atypisch) stiller Gesellschafter. Aufgrund der im Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Kontroll- und Informationsrechte, die § 183 UGB erweitern bzw aufgrund der Zustimmungsrechte zu Geschäften der gewöhnlichen Geschäftsführung (betreffend Anlageinvestitionen über ATS 50.000,- bei geräteintensivem Ambulatorium mit hohem Betriebsmitteleinsatz; Erteilung und Widerruf Prokura) ist ein stiller Gesellschafter als selbständig erwerbstätig anzusehen, weil er über Einflussmöglichkeiten auf die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft verfügt. Es liegt keine reine Kapitalbeteiligung vor.
	„AUFGABEGEWINN“

	- - -
	


· siehe Veräußerungsgewinn
Keine Pflichtversicherung, wenn die Einkünfte ausschließlich aus einer (Nach)Versteuerung eines Aufgabegewinnes, auch bei Aufteilung auf mehrere Jahre, resultieren und in dem betreffenden Kalenderjahr keine aktive selbständige Erwerbstätigkeit vorliegt. Achtung: Vorsicht bei Tätigkeiten gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG.
	AUFSICHTSRATSMITGLIEDER
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Aufsichtsrat: (§ 2/1/4 GSVG)
Aufsichtsratsmitglieder iS des § 22 Z 2 erster Teilstrich EStG 1988 ist, wer mit der Überwachung der Geschäftsführung einer Gesellschaft beauftragt ist. Dazu zählen in erster Linie die nach dem Aktiengesetz, dem GmbHG oder GenossenschaftsG bestellten Aufsichtsräte. Darüber hinaus werden aber auch alle Personen von diesem Begriff erfasst, die auf Grund von gesellschaftsrechtlichen Vorschriften oder von Bestimmungen der Satzung (des Gesellschaftsvertrages) durch einen Beschluss der zuständigen Organe mit der Überwachung der Geschäftsführung einer juristischen Person beauftragt sind. Aufsichtsratsmitglieder sind auch die nach § 110 ArbVG vom Betriebsrat in den Aufsichtsrat entsendeten Arbeitnehmervertreter. 

Die Tätigkeit anderer, primär im Eigentümerinteresse mit der Überwachung der Geschäftsführung beauftragter Personen, wie von Beiräten als Hilfsorgane der Aufsichtsräte, ist ebenfalls vermögensverwaltend. 
Aber: Ein Beamter, der von seiner Dienstbehörde (zB Landesregierung) als Aufsichtskommissär (zB bei der Landeshypothekenbank) bestellt wird, bezieht dafür Einkünfte nach § 25 Abs 1 Z 4 lit c EStG 1988. Übt ein Mitglied der Landesregierung eine solche Funktion aus, sind seine Bezüge als Funktionsgebühren iSd § 29 Z 4 EStG 1988 anzusehen. 
Wird ein Mitglied des Aufsichtsrats von seinem Dienstgeber entsandt, ist der Dienstgeber bezüglich der Aufsichtsratsfunktion jedoch nicht weisungsbefugt, erzielt der entsendete Aufsichtsrat Einkünfte gemäß § 22 Z 2 EStG 1988 (5266 f; EST-Richtlinien 2000). 

Für die Qualifikation von Einkünften aus vermögensverwaltender Tätigkeit ist es unbeachtlich, von wem der Steuerpflichtige entsendet worden ist und wessen Interessen er im Aufsichtsrat vertritt. Zur Abzugsfähigkeit der Aufsichtsratsvergütungen bei der Gesellschaft siehe KStR 2013 Rz 1265 f. 
Der Auslagenersatz, den in den Aufsichtsrat entsendete Arbeitnehmervertreter nach § 110 ArbVG erhalten, zählt zu den Einkünften aus selbständiger Arbeit, unabhängig von wem der Auslagenersatz bezahlt wird (5266g; EST-Richtlinien 2000).
Ist eine als Aufsichtsrat tätige natürliche Person gleichzeitig Arbeitnehmer einer (Kapital)Gesellschaft und bestehen zwischen der (Kapital-)Gesellschaft und der Gesellschaft, in der der Aufsichtsrat tätig ist, keine Rechtsbeziehungen, sind Aufsichtsratvergütungen der natürlichen Person auch dann zuzurechnen, wenn der Aufsichtsrat auf Grund einer Vereinbarung die Vergütung seinem Arbeitgeber überlässt. Die Überlassung stellt eine Einkommensverwendung im Wege einer Vorwegverfügung dar, die an der Einkünftezurechnung beim Aufsichtsrat nichts ändert (VwGH 28.05.2009, 2006/15/0360). 

Zu den Einkünften als Aufsichtsrat zählen sämtliche geldwerten Vorteile, die der Aufsichtsrat im Rahmen seiner Tätigkeit erzielt. Werden etwa Gratisstudienreisen ermöglicht, führt dies zu geldwerten Vorteilen aus der Tätigkeit als Aufsichtsrat (VwGH 21.10.1993, 92/15/0150), denen bei Vorliegen eines Mischprogrammes (vgl Rz 1651) keine Betriebsausgaben gegenüberstehen (5266h; EST-Richtlinien 2000).
Der Aufsichtsrat unterliegt daher – bis auf wenige Ausnahmen - der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. Aufgrund des Erkenntnisses des VwGH (siehe unten Punkt 2) ist die Tätigkeit als Aufsichtsrat eine betriebliche, weil sie eine Teilnahme am allgemeinen Wirtschaftsleben darstellt und keinesfalls der Privatsphäre einer Person zuzuordnen ist. 
	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


BVwG W198 2127292-1 

Bestätigung der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG aufgrund der neben einer Beamtentätigkeit in Österreich in Ungarn ausgeübten Tätigkeit als Aufsichtsrat (vgl Art 13/4 VO 883/2004). Nach den anzuwendenden österreichischen Rechtsvorschriften stellen Einkünfte als Aufsichtsrat solche aus einer vermögensverwaltenden Tätigkeit iSd § 22 Z 2 EStG dar (vgl VwGH 2000/08/0068). Die Aufsichtsratstätigkeit unterliegt auch keiner anderen Pflichtversicherung, weil eine aktenkundige Bestätigung der BVA vorlag, dass keine Nebentätigkeit iSd B-KUVG gegeben ist.
2.
Besonderheiten:

VwGH-Erkenntnis (Aufsichtsräte):

VwGH - 18.12.2003 – 2000/08/0068

In der Begründung verweist der Gerichtshof auf den Großteil der Lehre und Tomandl. Eine Pflichtversicherung als Neuer Selbständiger ist (auch) gegeben, wenn keine wesentlichen Betriebsmittel vorliegen. Versicherungspflicht besteht sohin für jedes Erwerbseinkommen, das nicht der Privatsphäre zuzuordnen ist. Die Tätigkeit als Aufsichtsrat ist eine betriebliche, da sie eine Teilnahme am allgemeinen Wirtschaftsleben darstellt und daher keinesfalls der Privatsphäre einer Person zuzuordnen ist.
	AUTOREN
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Autor: (§ 2/1/4 GSVG)
Autoren verfassen Sach- und Schulbücher, Fachliteratur und wissenschaftliche Werke.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich (Verjährungsbestimmungen)

Beitragszuschlag


2.
Besonderheiten:

Schriftsteller: (Kunstschaffende)

Schriftsteller verfassen Romane, Gedichte, Theaterstücke, „Schöngeistiges“.

Pflichtversicherung erst ab 1.1.2001.

· 
siehe Kunstschaffender
· siehe Schriftsteller
3. Versicherungszuordnung:

Ein echtes Dienstverhältnis wird nur im Ausnahmefall vorliegen. Ein freies Dienstverhältnis ist denkmöglich, aber als Kunstschaffende sind sie vom § 4 Abs 4 ASVG ausgenommen. Lt E-MVB 004-ABC-A-011 begründen Tätigkeiten, für die Tantiemen aus Buchverträgen, Loseblattausgaben etc entstehen, keine Versicherungspflicht gem § 4 Abs 4 ASVG.

BVwG W228 2115701-1
Bestätigung der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG aufgrund einer durchgehend ausgeübten Tätigkeit als Autor. Eine im Internet veröffentlichte Publikationsliste weist für den streitgegenständlichen Zeitraum die Veröffentlichung von etlichen Artikeln in Fachzeitschriften aus, wodurch eine betriebliche Tätigkeit belegt ist, weil jedenfalls Korrekturfahnen zeitnah vor Drucklegung zu bearbeiten sind. Bloßes zeitweises Nichttätigsein, eine Betriebsunterbrechung, sogar eine Stilllegung stellt noch keine Tätigkeitsbeendigung dar, wenn noch weitere betriebliche Tätigkeiten beabsichtigt werden. Die während des Bezugs von Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung behauptete Einstellung der Tätigkeit wird somit als Schutzbehauptung gewertet, da keine entsprechenden Beweise vorgelegt wurden.
· Siehe auch Kunstschaffende
	BÄUERLICHE NEBENTÄTIGKEITEN

	- - -
	


· siehe Land(Forst)wirtschaftliche Nebentätigkeit
	BEAMTEN-NEBENTÄTIGKEITEN (-NEBENBESCHÄFTIGUNGEN)

	- - -

2/1/4 GSVG
	


Zunächst ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen

· Beamten-Nebenbeschäftigung

· Beamten-Nebentätigkeit (bis 31.12.2000)

· Beamten-Nebentätigkeit (ab 1.1.2001)

1.
Beamten-Nebenbeschäftigung: (§ 2/1/4 GSVG)

Üben Beamten neben ihrer Beamtentätigkeit zu Bund, Land, Gemeinde noch eine weitere Tätigkeit aus, die keine Beamten-Nebentätigkeit (siehe Punkt 2) darstellt, liegt eine Tätigkeit als Neuer Selbständiger vor (zB Vortragender, Erziehungshelfer, …).

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


2.     Beamten-Nebentätigkeit:
Gemäß § 25 Abs 1 Z 4 lit c EStG idF des Budgetbegleitgesetzes 2001 unterliegen ab dem Veranlagungsjahr 2001 alle Bezüge von öffentlich-rechtlichen Bediensteten (Beamten) des Bundes aus Nebentätigkeiten im Sinne des § 37 BDG und vertraglichen Bediensteten des Bundes aus vergleichbaren Tätigkeiten, sowie Bezüge von öffentlich Bediensteten anderer Gebietskörperschaften aufgrund vergleichbarer gesetzlicher Regelungen der Lohnsteuerpflicht (Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit; Erlass BMF vom 22.02.2001, GZ. 07 0104/1-IV/7/01).

Die Erzielung von selbständigen Einkünften gemäß §§ 22, 23 EStG aus einer Nebentätigkeit als Beamter ist sohin ab 2001 nicht mehr möglich. Liegen ab 1.1.2001 trotzdem Einkünfte aus selbständiger Arbeit oder Gewerbebetrieb vor, so ist von einer der Pflichtversicherung gemäß § 2 Abs 1 Z 4 GSVG unterliegenden Nebenbeschäftigung (siehe Punkt 1) auszugehen. Grundsätzlich dürften aber nur unselbständige Einkünfte vorliegen, die in das B-KUVG fallen.

	BERGFÜHRER

	2/1/4 GSVG
	


1.
Bergführer: (§ 2/1/4 GSVG)
Bergführer und Fremdenführer unterliegen seit 1.1.2000 der Pflichtversicherung nach dem GSVG.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)


	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 2000 möglich

Beitragszuschlag


2.
Besonderheiten:

Berg- und Fremdenführer vor dem 1.1.2000: (4/3 ASVG)

Die selbständige Erwerbstätigkeit als Bergführer und/oder Fremdenführer unterlag der Vollversicherung gemäß § 4 Abs 3 Z 7 ASVG. § 4 Abs 3 ASVG wurde aber für diese Berufsgruppe mit 31.12.1999 aufgehoben (§ 581 Abs 1a ASVG). 
Ab dem 1.1.2000 wurde der Pflichtversicherungstatbestand des § 2 Abs 1 Z 4 GSVG wirksam (§ 273 Abs 3a GSVG). Aufgrund der Übergangsbestimmung des § 572 Abs 4 ASVG bleiben die genannten Berufsgruppen jedoch weiterhin in der Kranken- und Unfallversicherung nach dem ASVG pflichtversichert, sofern sie am 31.12.1999 nach dem ASVG pflichtversichert waren, und zwar solange, als die selbständige Erwerbstätigkeit, die diese Pflichtversicherung begründet hat, ausgeübt wird und keine Änderung des maßgeblichen Sachverhalts eintritt. In diesem Fall tritt die GSVG - Pflichtversicherung als Neuer Selbständiger nur in der Pensionsversicherung ein.

	BILANZBUCHHALTER
	

	2/1/1 GSVG

2/1/4 GSVG
	


Rechtsgrundlage ist das BilanzbuchhaltungsG 2014 (BiBuG 2014, BGBl I 191/2013).

Laut BiBuG gibt es folgende Bilanzbuchhaltungsberufe:

· Bilanzbuchhalter

· Buchhalter

· Personalverrechner

Diese Berufsgruppen sind Mitglieder der Wirtschaftskammern. Die Aufgaben nach dem BiBuG 2014 sind, sofern nicht ausdrücklich Abweichendes angeordnet wird, von der WKÖ wahrzunehmen. Der Präsident der WKÖ ist Behörde, das Register ist bei der WKÖ zu führen. Bestellungen, Ruhendmeldungen, Wiederaufnahmen etc. sind von den Wirtschaftskammern an die SVs zu melden (§ 63 BiBuG 2014). Seither sind die Berufsgruppen laut BiBuG normal pflicht- und somit auch krankenversichert.

	BILDENDE KÜNSTLER
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Bildender Künstler: (§ 2/1/4 GSVG)
Bildende Künstler unterliegen seit 1.1.2001 der Pflichtversicherung nach dem GSVG (als Kunstschaffende). Bis 31.12.2000 war die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach § 3 Abs 3 Z 4 GSVG gegeben.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 2001 möglich

Beitragszuschlag


2.
Besonderheiten:

Bildender Künstler vor dem 1.1.2001: (3/3/4 GSVG, 8/1/4/a ASVG)

Hier musste zunächst unterschieden werden, ob die Tätigkeit den Hauptberuf und die Hauptquelle der Einnahmen darstellte oder nicht. War dies zu verneinen, so fällt die Tätigkeit unter den Begriff des Kunstschaffenden, der ab 1.1.2001 die Pflichtversicherung begründete.

Stellte die Tätigkeit den Hauptberuf bzw die Haupteinnahmequelle dar, so musste weiter danach unterschieden werden, ob eine Kunstschule besucht wurde bzw die Künstlerkommission befasst wurde oder nicht. Lag eines dieser Kriterien vor (Kunstschule, positives Gutachten der Künstlerkommission), so lag bis 31.12.2000 Pflichtversicherung nach § 3 Abs 3 Z 4 GSVG in der Pensionsversicherung und nach § 8 Abs 1 Z 4 lit a ASVG in der Kranken- und Unfallversicherung vor. 

Wurde keine Kunstschule besucht oder lag kein bzw ein ablehnendes Gutachten der Kommission vor, war die Tätigkeit als die eines Kunstschaffenden anzusehen. Die Pflichtversicherung trat daher erst ab 1.1.2001 ein.

Übergangsfälle (§§ 273 (6) GSVG, 281 (4a) GSVG):

Bildende Künstler, die am 31.12.2000 nach dem ASVG in der Kranken- und Unfallversicherung pflichtversichert waren, blieben auch nach dem 1.1.2001 weiterhin nach dem ASVG in der Kranken- und Unfallversicherung pflichtversichert (solange sich der Sachverhalt nicht ändert).

· Siehe auch Kunstschaffende
	BOTENDIENST

	2/1/1 GSVG
	


Die geschuldete Dienstleistung „Botendienst“ wäre im Vergleich zum eingesetzten Betriebsmittel „Fahrrad“ grundsätzlich von überwiegender Bedeutung. Aber für die Tätigkeit „Botendienst“ gibt es seit geraumer Zeit einen Gewerbeschein und tritt dadurch die Pflichtversicherung gem § 2 Abs 1 Z 1 GSVG ein.
Bis dahin bestehende Judikatur:
VwGH - 03.04.2001 – 96/08/0023

Ein Fahrer für einen „Botendienst“, der verpflichtet ist, Funkaufträge durchzuführen und bei dem auch sonst die Merkmale persönlicher Abhängigkeit überwiegen, übt seine Tätigkeit auch dann in einem versicherungspflichtigen Dienstverhältnis aus, wenn er die Möglichkeit hat, einzelne an ihn ergehende Aufträge durch Abschalten des Funkgerätes zu verhindern. 

VwGH 2007/08/0223

Bei Verwendung eines eigenen PKW oder Fahrrades ist zu unterscheiden, ob es sich um ein Personenkraftfahrzeug handelt, welches nicht von vornherein zur betrieblichen Verwendung bestimmt ist. Der Umstand, dass der Auftraggeber die Verwendung des eigenen Transportmittels von den Boten verlangt, führt noch nicht dazu, dass ein solches Kfz oder Fahrrad zum wesentlichen Betriebsmittel des Boten wird. Anders wäre die Sache zu sehen, wenn ein freier DN entweder für diese Tätigkeit einen Lieferwagen etc angeschafft hätte oder aber, wenn er seinen auch dem privaten Gebrauch dienenden Personenkraftwagen durch Aufnahme in das Betriebsvermögen ausdrücklich auch einer unternehmerischen Verwendung als Betriebsmittel gewidmet hätte. Sollten sich das Kfz oder Fahrrad als Betriebsmittel herausstellen, käme dem Umstand, dass der AG Rucksäcke oder Mobiltelefone zur Verfügung stellt, nur untergeordnete Bedeutung zu, weil es sich dabei nur um Hilfsmittel handelt. Die jeweils zuzustellenden Waren stellen keinesfalls Betriebsmittel dar.

	BÜRGERMEISTER

	- - -
	


Politikerbezüge gelten nur dann als Erwerbseinkommen, wenn sie eine bestimmte Betragsgrenze übersteigen. Dieser Grenzwert wurde mit 49 % des Ausgangsbetrages nach § 3 BezBegrBVG (Bezug eines Nationalratsabgeordneten) festgelegt und beträgt im Jahr 2021 mtl € 4.521,72. Der Ausgangsbetrag wird jährlich mit dem Verbraucherpreisindex angepasst und vom Rechnungshof ermittelt und kundgemacht. 

Bezüge unter diesem Grenzwert zählen nicht als Erwerbseinkommen. Bezüge, die darüber liegen, sind jedoch in voller Höhe als Erwerbseinkommen anzusehen. Einkommen ist das Nettoeinkommen abzüglich Werbungskosten und bestimmter steuerrechtlicher Abzugsposten.

Im Einkommensteuerbescheid scheinen die Bezüge auf:

· Bezüge nach dem Bundes- oder einem Landes-Bezügegesetz als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 25 Abs 3 Z 4 lit a und b EStG),

· Funktionsgebühren der Funktionäre von öffentlich-rechtlichen Körperschaften als Einkünfte nach § 29 Z 4 EStG.

Die Einkünfte aus der Tätigkeit als Bürgermeister sind daher nach dem GSVG nicht versicherungspflichtig.

	DEKANE

	- - -
	


Dekane (oder Prädekane) einer Universität beziehen eine Amtszulage gemäß § 15b Gehaltsgesetz, die irrtümlicherweise unter den „Einkünften aus selbständiger Arbeit“ versteuert werden kann. Richtig wäre die Versteuerung unter „Sonstigen Einkünften“ (§ 29 EStG). Diese Einkünfte sind nach dem GSVG nicht versicherungspflichtig.

	DENTISTEN

	2/1/4 GSVG
	


1.
Dentist: (§ 2/1/4 GSVG)
Der Dentist unterliegt seit 1.1.2000 der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. Bis 31.12.1999 war die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach § 3 Abs 3 Z 2 GSVG gegeben.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 2000 möglich

Beitragszuschlag


2.
Ausnahmen:

Übergangsfälle (§ 273 (6) GSVG):

Dentisten, die am 31.12.1999 nach dem ASVG in der Kranken- und Unfallversicherung pflichtversichert waren, bleiben auch nach dem 1.1.2000 weiterhin nach dem ASVG in der Kranken- und Unfallversicherung pflichtversichert (solange sich der Sachverhalt nicht ändert).

	DIENSTNEHMERN GLEICHGESTELLTE (selbständig Erwerbstätige)

	2/1/4 GSVG
	


1.
Dienstnehmern Gleichgestellte: (§ 2/1/4 GSVG)
Ehemals nach § 4 Abs 3 ASVG pflichtversicherte

· Hebammen (Z 1)
· Krankenpfleger (Z 2)

· Lehrer und Erzieher (Z 3)
· Musiker, Artisten, Kabarettisten (Z 3) – (bis 31.12.2000)

· Pecher (Z 4)
· Markthelfer (Z 5)
· Gepäckträger (Z 6)

· Berg- und Fremdenführer (Z 7)
· Öffentliche Verwalter (Z 8)
· Winzer (Z 9)
· Vorstandsmitglieder (Z 10) – (bleiben im ASVG – 4/1/6 ASVG)

· Wohnsitz(tier)ärzte (Z 11)
unterliegen ab 1.1.2000 der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 - Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 2000 möglich

Beitragszuschlag


2.
Ausnahmen:

Übergangsfälle (§ 273 (6) GSVG):

Den Dienstnehmern gleichgestellte selbständig Erwerbstätige, die am 31.12.1999 nach dem ASVG in der Kranken- und Unfallversicherung pflichtversichert waren, bleiben auch nach dem 1.1.2000 weiterhin nach dem ASVG in der Kranken- und Unfallversicherung pflichtversichert (solange sich der Sachverhalt nicht ändert).

	DOLMETSCHER (Gewerbe: Sprachdienstleistungen)

	2/1/1GSVG
	


1.
Dolmetscher: 
Dolmetscher – auch als gerichtliche Dolmetscher - unterlagen seit 1.1.1998 grundsätzlich der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. Im Einzelfall konnte aber auch eine Zuordnung zum ASVG erfolgen. Seit geraumer Zeit gibt es dafür den Gewerbeschein „Sprachdienstleistungen“ und tritt daher eine Pflichtversicherung gem § 2 Abs 1 Z 1 GSVG ein.
	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Mitteilung erfolgt durch die Gewerbebehörde (Zentrales Gewerberegister)



	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 1 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 1 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Anmeldung der Gewerbeberechtigung/Berufsbefugnis



	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem Ausnahmegrund eintritt



	Beitragsgrundlage
	Mindestbeitragsgrundlage für Neubeginner (ab 1999) 

Versicherungsgrenzen gelten nicht

	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung möglich (Verjährungsbestimmungen)

Kein Beitragszuschlag

	
	

	EDV-BETREUER

	2/1/1 GSVG
	


1.
EDV-Betreuer: 
Die Tätigkeit als EDV-Betreuer konnte in der Vergangenheit sowohl zu einer GSVG- als auch zu einer ASVG - Pflichtversicherung führen (bei Vorliegen eines Dauerschuldverhältnisses). Lag ein Zielschuldverhältnis (dh eine projektbezogene Tätigkeit) vor, kam es zur Pflichtversicherung gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG (zB es wird ein einmaliges Projekt übernommen). Lag hingegen ein Dauerschuldverhältnis vor, kam es zur Pflichtversicherung nach dem ASVG (zB jemand ist dauernd nur für einen Auftraggeber tätig).

Jetzt gibt es für diese Tätigkeit einen Gewerbeschein, wodurch die Pflichtversicherung gem § 2 Abs 1 Z 1 GSVG eintritt.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Mitteilung erfolgt durch die Gewerbebehörde (Zentrales Gewerberegister)



	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 1 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 1 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Anmeldung der Gewerbeberechtigung/Berufsbefugnis



	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem Ausnahmegrund eintritt



	Beitragsgrundlage
	Mindestbeitragsgrundlage für Neubeginner (ab 1999) 

Versicherungsgrenzen gelten nicht

	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung möglich (Verjährungsbestimmungen)

Kein Beitragszuschlag


	ERFINDER

	2/1/4 GSVG
	


1.
Erfinder: (§ 2/1/4 GSVG)
Für die Zeit einer erfinderischen Tätigkeit (ein Tag Erfindungstätigkeit pro Kalenderjahr reicht für eine durchgehende Tätigkeit aus) liegt Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG vor. Die aus den Erfindungen resultierenden Lizenzgebühren werden während der aktiven Tätigkeit ebenfalls für die Beitragsgrundlagenbildung herangezogen.

Werden ab dem Kalenderjahr nach Einstellung der Tätigkeit nur mehr Lizenzgebühren bezogen, führt dies grundsätzlich zu keiner Versicherungspflicht nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


· siehe auch Lizenzgebühren
	ERWACHSENENBILDUNG (LEHRENDE in der)

	- - -
	


Ab 1.1.2003 (Erlass des BMSG vom 30.09.2002, GZ. 21.105/124-2/02) unterliegen alle in der Erwachsenenbildung tätigen nebenberuflichen Lehrenden und Vortragenden, soweit diese Tätigkeit nicht im Rahmen einer Gewerbeberechtigung oder Berufsberechtigung, die die Mitgliedschaft zu einer Kammer begründet (WKO, Kammer der freien Berufe), bzw im Rahmen einer kunstschaffenden Tätigkeit ausgeübt wird, mit ihren aus der Lehr- bzw Vortragstätigkeit erzielten Honoraren (einschließlich der Prüfungshonorare und sonstiger Honorare, die im Zusammenhang mit der Lehr- bzw. Vortragstätigkeit stehen, wie zB für Skriptenerstellung) dem § 4 Abs 4 ASVG.

Mit dieser Festlegung entfällt die bis dahin erforderliche Unterscheidung in Lehrende und Vortragende und insbesondere auch die im Verhältnis zu jeder Erwachsenenbildungseinrichtung notwendig gewesene Prüfung, ob pro Bildungshalbjahr mehr oder weniger als 48 Lehreinheiten abgehalten werden.

Ob allerdings eine Lehr- bzw Vortragstätigkeit „in der Erwachsenenbildung“ vorliegt, richtet sich wie bisher ausschließlich danach, ob der jeweilige Auftraggeber/Vertragspartner einen sozialversicherungsrechtlich anerkannten Status als Erwachsenenbildungseinrichtung besitzt. Für diese Entscheidung ist die ÖGK zuständig. Es kann daher keine Liste zur Verfügung gestellt werden, woraus alle Erwachsenenbildungseinrichtungen ersichtlich sind. Es ist im Einzelfall bei der zuständigen GKK nachzufragen, ob es sich um eine solche handelt. Grundsätzlich zählen zu den Erwachsenenbildungseinrichtungen Institutionen iSd § 1 Abs 2 des BG über die Förderung der Erwachsenenbildung und des Volksbüchereiwesens aus Bundesmitteln, welche kundgemacht werden müssen. Die Sozialversicherung hat zu prüfen, ob die Einrichtung überwiegend Erwachsenenbildung betreibt oder nicht. Fachhochschulen sind aufgrund ihrer Zugangsbeschränkungen, durch das Betreiben von Berufsausbildungen und der Verleihung akademischer Grade eher Universitäten vergleichbar. Diese Rechtsmeinung wurde vom VwGH (vom 4.6.2008, 2004/08/0012) bestätigt.
Mit Bescheid des zuständigen Bundesministeriums wird zum Ausdruck gebracht, dass eine Bildungseinrichtung vorwiegend Erwachsenenbildung betreibt, die sozialversicherungsrechtliche Umsetzung und damit die effektive Anerkennung einer Einrichtung als Erwachsenenbildungseinrichtung erfolgt nach Prüfung der Voraussetzungen im Einzelfall durch die örtlich zuständigen Kassen im autonomen Wirkungsbereich.
Ob hinsichtlich einer einzelnen Erwachsenenbildungs-Tätigkeit tatsächlich eine Pflichtversicherung nach dem ASVG eintritt, ist ex Post durch Ermittlung des durchschnittlichen monatlichen Honorars zu beurteilen. Dabei ist so vorzugehen, dass das für die jeweiligen Kalenderhalbjahre (Jänner bis Juni, Juli bis Dezember) zustehende Honorar aus sämtlichen Kursen zu ein und derselben Erwachsenenbildungseinrichtung unabhängig vom tatsächlichen Beschäftigungszeitraum auf die Kalendermonate des jeweiligen Kalenderhalbjahres aufgeteilt wird.

Die Verordnung des BMASGK über beitragsfreie pauschalierte Aufwandsentschädigungen für Lehrende an Erwachsenenbildungseinrichtungen (BGBl II 409/2002) ist die einschlägige Regelung für das Aufwandspauschale.
Ergibt sich aufgrund dieser Anrechnung und unter Anwendung der Aufwandspauschale nach § 49 Abs 7 ASVG (€ 537,78) ein durchschnittliches monatliches Entgelt von € 0,00, so tritt keine Pflichtversicherung nach dem ASVG ein. Ergibt sich ein durchschnittliches monatliches Honorar von über € 0,00, so ist eine Anmeldung der betreffenden Person für das gesamte Bildungshalbjahr zu erstatten. Bei einer Entgelthöhe bis zur Geringfügigkeitsgrenze besteht Teilversicherung in der Unfallversicherung, bei einem höheren durchschnittlichen Entgelt Vollversicherung nach dem ASVG.

Beispiel:

Ein Vortragender hält beim XXX in den Monaten Februar und Mai (inkl. Prüfungshonoraren und im Zusammenhang stehende Skriptenerstellung) jeweils einen vierwöchigen Kurs ab. Das ihm daraus zustehende Honorar beträgt € 2.000,00 für den ersten Kurs, für den zweiten Kurs erhält er € 1.500,00. Er nimmt das maximal mögliche monatliche Aufwandspauschale gemäß § 49 Abs. 7 ASVG in Anspruch (monatlich € 537,78).

Berechnung Entgelt:

Gesamthonoraranspruch Jänner bis Juni
   3.500,00 €

abzüglich Aufwandspauschale (537,78 x 6)
-  3.226,68 €


      273,32 €

durchschnittliches monatliches Entgelt (273,32 € : 6)
        45,55 €

monatliche Geringfügigkeitsgrenze 2018
      438,05 €

Ergebnis:
Der Vortragende ist vom XXX für die Monate Jänner bis Juni durchgehend als geringfügig Beschäftigter nach § 4 Abs. 4 ASVG anzumelden. Er ist aufgrund dieser Tätigkeit im ersten Halbjahr durchlaufend nach dem ASVG mit einer Beitragsgrundlage von 45,55 € unfallversichert (jedoch weder kranken- noch pensionsversichert).

Welche Aufwendungen der Vortragende gegenüber der Erwachsenenbildungseinrichtung geltend macht, steht ihm frei. Damit bestimmt er, ob und in welcher Höhe das Ausgabenpauschale greift. Damit bestimmt er indirekt, ob er teil- oder vollversichert ist.

Liegt eine Lehr- bzw Vortragstätigkeit im Verhältnis zu einer Erwachsenenbildungseinrichtung vor, die nicht im Rahmen einer Gewerbe- oder Berufsberechtigung bzw einer kunstschaffenden Tätigkeit ausgeübt wird, so unterliegen die daraus zufließenden Honorare jedenfalls dem § 4 Abs 4 ASVG. Daraus folgt aber auch, dass die aus der Erwachsenenbildungs-Tätigkeit resultierenden Einkünfte bei der Prüfung einer Versicherungspflicht nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG selbst dann nicht zu berücksichtigen (und im Übrigen ganz allgemein aus der Beitragsgrundlage nach § 25 GSVG herauszurechnen) sind, wenn die Tätigkeit aufgrund der oben beschriebenen Entgeltberechnung zu keiner Pflichtversicherung nach § 4 Abs 4 ASVG führt.

Die Erwachsenenbildungseinrichtungen müssen für ihre Lehrenden bzw. Vortragenden Bestätigungen über die Höhe (der im jeweiligen Kalenderhalbjahr) ausbezahlten Honorare ausstellen, die der Vorlage an die SVA dienen, um damit die Beurteilung des Überschreitens der Versicherungsgrenze bzw die Bildung der Beitragsgrundlage nach dem GSVG von aufgrund anderer selbständiger Erwerbstätigkeiten nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG (bzw § 2 Abs 1 Z. 1 bis 3) GSVG pflichtversicherten Personen zu erleichtern.

	ERZIEHER (selbständig)
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Erzieher: (§ 2/1/4 GSVG)
Selbständige Erzieher unterliegen seit 1.1.2000 der Pflichtversicherung nach dem GSVG.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 2000 möglich

Beitragszuschlag


2.
Besonderheiten:

Erzieher vor dem 1.1.2000: (4/3 ASVG)

Sofern die selbständige Erwerbstätigkeit als Erzieher den Hauptberuf und die Hauptquelle der Einnahmen gebildet und er/sie in Ausübung seines/ihres Berufes keine Angestellten beschäftigt hat, lag eine Vollversicherung gemäß § 4 Abs 3 Z 3 ASVG vor. § 4 Abs 3 ASVG wurde für diese Berufsgruppe mit 31.12.1999 aufgehoben (§ 581 Abs 1a ASVG). 
Ab dem 1.1.2000 wurde der Pflichtversicherungstatbestand des § 2 Abs 1 Z 4 GSVG wirksam (§ 273 Abs 3a GSVG). Aufgrund der Übergangsbestimmung des § 572 Abs 4 ASVG bleiben die genannten Berufsgruppen jedoch weiterhin in der Kranken- und Unfallversicherung nach dem ASVG pflichtversichert, sofern sie am 31.12.1999 nach dem ASVG pflichtversichert waren, und zwar solange, als die selbständige Erwerbstätigkeit, die diese Pflichtversicherung begründet hat, ausgeübt wird und keine Änderung des maßgeblichen Sachverhalts eintritt. In diesem Fall tritt die GSVG-Pflichtversicherung als Neuer Selbständiger nur in der Pensionsversicherung ein.

	ERZIEHUNGSHELFER

	2/1/4 GSVG
	


1.
Erziehungshelfer: (§ 2/1/4 GSVG)
Erziehungshelfer unterliegen seit 1.1.1998 der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


2.
Ausnahmen:

Beamten-Nebentätigkeit (bis 31.12.2000):

Rechtsgrundlage für die Erziehungshilfe ist das Jugendwohlfahrtsgesetz und der Jugendwohlfahrtsplan. Beide sind Landesgesetze und ist die Erziehungshilfe daher Landessache. Das Land wird in diesen Belangen durch die Bezirksverwaltungsbehörde vertreten. Darüber hinaus hat das Land die Oberaufsicht und die Kontrollfunktion. In Fällen eines Beamtendienstverhältnisses zum Land und der zusätzlichen Tätigkeit als Erziehungshelfer kann aufgrund der obigen Darstellung von Dienst(Auftrag)geberidentität gesprochen werden und daher eine Ausnahme für eine Beamtennebentätigkeit festgestellt werden.

· siehe auch Beamten-Nebentätigkeit (-Nebenbeschäftigung)
	FAHRRADBOTENDIENSTE

	§ 2/1/1 GSVG
	


In der Vergangenheit konnte eine Pflichtversicherung gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG vorliegen, wenn zB die Tätigkeit nicht überwiegend persönlich erbracht wurde oder keine Verpflichtung zur Dienstleistungserbringung vorlag. Bei Prüfung des Einzelfalles konnte es aber durchaus zu einer ASVG-Zuordnung kommen. Ein freies DV war auch bei Einsatz des eigenen Fahrrades möglich, weil die Dienstleitung bzw Einsatz der Arbeitskraft im Verhältnis zum Betriebsmittel überwiegte.

Jetzt gibt es für diese Tätigkeit einen Gewerbeschein, wodurch die Pflichtversicherung gem § 2 Abs 1 Z 1 GSVG eintritt.

· Siehe auch Botendienst
	FILMAUSSTATTER

	2/1/4 GSVG
	


1.
Filmausstatter: (§ 2/1/4 GSVG)
Der Filmausstatter beschafft selbständig sämtliche Requisiten für die Filmproduktion und unterliegt daher seit 1.1.1998 der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


	FITNESSTRAINER

	2/1/1 GSVG

2/1/4 GSVG

- - -
	


Zunächst ist grundsätzlich zu unterscheiden, ob die Tätigkeit im Rahmen

· eines Gewerbebetriebes (Betrieb eines Fitnessstudios)
· einer reinen selbständigen Tätigkeit oder

· einer Schule oder zB eines Fitnessstudios

ausgeübt wird.

1.
Fitnesstrainer mit Gewerbeberechtigung/Betrieb eines Fitnessstudios: (§ 2/1/1 GSVG)
Wird die Tätigkeit als Fitnesstrainer mittels einer Gewerbeberechtigung ausgeübt, liegt eine Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 1 GSVG vor.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Mitteilung erfolgt durch die Gewerbebehörde (Zentrales Gewerberegister)



	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 1 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 1 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Anmeldung der Gewerbeberechtigung



	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem der Ausnahmegrund eintritt



	Beitragsgrundlage
	Mindestbeitragsgrundlage für Neubeginner (ab 1999)

Versicherungsgrenzen gelten nicht

	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung möglich (Verjährungsbestimmungen)

Kein Beitragszuschlag


2.
Fitnesstrainer auf selbständiger Basis: (§ 2/1/4 GSVG)
Wird die Tätigkeit als Fitnesstrainer auf rein selbständiger Basis ausgeübt (die Struktur und die Betriebsmittel sind zu hinterfragen), liegt eine Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG vor.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


3.
Fitnesstrainer in einer Schule oder einem Studio: (ASVG)
Wird die Tätigkeit (Fitnesstrainer, Aerobictrainer etc) im Bereich einer Schule oder eines Fitnessstudios (Einbindung in Lehr- oder Unterrichtsplan, Betriebsmittel, ...) ausgeübt, dann ist nach Ansicht der ÖGK die Dienstnehmereigenschaft oder ein freier Dienstvertrag gegeben (siehe E-MVB 004-ABC-F-005).

	FLEISCHBESCHAU (-UNTERSUCHUNG)

	- - -
	


· siehe Tierarzt
Die Einkünfte aus Fleischuntersuchungen (Fleischbeschau, Trichinenuntersuchungen) sind Einkünfte nach § 29 EStG (Sonstige Einkünfte – Funktionsgebühren) und daher nicht versicherungspflichtig.

	FOLGEPROVISIONEN

	2/1/4 GSVG

- - -
	


1.
Folgeprovisionen: (§ 2/1/4 GSVG)
Fallen bei zB Versicherungsvertretern oder Autoren Provisionen an, so sind diese im Kalenderjahr der aktiven Erwerbstätigkeit jedenfalls versicherungspflichtig.

Lediglich der Anfall von Provisionen (Folgeprovisionen) ab dem Kalenderjahr nach Einstellung der Erwerbstätigkeit führt zu keiner Versicherungspflicht nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. Eine Bestätigung des Versicherungsunternehmens ist erforderlich.
	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


BVwG vom 26.01.2015, W145 2009678-1: 

Folgeprovisionen aus einer 2009 ausgeübten Tätigkeit als Versicherungsvermittler sind im Jahr 2011 versicherungspflichtig, wenn noch eine betriebliche Tätigkeit ausgeübt wird. Für das Bestehen der Versicherungspflicht nach § 2/1/4 GSVG kommt es dabei nicht darauf an, dass es sich bei den Einkünften laut EStB um Einkünfte aus Tätigkeiten handelt, die zeitgleich im selben Jahr ausgeübt wurden. Sie kann auch auf Einkünften basieren, die aus früheren Zeiträumen stammen (vgl VwGH 2004/08/0094). Die SVA (nunmehr SVS) ist bei der Beurteilung, ob eine betriebliche Tätigkeit vorliegt, an die finanzbehördlichen Feststellungen gebunden. Aufgrund der Geltendmachung eines Betriebsausgabenpauschales ist von einem aufrechten Betrieb auszugehen, weil dieses nur für Einkünfte in Betracht kommt, die aus einer im Veranlagungsjahr aktiv ausgeübten Betätigung stammen. Sie setzt eine Gewinnermittlung nach § 14/3 EStG und somit einen bestehenden Betrieb voraus (vgl VwGH 2011/08/0339).

BVwG vom 27.10.2014, W156 2008218-1:

Einkünfte aus einer (früheren) Tätigkeit führen zur Feststellung der Versicherungspflicht nach § 2/1/4 GSVG, wenn sie die maßgebliche Versicherungsgrenze übersteigen und weiter eine versicherungspflichtige Tätigkeit ausgeübt wird. Bei der Beurteilung der Einkünfte ist die SVS an die finanzbehördlichen Feststellungen gebunden. Es kommt nicht darauf an, dass die Einkünfte aus Tätigkeiten stammen, die zeitgleich im selben Kalenderjahr ausgeübt wurden. Die Geltendmachung eines Betriebsausgabenpauschales gem § 17/1 EStG impliziert eine aktive betriebliche Tätigkeit (!)
BVwG vom20.6.16, L513 2005542-1:

Bestätigung der festgestellten Pflichtversicherung gem. § 2/1/4 GSVG (nach Rücklegung der Gewerbeberechtigung) aufgrund des Bezuges von Folgeprovisionen und Geltendmachung von Betriebsausgaben (u.a. Fahrtspesen im Zusammenhang mit Übergabe des Kundenstocks). Die Geltendmachung von Betriebsausgaben indiziert eine betriebliche Tätigkeit iSd § 2 Abs 1 Z 4 GSVG (vgl VwGH 2011/ 08/0339 und 2013/08/0165). 

	FORSCHUNGSBEIHILFE (STIPENDIUM)

	2/1/4 GSVG
	


1.
Forschungsbeihilfe: (§ 2/1/4 GSVG)
Es muss sich um ein konkretes Forschungsprojekt handeln. Das können Diplomarbeiten, Dissertationen, Habilitationen oder sonstige wissenschaftliche Projektarbeiten sein. Wichtig ist, dass es sich um die Verpflichtung zur Herstellung einer spezifischen wissenschaftlichen Leistung handelt und es müssen daraus Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ 22 EStG) erzielt werden.

Die Unterstützung des Lebensunterhaltes für einen bestimmten Zeitraum zur Ausübung eines Studiums fällt nicht darunter. Bei der Durchführung des Forschungsprojektes darf der Förderungsbezieher dienstrechtlich nicht in einen Institutsbetrieb eingegliedert sein. Die zeitweise Nutzung von Räumlichkeiten oder Infrastruktur eines wissenschaftlichen Institutes schadet nicht.
	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


2.
Ausnahmen:

Stipendium:

Erfolgt die Förderung ausschließlich als Unterstützung für den Lebensunterhalt für die Dauer eines Studiums, ohne dass der Förderungsbezieher zu einer bestimmten Arbeitsleistung – mag damit auch eine bestimmte Leistungs- bzw. Anwesenheitsverpflichtung verbunden sein - verpflichtet ist (in den meisten dieser Fälle handelt es sich um eine Studienbeihilfe im Sinne des Studienförderungsgesetzes), so handelt es sich um keine Erwerbstätigkeit im Sinne des § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. Diese Förderung kann sich auch auf die Unterstützung eines Doktoratstudiums und damit auf die Abfassung einer Dissertation beziehen. 

Richtet sich hingegen die Förderung ausschließlich auf das Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit (zB Diplomarbeit oder Dissertation), verbunden mit der Verpflichtung des Förderungsbeziehers zur Herstellung dieses wissenschaftlichen Werkes, ist im Ergebnis eine Erwerbstätigkeit gemäß § 2 Abs 1 Z 4 GSVG gegeben.
	„FREIER DIENSTVERTRAG“

	- - -
	


Der freie Dienstvertrag unterliegt der Pflichtversicherung nach § 4 Abs 4 ASVG (Freier Dienstnehmer). Die Einkünfte aus dieser Tätigkeit sind jedoch unter Einkünften aus selbständiger Arbeit (§ 22 EStG) zu versteuern.

Bedingungen:

· freier Dienstvertrag auf bestimmte oder unbestimmte Zeit

· Verpflichtung zur Erbringung einer Dienstleistung gegen Entgelt

· persönliche Arbeitsleistung und keine wesentlichen eigenen Betriebsmittel

Merkmale:

· Der Auftragnehmer schuldet dem Auftraggeber ein Wirken, Bemühen, Verfügbarkeit für eine bestimmte Zeit = Dauerschuldverhältnis
· Der Auftraggeber kann im Regelfall auch nach Vertragsabschluss noch in die Arbeitsleistung gestalterisch eingreifen

· Für den Auftragnehmer besteht kein Unternehmerrisiko
· Der Auftragnehmer arbeitet nach Anweisungen und ist teilweise in die Betriebsstruktur des Auftraggebers eingebunden

· Nur geringfügiger Einsatz von eigenen Betriebsmitteln

Im Gegensatz dazu unterliegt der Werkvertrag der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG.

Merkmale:

· Bei Vertragsabschluss wird die Leistung präzise konkretisiert

· Der Auftragnehmer schuldet ein Werk, einen Erfolg = Zielschuldverhältnis
· Der Auftragnehmer trägt das Unternehmerrisiko

· Er ist nicht im Unternehmen des Auftraggebers eingegliedert

· Er verwendet ausschließlich eigene Betriebsmittel

· Er kann über die Erledigungsart frei entscheiden

· Er erhält nur bei Erfolg ein Honorar

VwGH vom 25.4.18, Ra 2018/08/0044
Es wurde Pflichtversicherung gem § 4 Abs 4 ASVG festgestellt, weil die bei der Tätigkeit verwendeten Betriebsmittel wie Computer, Monitor, Drucker, alte Büroausstattung und Pkw nicht von vornherein für diese Tätigkeit bestimmt und auch privat genutzt wurden. Im Übrigen seien fast alle Betriebsmittel geringfügige Wirtschaftsgüter und der Computer nie in das Betriebsvermögen übernommen worden. Die Behauptung einer überwiegenden betrieblichen Verwendung muss im Rahmen der Mitwirkungspflicht des Erwerbstätigen konkret nachgewiesen werden. Es kommt auch nicht darauf an, dass irgendein einzelnes, nicht geringwertiges Betriebsmittel überwiegend genutzt wird. Es ist vielmehr eine Gesamtbetrachtung aller eingesetzten Betriebsmittel vorzunehmen, wobei diese dahingehend zu beurteilen sind, ob sie für die zu erbringende Wirtschaftsleistung wesentlich waren und ob er sich damit eine eigene betriebliche Struktur geschaffen hat (vgl VwGH vom 15.5.2013, 2012/08/0163).
	FREMDENFÜHRER

	2/1/4 GSVG
	


· siehe Bergführer
	FÜHRERSCHEINPRÜFER

	- - -
	


Fahrprüfer gemäß § 34a FührerscheinG, aber auch jene Prüfer gemäß den §§ 124, 125 und 127 KFG (Typenprüfungen, Lenkerbefähigungsprüfungen für Fahrschullehrer sowie Fahrlehrer), sind Sachverständige und damit durch Bestellung des Bundesministers oder Landeshauptmannes öffentlich-rechtliche Funktionäre im Sinne des § 29 Z 4 EStG (Sonstige Einkünfte). Sämtliche Einkünfte aus dieser Tätigkeit fallen gemäß Anhang 3 der Einkommen-steuerrichtlinien unter die Bestimmung des § 29 Z 4 EStG und unterliegen daher nicht der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. Werden also zB Beamte für diese Tätigkeit herangezogen, sind diese Tätigkeiten als Nebentätigkeiten iS des § 19 B-KUVG zu betrachten und dort der Beitragsgrundlage zuzuordnen.
	FUNKTIONÄRE

	- - -
	


Funktionsgebühren sind Einkünfte, die nach § 29 EStG (Sonstige Einkünfte) zu versteuern sind, und unterliegen daher nicht der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG.
Im § 29 Z 4 EStG sind ua folgende Funktionsgebühren aufgezählt:

· Vergütungen an Fleischuntersuchungsorgane

· Vergütungen für Führerscheinprüfer

· Entschädigungen der Kammerfunktionäre

· Bezüge (Sitzungsgelder, Fahrtkostenersatz) von Mitgliedern von Abwasserverbänden

· Entschädigungen der Obmänner/Vorsitzenden (Stellvertreter) und der übrigen Mitglieder der Verwaltungskörper bei den Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung

· Siehe auch Bürgermeister (Grenzwert)
	GESELLSCHAFTER

	- - -
	


Liegt nur ein Gesellschaftsverhältnis (als stiller Gesellschafter, Kommanditist, Gesellschafter einer GmbH) mit reiner Kapitalbeteiligung vor, so ist eine Pflichtversicherung dann nicht festzustellen, wenn

· keine Erwerbstätigkeit (sonstige Tätigkeit jeglicher Art im Betrieb – ausgenommen eine bereits bestehende ASVG-Versicherung) vorliegt

· keine Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis vorliegt

· keine Haftung für Betriebsschulden / Verluste über die eingebrachte Vermögenseinlage hinaus gegeben ist

Über Antrag und Nachweis (durch den Gesellschaftsvertrag, Erklärung des Steuerberaters) kann eine reine Kapitalbeteiligung und daher die Ausnahme von der Pflichtversicherung, festgestellt werden.

· siehe auch Atypisch stiller Gesellschafter

· siehe auch Stiller Gesellschafter
	GESELLSCHAFTER EINER GESBR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)

	2/1/1 GSVG

2/1/4 GSVG
	


1.
Gesellschafter einer GesbR: 
Die GesbR ist eine durch Vertrag begründete Gesellschaft zu einem gemeinschaftlichen Erwerb, bei der zwei oder mehrere Personen ihre Mühe und/oder ihre Sachen zum gemeinsamen Nutzen vereinigen (§ 1175 ABGB). Für Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet jeder Gesellschafter grundsätzlich anteilsmäßig. Die hA und hRsp nimmt jedoch immer eine Solidarschuld an. Jeder Gesellschafter kann für die gesamte Schuld in Anspruch genommen werden, kann jedoch im Innenverhältnis regressieren. Grundsätzlich sind alle Gesellschafter zur Geschäftsführung berechtigt und verpflichtet (§ 1185 ABGB).
Mangels Rechtspersönlichkeit der GesbR ist kein Dienstverhältnis zur Gesellschaft möglich. Alle Gesellschafter haben die Dienstgebereigenschaft.

Der Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts unterliegt bei einer GesbR mit Gewerbeschein der Pflichtversicherung gem § 2 Abs 1 Z 1 GSVG, sonst der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG, wenn die Versicherungsgrenze mit den versicherungspflichtigen Einkünften überschritten wird. 

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


Die Grenze zur Offenen Gesellschaft wird im § 8 Abs 3 iVm § 189 UGB gezogen. Die Umsatzerlöse dürfen nicht höher sein als jährlich € 700.000,- 

2.
Besonderheiten: 

Mitunternehmer:

Im Fall der Erzielung von Mitunternehmereinkünften im Sinne des § 23 Z 2 EStG aus einer steuerlich anerkannten GesbR ist grundsätzlich stets von einer selbständigen Erwerbstätigkeit des Steuerpflichtigen im Sinne des § 2 Abs 1 Z 4 GSVG auszugehen. Dies einerseits deswegen, weil der Pflichtversicherungstatbestand ausdrücklich an die Erzielung betrieblicher Einkünfte im Sinne der §§ 22, 23 EStG anknüpft und weil andererseits eine GesbR steuerlich nur dann als Mitunternehmerschaft und ihre Gesellschafter als betrieblich tätige Mitunternehmer anerkannt werden, wenn die Gesellschaft unternehmerisch tätig (zu einem gemeinschaftlichen Erwerb bzw Nutzen unter Vereinigung der Mühen und/oder Vermögen) ist und der einzelne Gesellschafter Unternehmerinitiative entfaltet und Unternehmerrisiko trägt (widrigenfalls er als bloßer Kapitalgeber wie ein stiller Gesellschafter Einkünfte aus Kapitalvermögen beziehen müsste oder als weisungsgebundener Mitarbeiter Dienstnehmer mit Einkünften nach § 25 EStG wäre; vgl ESt-R, Rz 5802, 5804, 5821). Da bei einer GesbR mangels entgegenstehender gesellschaftsvertraglicher Regelungen auch von einer Gesamtgeschäftsführung sämtlicher Gesellschafter, von ihrer Mitwirkungspflicht (in Form einer Erbringung von Arbeitsleistungen zur Erreichung des gemeinschaftlichen Gesellschaftszweckes) und von einer anteiligen und über die Vermögenseinlage hinausreichenden Haftung für die Gesellschaftsschulden auszugehen ist, ist im Regelfall daher davon auszugehen, dass der Betrieb jedenfalls auch auf Rechnung und Gefahr jedes Mitunternehmers geführt wird.
Unternehmensgegenstand:

Besteht zB eine Vermietungs-GesbR, die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt, kann jedoch gegenüber dem Gesellschafter nicht geltend gemacht werden, dass er nicht versicherungspflichtige Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung hat. Die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung hat die GesbR, der Gesellschafter erhält „Ausschüttungen“ aufgrund seiner Gesellschaftsanteile bzw seiner Mittätigkeit.
OGH - 18.05.2004 – 10 ObS 36/03x:
Die Vermögensbeteiligung allein kann schon den Beitrag eines Gesellschafters zu einer Erwerbsgesellschaft bürgerlichen Rechts bilden, ohne dass es daneben einer Arbeitsleistung bedarf. Daneben liegt eine Betriebsführung auf gemeinsame Rechnung und Gefahr vor.

VwGH vom 9.10.2013, 20111/08/0159:
Einkünfte aus Gewerbebetrieb aus Gewinnanteilen als Gesellschafter einer GesbR über der Versicherungsgrenze begründen eine Pflichtversicherung gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG, weil die GesbR betrieblich tätig war (vgl VwGH 2005/08/0066). Ein persönliches (aktives) Tätigwerden des Gesellschafters ist nicht erforderlich, wenn die Betriebsführung (auch) auf seine Rechnung und Gefahr erfolgt (vgl 2010/08/0036). Es bestehen Geschäftsführungsbefugnisse, die über die Mitwirkung an außergewöhnlichen Geschäften hinausgehen.

BVwG vom 08.05.2015, GZ: W217 2016185-1:

Der Gesellschafter einer (nicht kammerzugehörigen) OG ist gem § 2/1/4 GSVG pflichtversichert, wenn die OG betrieblich tätig ist (vgl VwGH 2004/08/0120). Analog ein Gesellschafter einer GesbR (vgl VwGH 2004/08/0094), wobei es nicht auf ein persönliches Tätigwerden ankommt, solange der Betrieb auf Rechnung und Gefahr des Gesellschafters geführt wird (VwGH 2010/08/0036). Irrelevant ist auch, ob die selbständige Erwerbstätigkeit befugt oder unbefugt ausgeübt wird. Die Pflichtversicherung § 2/1/4 GSVG eines Gesellschafters einer (nicht kammerzugehörigen) OG bestätigt auch BVwG vom 19.1.2016 I402 2109998-1.

	GESELLSCHAFTER, GESCHÄFTSFÜHRENDER (GmbH, ohne Gewerbe)

	2/1/4 GSVG
	


Allgemein:

1. Die GmbH ist juristische Person und daher Dienstgeber im Sinne des § 35 ASVG.
2. Gesellschafter einer GmbH sind grundsätzlich nicht pflichtversichert.
3. Gesellschafter einer GmbH können als Dienstnehmer gem § 4 Abs 1 Z 1 iV mit Abs 2 ASVG versichert sein.
4. Gesellschafter können als Geschäftsführer (wenn GmbH WKO-Mitglied ist) entweder als Dienstnehmer gem § 4 Abs 2 ASVG oder gem § 2 Abs 1 Z 3 GSVG versichert sein.

5. Ist die GmbH (mangels Gewerbeschein) nicht WKO-Mitglied können Geschäftsführer Gesellschafter Dienstnehmer gem § 4 Abs 2 ASVG oder Neue Selbständige gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG sein.
Ad 3: Gesellschafter als Dienstnehmer
Dienstnehmer können Gesellschafter nur dann sein, wenn sie weniger als 50 % Stammkapital besitzen (E-MVB 004-ABC-G-007) und eine Beschäftigung in persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen Entgelt vorliegt. Seit 1.1.1999 ist durch die Anknüpfung des ASVG an das Einkommensteuerrecht auch jeder lohnsteuerpflichtige Gesellschafter(Geschäftsführer) bis 25 % Beteiligung mit oder ohne Weisungsgebundenheit (Sperrminorität) als echter Dienstnehmer nach dem ASVG pflichtversichert. Das Fehlen eines Weisungsrechts durch die Generalversammlung (kann durch Sondervertrag bzw eine Sperrminorität ausgeschlossen werden) schließt zwar grundsätzlich die DN-Eigenschaft aus, nicht aber die Lohnsteuerpflicht (vgl E-MVB 004-ABC-G-002). Eine gesellschaftsvertraglich eingeräumte Sperrminorität schadet nicht, weil der GF gegenüber dem DN die DG-Funktion wahrnimmt und eine Minderheit am Stammkapital weder Weisungen erteilen, noch Weisungen des GF verhindern kann (VwGH vom 10.12.1968, Slg Nr 12325/A und vom 16.2.1999, SlgNr 15081/A). 
Ein freies Dienstverhältnis kann im Hinblick auf ein Miteigentum am Unternehmen bzw für über 25 % Beteiligte nicht entstehen (E-MVB HV 004-ABC-G-003; siehe aber: VwGH 19.10.2015, 2013/08/0185). 

Ad 4 und 5: Gesellschafter als Geschäftsführer
a) Geschäftsführende Gesellschafter: (§ 2/1/4 GSVG)
Liegt eine handelsrechtliche Stellung als Geschäftsführer und als Gesellschafter einer GmbH vor, die GmbH hat allerdings keine Gewerbeberechtigung, kommt es bei Überschreiten der Versicherungsgrenzen zur Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. 
	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


b) Abgrenzung des Dienstnehmerbegriffs im Einkommensteuerrecht
Gemäß § 22 Z 2 EStG liegen Einkünfte aus selbständiger Arbeit ua dann vor, wenn Ge-hälter und sonstige Vergütungen bezogen werden, die von einer Kapitalgesellschaft an wesentlich Beteiligte für ihre sonst (Fehlen der Weisungsgebundenheit aufgrund der Beteiligung – siehe VwGH 18.9.1996, VwSlg 7118/F und 10.11.2004, VwSlg 7979 F) alle Merkmale eines Dienstverhältnisses (§ 47 Abs 2) aufweisende Beschäftigung gewährt werden. Eine Person ist dann wesentlich beteiligt, wenn ihr Anteil am Grund- oder Stammkapital der Gesellschaft mehr als 25 % beträgt. 

Im § 47 Abs 2 EStG wird ausgeführt, dass ein Dienstverhältnis dann vorliegt, wenn der Arbeitnehmer dem Arbeitsgeber seine Arbeitskraft schuldet. Dies ist der Fall, wenn die tätige Person in der Betätigung ihres geschäftlichen Willens unter der Leitung des Arbeitsgebers steht oder im geschäftlichen Organismus des Arbeitsgebers dessen Weisungen zu folgen verpflichtet ist. Ein Dienstverhältnis ist weiters dann anzunehmen, wenn bei einer Person, die an einer Kapitalgesellschaft nicht wesentlich (höchstens 25 %) im Sinne des § 22 Z 2 EstG beteiligt ist, die Voraussetzungen des § 25 Abs 1 Z 1 lit b EstG vorliegen.

Gemäß § 25 Abs 1 Z 1 lit b EStG sind Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Arbeitslohn) auch: Bezüge und Vorteile von Personen, die an Kapitalgesellschaften nicht wesentlich im Sinne des § 22 Z 2 EStG beteiligt sind, auch dann, wenn bei einer sonst alle Merkmale eines Dienstverhältnisses (§ 47 Abs 2) aufweisenden Beschäftigung die Verpflichtung, den Weisungen eines anderen zu folgen, auf Grund gesellschaftsvertraglicher Sonderbestimmung fehlt.

Daraus lässt sich ableiten, dass

· keine Lohnsteuerpflicht bei zwar unwesentlich Beteiligten, aber aufgrund des GF-Vertrages weisungsfrei Agierenden (§ 22 Z 2 TS 1) und wesentlich Beteiligten und weisungsfrei Agierenden vorliegt (§ 22 Z 2 TS 2 EStG),
· Lohnsteuerpflicht bei unwesentlich Beteiligten, aber aufgrund des GF-Vertrages weisungsgebunden Agierenden (§ 47 Abs 2 EStG) und unwesentlich Beteiligten und weisungsfrei kraft GF-Vertrag Agierenden (Sperrminorität) vorliegt (§ 25 Abs 1 lit b EStG),

· und bei wesentlich Beteiligten, die nicht weisungsgebunden sind, Einkünfte aus selbständiger Arbeit vorliegen (§ 22 Z 2 TS 2 EStG).
c) Besonderheiten: 

Beteiligung bis 25% am Stammkapital:

Bei einer Beteiligung bis zu 25% am Stammkapital gelten diese Einkünfte als lohnsteuerpflichtig (55. ASVG-Novelle ab 1.1.1999). Die daraus resultierenden Einkünfte aus „unselbständiger Arbeit“ führen zu keiner Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. Liegt der Anteil über 25% (§ 22 Abs 2 EStG), ist grundsätzlich eine Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG festzustellen.

	GESELLSCHAFTER, GESCHÄFTSFÜHRENDER (GmbH, mit Gewerbe)

	2/1/3 GSVG
	


§ 2 GSVG

(1) Auf Grund dieses Bundesgesetzes sind, soweit es sich um natürliche Personen handelt, in der Krankenversicherung und in der Pensionsversicherung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen pflichtversichert: 

3. die zu Geschäftsführern bestellten Gesellschafter einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, sofern diese Gesellschaft Mitglied einer der in Z.1 bezeichneten Kammern ist und diese Personen nicht bereits aufgrund ihrer Beschäftigung (§ 4 Abs. 1 Z 1 in Verbindung mit § 4 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) als Geschäftsführer der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz unterliegen oder aufgrund dieser Pflichtversicherung Anspruch auf Kranken- oder Wochengeld aus der Krankenversicherung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz haben, auch wenn dieser Anspruch ruht, oder auf Rechnung eines Versicherungsträgers Anstaltspflege erhalten oder in einem Genesungs-, Erholungs- oder Kurheim oder in einer Sonderkrankenanstalt untergebracht sind oder Anspruch auf Ersatz der Pflegegebühren gemäß § 131 oder § 150 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes einem Versicherungsträger gegenüber haben; 

1.
Geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH: (§ 2/1/3 GSVG)

Aufgrund der handelsrechtlichen Stellung als Geschäftsführer und als Gesellschafter, sowie der aufrechten Gewerbeberechtigung der Gesellschaft, liegt die Pflichtversicherung nach dem GSVG vor (sobald alle drei Kriterien erfüllt sind).

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Mitteilung erfolgt durch die Gewerbebehörde (Zentrales Gewerberegister)

Mitteilung erfolgt durch Firmenbuch

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 3 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 3 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Antragstellung ans Firmenbuch auf Eintragung als Geschäftsführer

Tag der Erlangung der Gesellschaftsanteile (Notariatsakt)

Tag der Anmeldung der Gewerbeberechtigung

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem Antrag ans Firmenbuch gestellt wurde (GF)

Letzter des Kalendermonats, in dem Gesellschafterstellung endet (Notariatsakt)

Letzter des Kalendermonats, in dem Ausnahmegrund (Gewerbe) eintritt

	Beitragsgrundlage
	Geringe Mindestbeitragsgrundlage für Neubeginner (ab 1999) 

Versicherungsgrenzen gelten nicht

	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung möglich (Verjährungsbestimmungen)

Kein Beitragszuschlag


2.
Ausnahmen: 

Ruhendmeldung (§ 4 Abs 1 Z 1 GSVG):
Für die Zeit der Nichtausübung der Gewerbeberechtigung der Gesellschaft kann diese bei der Interessenvertretung (Wirtschaftskammer) ruhendgemeldet werden. Das Ruhen kann jedoch längstens bis zu 18 Monaten vor der Anzeige zurück, wenn der Versicherte in dieser Zeit keine Leistungen in Anspruch genommen hat, ruhendgemeldet werden. Für die Zeit des Ruhens besteht eine Ausnahme von der Pflichtversicherung.

Dienstverhältnis zur eigenen GmbH (§ 2 Abs 1 Z 3 GSVG):

Liegt aufgrund der Geschäftsführertätigkeit bereits

· ein Dienstverhältnis (§ 4 Abs 2)
· eine geringfügige Beschäftigung

nach dem ASVG vor, kommt es zur Ausnahme von der Pflichtversicherung nach dem GSVG. 

3.
Besonderheiten: 

Beteiligung bis 25% am Stammkapital:

Die 55. ASVG-Novelle hat eine Klarstellung dahingehend gebracht, dass ab 1.1.1999 alle lohnsteuerpflichtigen Geschäftsführergesellschafter (Beteiligung bis zu 25%) der Pflichtversicherung nach dem ASVG unterliegen (§ 4 Abs 2 ASVG, § 22 Abs 2 EStG).

Durch Übergangsbestimmungen im ASVG und GSVG (§ 276 Abs 3 GSVG) wurde sichergestellt, dass am 31.12.1998 nach dem GSVG pflichtversicherte Geschäftsführergesellschafter weiterhin nach dem GSVG versichert bleiben, solange keine maßgebliche Änderung des Sachverhaltes eintritt.

Lohnzettelbemessung:

Für lohnsteuerpflichtige Geschäftsführergesellschafter, die nach wie vor nach dem GSVG versichert sind, ist zur Beitragsgrundlagenbildung der Lohnzettel heranzuziehen:

· steuerpflichtige Bezüge (KZ 245)
· zuzüglich sonstiger Bezüge vor Abzug der SV-Beiträge lt KZ 220

· abzüglich SV-Beiträge für sonstige Bezüge (KZ 225)

· zuzüglich vorgeschriebene GSVG-Beiträge (automatische Hinzurechnung)

· abzüglich Werbungskostenpauschale von € 132,-- (man kann auch höhere Beträge geltend machen)

	GESELLSCHAFTER, PERSÖNLICH HAFTENDER (OG, KG)

	2/1/2 GSVG
	


§ 2 GSVG

(1) Auf Grund dieses Bundesgesetzes sind, soweit es sich um natürliche Personen handelt, in der Krankenversicherung und in der Pensionsversicherung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen pflichtversichert: 

2. die Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft, die persönlich haftenden Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft, die Gesellschafter einer offenen Erwerbsgesellschaft und die persönlich haftenden Gesellschafter einer Kommandit-Erwerbs-gesellschaft, sofern diese Gesellschaften Mitglieder einer der in Z.1 bezeichneten Kammern sind; 
1.
Persönlich haftender Gesellschafter einer OG: (§ 2/1/2 GSVG)

Aufgrund der Gesellschafterstellung und der aufrechten Gewerbeberechtigung der Gesellschaft liegt die Pflichtversicherung nach dem GSVG vor (sofern beide Kriterien erfüllt sind). Die OG ist rechtsfähig und daher selbst Dienstgeber (vgl § 105 Satz 2 UGB). Persönlich haftende Gesellschafter können nicht Dienstnehmer sein, weil sie grundsätzlich uneingeschränkt vertretungs- und weisungsbefugte Gesellschafter sind (VwGH 30.3.1993, Zl 92/08/ 0189).

Siehe aber ( Schilehrer und SchischulOG
	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Mitteilung erfolgt durch die Gewerbebehörde (Zentrales Gewerberegister)

Mitteilung erfolgt durch Firmenbuch

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 2 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 2 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Antragstellung ans Firmenbuch

Tag der Anmeldung der Gewerbeberechtigung

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem Antrag ans Firmenbuch gestellt wurde

Letzter des Kalendermonats, in dem Ausnahmegrund (Gewerbe) eintritt

	Beitragsgrundlage
	Geringe Mindestbeitragsgrundlage für Neubeginner (ab 1999) 

Versicherungsgrenzen gelten nicht

	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung möglich (Verjährungsbestimmungen)

Kein Beitragszuschlag


BVwG vom 9.4.19, L511 2005215-1:

Für eine Gesellschafterin einer im Bereich des gewerblichen Grundstückhandels tätigen OG wird unter Hinweis auf die VwGH-Judikatur (2004/08/0120, 2012/08/0215) wird die Pflichtversicherung gem § 2/1/4 GSVG bestätigt, weil die persönlich haftenden Gesellschafter einer OG mit den daraus erzielten Einkünften aus Gewerbebetrieb (eben keine reinen Kapitaleinkünfte) der Pflichtversicherung unterliegen, auch wenn sie nicht mittätig (ohne Rücksicht auf einen eventuellen Ausschluss von der Geschäftsführung und von der Vertretung) sind.

2.
Komplementär einer KG: (§ 2/1/2 GSVG)

Die KG ist rechtsfähig und ist gem § 161 Abs 2 iVm § 105 UGB selbst Dienstgeber. Persönlich haftende Gesellschafter können als grundsätzlich uneingeschränkt vertretungs- und weisungsbefugte Gesellschafter nicht Dienstnehmer sein (VwGH 30.3.1993, Zl 92/08/0189 und 24.11.16, Ra 2016/08/0011). Mangels DN-Eigenschaft können persönlich haftende Gesellschafter auch nicht überlassen werden (VwGH 15.5.2013, Zl 2013/08/0051). Kommanditisten können, wenn sie mittätig sind, als Dienstnehmer oder Neue Selbständige versichert sein. 

Mittätige Kommanditisten einer Apotheker-KG sind im FSVG pflichtversichert ( siehe Apotheker.

Aufgrund der Gesellschafterstellung (persönlich haftender Gesellschafter) und der aufrechten Gewerbeberechtigung der Gesellschaft liegt grundsätzlich die Pflichtversicherung nach dem GSVG vor (sobald beide Kriterien erfüllt sind).

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Mitteilung erfolgt durch die Gewerbebehörde (Zentrales Gewerberegister)

Mitteilung erfolgt durch Firmenbuch

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 2 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 2 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Antragstellung ans Firmenbuch

Tag der Anmeldung der Gewerbeberechtigung

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem Antrag ans Firmenbuch gestellt wurde

Letzter des Kalendermonats, in dem Ausnahmegrund (Gewerbe) eintritt

	Beitragsgrundlage
	Mindestbeitragsgrundlage für Neubeginner (ab 1999) 

Versicherungsgrenzen gelten nicht

	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung möglich (Verjährungsbestimmungen)

Kein Beitragszuschlag


3.
Ausnahmen: 

Ruhendmeldung (§ 4 Abs 1 Z 1 GSVG):

Für die Zeit der Nichtausübung der Gewerbeberechtigung der Gesellschaft kann diese bei der Interessenvertretung (Wirtschaftskammer) ruhendgemeldet werden. Das Gewerbe kann jedoch längstens bis zu 18 Monaten vor der Anzeige zurück, wenn der Versicherte in dieser Zeit keine Leistungen (in der PV oder KV) in Anspruch genommen hat, ruhendgemeldet werden. Für die Zeit des Ruhens besteht eine Ausnahme von der Pflichtversicherung.

4. Kommanditisten:

4.1 Mindestrechte

Die Rechtsstellung des Kommanditisten gem § 164 bzw 170 UGB im Sinne von Mindestrechten lautet folgendermaßen:

a) Von der Geschäftsführung und Vertretung ausgeschlossen,

b) Informations- und Zustimmungsrechte nur bei Geschäften außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs (§ 164 UGB) 

Ein Kommanditist mit diesen Mindestrechten kann zwar Dienstnehmer nach § 4 Abs 2 ASVG sein, eine Versicherungspflicht als Neuer Selbständiger kommt nicht in Betracht. 
Ausweitung der Mindestrechte

Nach den Erläuternden Bemerkungen zur 23. GSVG-Novelle (BGBl I Nr 139/1998) unterliegen Kommanditisten dann der GSVG-Pflichtversicherung, wenn sie zB

· Für die Gesellschaft als Arbeitsgesellschafter tätig sind und/oder

· Typische unternehmerische Aufgaben, wie zB Geschäftsführungsbefugnisse innehaben und/oder

· Unternehmerrisiko tragen, welches über die Haftungseinlage hinausgeht (zB Pflicht zur Verlustabdeckung im Innenverhältnis).

Daher liegt im Falle der Ausweitung der Mindestrechte über den gewöhnlichen Geschäftsbetrieb hinaus, eine Versicherungspflicht gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG vor (VwGH 11.9.2008, Zl 2006/08/ 0243). Die Ausweitung kann im Gesellschaftsvertrag eingeräumt sein oder tatsächlich vorliegen, wenn zB ohne Widerspruch durch den Komplementär de facto regelmäßig mehr Geschäftsführungsbefugnisse in Anspruch genommen werden als im Gesellschaftsvertrag ersichtlich ist. Dies kann auch aufgrund sonstiger Rechtsstellungen im Unternehmen, wie zB aufgrund der Stellung als Allein- oder Mehrheitsgesellschafter der Komplementär-GmbH begründet sein (VwGH 9.9.2015, 2013/08/0168).

Der § 2 Abs 1 Z 4 GSVG knüpft unmittelbar an steuerliche Tatbestände und somit an den Einkommensteuerbescheid an. Es erfolgt keine sozialversicherungsrechtliche Nachprüfung, ob tatsächlich eine selbständige betriebliche Tätigkeit vorliegt. Bei Fehlen eines schriftlichen Gesellschaftsvertrages werden die tatsächlichen Verhältnisse geprüft und ob tatsächlich mitgearbeitet wird. Häufige Konstellationen betreffen Familien-KGs, in denen der pensionierte Gatte als Kommanditist in der gemeinsamen KG mithilft (VwGH 11.9.2008, 2006/08/0243).

Eine Ausweitung der Mindestrechte wird unterstellt, wenn dem Kommanditisten als Allein- oder Mehrheitsgesellschafter der Komplementär-GmbH maßgeblicher Einfluss auf die GmbH & Co KG zukommt (VwGH 11.9.2008, VwSlg 17528/A). Es ist einhellige Rechtsmeinung, dass ein Kommanditist als Miteigentümer des Unternehmens kein arbeitnehmerähnlicher freier Dienstnehmer iS des § 4 Abs 4 ASVG sein kann. Ein Verfahren darüber wurde noch nicht abgewickelt. Die Finanzverwaltung betrachtet jede Gesellschaft für sich und anerkennt das lohnsteuerpflichtige Dienstverhältnis eines Mehrheitsgesellschafters der Komplementär-GmbH zur KG (E-MVB 004-ABV-G-003).

VwGH vom 2.9.2015, 2013/08/0003

Die Qualifikation einer Geschäftsführung als gewöhnlich oder außergewöhnlich kann immer nur nach einer Gesamtbetrachtung erfolgen. Gewöhnlich sind Handlungen, die im konkreten Unternehmen nicht alltäglich, aber hin und wieder zu erwarten sind, zB der Abschluss und Auflösung von Dienstverhältnissen in einem Gastronomiebetrieb (vgl 2012/08/0123, 2007/08/0043, 2006/08/0173). Außergewöhnliche Geschäfte sind solche, die nach Art und Inhalt (zB einschneidende Organisationsänderungen, Beteiligung an anderen Unternehmen), Zweck (zB außerhalb des Unternehmensgegenstandes) oder Umfang und Risiko Ausnahmecharakter haben (vgl 2006/08/0041), dh jedenfalls in der betreffenden Gesellschaft nicht häufig vorkommen. Insofern sind entsprechende Tatsachenfeststellungen zum konkreten Umfang des Geschäftsbetriebs der KG zu treffen. Dabei ist ausgehend von den Regelungen des Gesellschaftsvertrages in Zusammenschau mit relevanten Umständen zum Geschäftsbetrieb, Art und Größe der Anlagen wie auch Angebote des Beherbergungsbetriebes, Ausstattung, Zimmeranzahl, Anzahl der Dienstnehmer, Höhe der Gehälter etc zu prüfen, ob dem Kommanditisten tatsächlich mehr Geschäftsführungsbefugnisse eingeräumt wurden, als ihm nach § 164 UGB zustehen.

VwGH vom 04.09.2013, 2011/08/0345:

Es besteht eine Pflichtversicherung als selbständig erwerbstätiger Kommanditist, weil laut Gesellschaftsvertrag Zustimmungsrechte zu Maßnahmen der gewöhnlichen Geschäftsführung zustehen und Möglichkeit besteht, in der Gesellschaftsversammlung zustimmungspflichtige Geschäfte zu bestimmen und dem Geschäftsführer Anweisungen zu erteilen. Die Einflussmöglichkeit auf die gewöhnliche Geschäftsführung ist dadurch auch gegeben, obwohl aufgrund der gegebenen Mehrheitserfordernisse für eine Beschlussfassung die Zustimmung des zweiten Kommanditisten erforderlich ist.
VwGH vom 17.12.2015, 2013/08/0154

Für den Fall, dass die Geschäftsführung der KG laut Gesellschaftsvertrag dem Komplementär obliegt, liegen bei einem Kommanditisten nur dann Mitwirkungsrechte iS einer selbständigen Erwerbstätigkeit vor, wenn er auch die Möglichkeit hat, Angelegenheiten der gewöhnlichen Geschäftsführung zur Abstimmung zu bringen (Entscheidungsinitiative). Allein das Recht zur Einberufung einer Gesellschafterversammlung bzw das jederzeitige Recht auf Einsichtnahme in die Geschäftsunterlagen (auch wenn es den Umfang des Kontrollrechts nach § 166 UGB übersteigt) ermöglicht keine Einflussmöglichkeit auf die gewöhnliche Geschäftsführung. Auch aus den eingeschränkten Entnahmerechten bzw der Verpflichtung zum Stehenlassen von an sich entnehmbaren Gewinnanteilen lassen sich keine Einflussmöglichkeiten auf die Geschäftsführung ableiten, weil Abweichungen von der gesetzlichen Gewinnverteilung (somit auch Einschränkungen des Entnahmerechts) angesichts der dispositiven Regelung des § 167 UGB zulässig sind.
BVwGH vom 24.11.2014, I404-2012009-1

Es wurde Pflichtversicherung als selbständig erwerbstätiger Kommanditist aufgrund gesellschaftsvertraglich zugestandener Zustimmungsrechte zur gewöhnlichen Geschäftsführung festgestellt. Beim Betrieb einer Liftgesellschaft gehört der Abschluss von Dienst- und Bestandsverträgen zu den gewöhnlichen Geschäften (vgl VwGH 2007/08/0043). Sofern Geschäftsführungsbefugnisse eingeräumt wurden bzw ein rechtlicher Einfluss auf die Geschäftsführung zusteht, ist es unerheblich, ob die Zustimmungsrechte der tatsächlichen Praxis entsprechen bzw ob und in welcher Form davon Gebrauch gemacht wird (VwGH 2009/08/0182, 2012/08/0123, 2011/08/0357, 2011/08/0345, 2012/08/0157).

VwGH vom 9.9.2015, 2013/08/0168

Bei der Beurteilung der Frage, ob es sich bei im Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Zustimmungsrechten um Maßnahmen der (außer)gewöhnlichen Geschäftsführung der KG handelt, sind die zu beurteilenden Geschäfte unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls in Relation zu den übrigen von der KG getätigten Geschäfte zu setzen. Dabei stellen im konkreten Fall eines Familienbetriebs sowohl der Abschluss von Verträgen mit einem Auftragswert von über € 5.000,- als auch der Abschluss von Dienstverträgen mit einem Bruttobezug von über € 1.300,- durchaus Maßnahmen der außergewöhnlichen Geschäftsführung dar. Unter Berücksichtigung der eingeschränkten Unternehmensgröße und des geringen Geschäftsumfanges ist der Abschluss von Verträgen mit einem Auftragswert ab € 5.000,- eher selten bzw der Abschluss von längerfristigen Verträgen entbehrlich und zur Aufrechterhaltung des Betriebes die Anstellung zweier Teilzeitkräfte ausreichend bzw geboten.

BVwGH W228 2115701-1

Hier erfolgte die Bestätigung der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG als erwerbstätiger Kommanditist, weil die laut Gesellschaftsvertrag eingeräumten Zustimmungsrechte (zB zu Investitionen über € 2.000,- und Aufnahme von Krediten über € 20.000,-) bei einem Unternehmensgegenstand „Anschaffung bzw Vermietung von Metallbearbeitungsmaschinen“ Maßnahmen des gewöhnlichen Betriebs darstellen. Es kommt dem Kommanditisten ein unternehmensbezogenes Mitspracherecht zu, das einer selbständigen Erwerbstätigkeit gleichzuhalten ist.

VwGH vom 28.1.2015, 2012/08/0235

Es besteht Pflichtversicherung für einen Kommanditisten, der laut Gesellschaftsvertrag als Beiratsmitglied Zustimmungsrechte zu Geschäften des gewöhnlichen Betriebes (hier Festlegung des Wirtschaftsplanes, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen) und somit Einfluss auf die Geschäftsführung hat. Die Einflussmöglichkeit ist trotz Erfordernis einer weiteren Stimme für die notwendige Mehrheit gegeben. Wesentlich ist hier die Zugehörigkeit zu einem Gremium, das durch Ausübung von Zustimmungsrechten Einfluss auf die Unternehmensgeschäftsführung hat. Es genügt ein „Tätig werden können“. Irrelevant ist die Möglichkeit des Überstimmtwerdens bzw der Umstand, ob vom Mitwirkungsrecht überhaupt Gebrauch gemacht wird (2007/08/0099, 2011/08/0345).

BVwGH vom 12.5.2015, L504 2005872-1

Die Prokura vermittelt einem Kommanditisten eine relevante Rechtsstellung. Eine Prokura ist eine Vollmacht mit gesetzlich umschriebener Vertretungsbefugnis, die im Außenverhältnis nicht beschränkt werden kann. Mit Erteilung der im Firmenbuch eingetragenen Prokura werden der Kommanditistin entsprechende Geschäftsführungsbefugnisse eingeräumt, welche über die Mitwirkung an außergewöhnlichen Geschäften hinausgehen, wodurch sie als selbständig erwerbstätig anzusehen ist. Unerheblich ist, dass die Prokura nur unter der aufschiebenden Bedingung des Todes des Komplementärs bzw dass dieser für längere Zeit die Geschäftsführung krankheitsbedingt nicht ausüben kann, erteilt wurde. Es kommt nicht auf die tatsächliche Mitwirkung oder Rechtsausübung, sondern darauf an, dass Mitwirkungerechte eingeräumt wurden.

VwGH vom 9.9.2015, 2013/08/0227

Die einem Kommanditisten erteilte Prokura befugt ihn Geschäfte für die KG abzuschließen. Allerdings kann (allein) aus der Prokuraerteilung nicht abgeleitet werden, dass er über Geschäftsführungsbefugnisse im Sinne des § 2 Abs 1 Z 4 GSVG verfügt (berechtigt nicht zur laufenden gewöhnlichen KG-Geschäftsführung – vgl OGH 5 Ob 257/07s). Die Prokura ermöglicht nur ein rechtliches Können, das im Innenverhältnis einschränkbar ist.

BVwGH vom 4.8.2015, W151 2004574-1

Durch eine mündliche Vereinbarung erfolgt keine Änderung des KG-Vertrages, wenn dafür der Gesellschaftsvertrag bestimmte Formerfordernisse, nämlich die Beschlussfassung im Wege einer ordentlichen oder außerordentlichen Gesellschafterversammlung, vorsieht. Die Pflichtversicherung als Kommanditist aufgrund der im Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Recht (Mitarbeitsverpflichtung bzw diverse Geschäftsführungsbefugnisse) besteht für 2010, weil die Änderung des Gesellschaftsvertrages erst durch schriftliche Zusatzvereinbarung im Jahr 2012 erfolgte.

	GESMBH & CO KG

	2/1/4 GSVG
	


Ist der Kommanditist einer KG gleichzeitig geschäftsführender Gesellschafter der Komplementär-GesmbH und unterliegt er aufgrund dieser Tätigkeit bereits der Pflichtversicherung nach dem ASVG, tritt keine Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG ein, weil die Mittätigkeit als Kommanditist durch die Geschäftsführungstätigkeit bei der GesmbH im Sinne einer einheitlichen Beurteilung der gesellschaftsrechtlichen Verhältnisse bereits abgedeckt ist.

Unterliegt der Kommanditist durch seine gleichzeitige Gesellschafter-Geschäftsführertätigkeit der GSVG-Pflichtversicherung (§ 2 Abs 1 Z 3 oder 4 GSVG), dann tritt ebenfalls keine Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG ein, aber die Einkünfte als Kommanditist, welche die Geschäftsführertätigkeit abgelten, erhöhen entsprechend die GSVG-Beitrags-grundlage. Der Versicherte kann in diesem Fall lediglich die Herausrechnung der Kommanditeinkünfte beantragen, wenn ihm der Nachweis gelingt, dass seine Geschäftsführertätigkeit bereits handelsüblich abgegolten wird und die Kommanditeinkünfte tatsächlich aufgrund seiner Kapitalbeteiligung als Kommanditist herrühren.

Bei einer Beteiligung des Kommanditisten an der Komplementär-GmbH in Höhe zwischen 10 und 50% wird eine mögliche aktive Einflussmöglichkeit auf die Geschäftsführung der GmbH und somit auch auf die Geschäftsführung der KG geprüft. Einem Gesellschafter der GmbH mit einer Beteiligung zwischen 10 und 50%, steht gemäß § 37 Abs 2 GmbHG das Recht zu, in allen Geschäftsführungsangelegenheiten der GmbH (somit auch der gewöhnlichen Geschäftsführung) jederzeit eine Generalversammlung einzuberufen. Steht ihm im Rahmen deren Beschlussfassung die Möglichkeit offen, für die Geschäftsführung der GmbH bindende Beschlüsse herbeizuführen, und damit auch zur Geschäftsführung für die KG berufenen Personen Weisungen zu erteilen, hat er Mitwirkungsrechte bezüglich des gewöhnlichen Geschäftsbetriebes der KG. Dabei ist es nicht notwendig, dass er als Mehrheitsgesellschafter diese Beschlüsse herbeiführen kann, sondern ist es ausreichend, dass ihm dieses Recht bei der Beschlussfassung in der Generalversammlung der GmbH gemeinsam mit einem oder mehreren Gesellschaftern gemeinsam zukommt (vom Grundsatz vgl VwGH 2011/ 08/0345).

	GEWERBETREIBENDER
	

	2/1/1 GSVG
	


§ 2 GSVG

(1) Auf Grund dieses Bundesgesetzes sind, soweit es sich um natürliche Personen handelt, in der Krankenversicherung und in der Pensionsversicherung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen pflichtversichert: 

1. die Mitglieder der Kammern der gewerblichen Wirtschaft; 

1.
Gewerbetreibender: (§ 2/1/1 GSVG)

Der Gewerbeinhaber unterliegt für die Zeit einer aufrechten Gewerbeberechtigung der Pflichtversicherung nach dem GSVG.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Mitteilung erfolgt durch die Gewerbebehörde (Zentrales Gewerberegister)



	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 1 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 1 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Anmeldung der Gewerbeberechtigung



	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem Ausnahmegrund eintritt



	Beitragsgrundlage
	Mindestbeitragsgrundlage für Neubeginner (ab 1999) 

Versicherungsgrenzen gelten nicht

	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung möglich (Verjährungsbestimmungen)

Kein Beitragszuschlag


2.
Ausnahmen: 

Ruhendmeldung (§ 4 Abs 1 Z 1 GSVG):

Für die Zeit der Nichtausübung der Gewerbeberechtigung kann diese bei der Interessenvertretung (Wirtschaftskammer) ruhendgemeldet werden. Das Ruhen kann jedoch längstens bis zu 18 Monaten vor der Anzeige zurück, wenn der Versicherte in dieser Zeit keine Leistungen in Anspruch genommen hat, ruhendgemeldet werden. Für die Zeit des Ruhens besteht eine Ausnahme von der Pflichtversicherung.

Kleinunternehmerregelung (§ 4 Abs 1 Z 7 GSVG):

Seit 1.1.1999 kann eine Ausnahme von der Pensions- und Krankenversicherung gestellt werden, wenn

· in den letzten 5 Kalenderjahren nicht mehr als 12 Monate einer Pflichtversicherung vorliegen

· die Einkünfte unter der Geringfügigkeitsgrenze (2021: € 5.710,32) liegen

· die Umsätze unter € 35.000,00 (neu ab 2020; davor € 30.000,-) liegen

Weiters ist eine Ausnahme für Personen möglich, die

(ab 1.8.2001)
· das 57. Lebensjahr überschritten haben und deren

· Einkünfte und Umsätze in den letzten 5 Jahren unter den Grenzen lagen.

(ab 1.9.2000)
· das Regelpensionsalter überschritten haben (aufgrund eines EuGH-Erkenntnisses ist diese Ausnahme für Männer und Frauen mit 60 möglich)
· Einkünfte und Umsätze die Grenzen nicht überschreiten werden.

	GRUNDSTÜCKSVERKÄUFE
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Grundstücksverkäufe: (§ 2/1/4 GSVG)
Wenn die Steuerbehörde die Einkünfte aus Grundstücksverkäufen als Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 23 EStG) qualifiziert, liegt Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG vor.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


2.
Besonderheiten:

VwGH-Entscheidung (Grundstückshandel):

VwGH - 31.5.1983 – 82/14/0188 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind solche aus einer selbständigen, nachhaltigen Betätigung, die mit Gewinnabsicht unternommen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt. Erwerb und Veräußerung von Grundstücken werden zum gewerblichen Grundstückshandel, wenn es wiederholt und planmäßig innerhalb verhältnismäßig kurzer Zeit zum Ankauf und Verkauf von Liegenschaften unter Ausnutzung der Marktverhältnisse kommt.

	HAUSZUSTELLER (Zeitungen)
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Hauszusteller: (§ 2/1/4 GSVG)
Die Hauszusteller unterliegen seit 1.1.1998 der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. Dies wurde sowohl vom Bundesministerium als auch vom Hauptverband bestätigt.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


· Siehe auch Zeitungszusteller
	HEBAMMEN
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Hebamme: (§ 2/1/4 GSVG)
Hebammen unterliegen seit 1.1.2000 der Pflichtversicherung nach dem GSVG.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 2000 möglich

Beitragszuschlag


2.
Besonderheiten:

Hebamme vor dem 1.1.2000: (4/3 ASVG)

Hebammen unterlagen bis 31.12.1999 der Vollversicherung gemäß § 4 Abs 3 Z 1 ASVG. 
§ 4 Abs 3 ASVG wurde für diese Berufsgruppe mit 31.12.1999 aufgehoben (§ 581 Abs 1a ASVG). Ab dem 1.1.2000 wurde der Pflichtversicherungstatbestand des § 2 Abs 1 Z. 4 GSVG wirksam (§ 273 Abs 3 Z 3 GSVG). Aufgrund der Übergangsbestimmung des § 572 Abs 4 ASVG bleiben die genannten Berufsgruppen jedoch weiterhin in der Kranken- und Unfallversicherung nach dem ASVG pflichtversichert, sofern sie am 31.12.1999 nach dem ASVG pflichtversichert waren, und zwar solange, als die selbständige Erwerbstätigkeit, die diese Pflichtversicherung begründet hat, ausgeübt wird und keine Änderung des maßgeblichen Sachverhalts eintritt. In diesem Fall tritt die GSVG-Pflichtversicherung als Neuer Selbständiger nur in der Pensionsversicherung ein.

	HEILMASSEURE
	

	2/1/1 GSVG
	


Heilmasseure nach dem Medizinischen Masseur- und Heilmasseurgesetz (MMHmG) sind aufgrund eines Erkenntnisses des VwGH vom 29.10.2008, Zl. 2007/04/0015, Mitglieder der Wirtschaftskammer und gehören damit zum Personenkreis nach § 2 Abs. 1 Z 1 GSVG. Die Heilmasseure haben aber keine Gewerbeberechtigung.

Mit der WKO wurde grundsätzlich vereinbart, dass die Wirtschaftskammern die Meldungen der Bezirksverwaltungsbehörden über die Kenntnisnahme der Anzeige der freiberuflichen Berufsausübung sowie über die Ausstellung des Berufsausweises an die zuständige Landesstelle der SVS weitergeben. Auch das allfällige Ende der Kammermitgliedschaft samt Datum muss der SVA zwecks allfälliger Feststellung des Endes der Pflichtversicherung nach § 2 Abs. 1 Z 1 GSVG gemeldet werden. 

Für die „Altfälle“ wird der Beginn der Kammermitgliedschaft durch die WK dem Vernehmen nach frühestens mit 01.01.2009 festgestellt. Allenfalls abweichende Meldungen der WK sind aber zur Kenntnis zu nehmen und ist die Pflichtversicherung ab dem angegebenen Datum festzustellen.

Nichtbetriebs-/Ruhend-/Wiederbetriebsmeldungen sind im Berufsrecht (MMHmG) nicht vorgesehen. Sollten aber seitens der WK derartige Meldungen zur Kenntnis genommen und der SVS übermittelt werden, wird aber aufgrund dieser Meldungen die Ausnahme nach § 4 Abs. 1 Z 1 GSVG unter den dort genannten Voraussetzungen festgestellt bzw auch wieder zum Wegfall gebracht. 

Seitens der WK als Kammermitglieder qualifizierte Heilmasseure gelten vollinhaltlich als Versicherte nach § 2 Abs 1 Z 1 GSVG.
	HOLDING
	

	2/1/2 GSVG

2/1/3 GSVG
	


1.
Holding: (§ 2/1/2-3 GSVG)

Nach § 2 Abs 3 WKG jene Holdinggesellschaften, zu deren Bereich zumindest ein Mitglied gemäß § 2 Abs 1 WKG gehört, Kammermitglieder. Holdinggesellschaften sind somit unter bestimmten Voraussetzungen seit 1.1.1992 Kammermitglied, ohne jedoch Träger einer Gewerbeberechtigung zu sein. Letztere Eigenschaft muss vielmehr zumindest einer Tochtergesellschaft zukommen. Treffen die angeführten Voraussetzungen zu, so ist die Einbeziehung der geschäftsführenden Gesellschafter einer solchen Holdinggesellschaft in die Pflichtversicherung gemäß § 2 Abs 1 Z 2 bzw Z 3 GSVG vorzunehmen.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Mitteilung erfolgt durch die Gewerbebehörde (Zentrales Gewerberegister)

Mitteilung erfolgt durch Firmenbuch

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 2-3 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 2-3 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Antragstellung ans Firmenbuch

Tag der Anmeldung der Gewerbeberechtigung (des Tochterunternehmens)

	
	Tag der Antragstellung ans Firmenbuch auf Eintragung als Geschäftsführer

Tag der Erlangung der Gesellschaftsanteile (Notariatsakt)

Tag der Anmeldung der Gewerbeberechtigung (des Tochterunternehmens)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem Antrag ans Firmenbuch gestellt wurde

Letzter des Kalendermonats, in dem Ausnahmegrund (Gewerbe) eintritt

	
	Letzter des Kalendermonats, in dem Antrag ans Firmenbuch gestellt wurde (GF)

Letzter des Kalendermonats, in dem Gesellschafterstellung endet (Notariatsakt)

Letzter des Kalendermonats, in dem Ausnahmegrund (Gewerbe) eintritt

	Beitragsgrundlage
	Mindestbeitragsgrundlage für Neubeginner (ab 1999) 

Versicherungsgrenzen gelten nicht

	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung möglich (Verjährungsbestimmungen)

Kein Beitragszuschlag


	JOURNALISTEN
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Journalist: (§ 2/1/4 GSVG)
Der Journalist unterliegt seit 1.1.2000 der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. Bis 31.12.1999 war die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach § 3 Abs 3 Z 3 GSVG gegeben.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 2000 möglich – 2/1/4

Rückwirkende Einbeziehung möglich (Verjährungsbestimmungen) – PV

Beitragszuschlag


2.
Besonderheiten:

Journalist vor dem 1.1.2000: (3/3/3 GSVG)

Der Journalist unterlag bis 31.12.1999 der Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach § 3 Abs 3 Z 3 GSVG. Eine Pflichtversicherung in der Kranken- und Unfallversicherung war nicht gegeben.

	KABARETTISTEN
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Kabarettist: (§ 2/1/4 GSVG)
Kabarettisten unterliegen seit 1.1.2001 der Pflichtversicherung nach dem GSVG (als Kunstschaffende).

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 2001 möglich

Beitragszuschlag


2.
Besonderheiten:

Kabarettist vor dem 1.1.2001: (4/3 ASVG)

Sofern die selbständige Erwerbstätigkeit als Kabarettist den Hauptberuf und die Hauptquelle der Einnahmen gebildet und er/sie in Ausübung seines/ihres Berufes keine Angestellten beschäftigt hat, lag eine Vollversicherung gemäß § 4 Abs 3 Z 3 ASVG vor. 
§ 4 Abs 3 ASVG wurde für diese Berufsgruppe mit 31.12.2000 aufgehoben (§ 581 Abs 1a ASVG). 
Ab dem 1.1.2001 wurde der Pflichtversicherungstatbestand des § 2 Abs 1 Z 4 GSVG für Kunstschaffende wirksam (§ 273 Abs 3a GSVG). Aufgrund der Übergangsbestimmung des § 572 Abs 4 ASVG bleiben die genannten Berufsgruppen jedoch weiterhin in der Kranken- und Unfallversicherung nach dem ASVG pflichtversichert, sofern sie am 31.12.2000 nach dem ASVG pflichtversichert waren, und zwar solange, als die selbständige Erwerbstätigkeit, die diese Pflichtversicherung begründet hat, ausgeübt wird und keine Änderung des maßgeblichen Sachverhalts eintritt. In diesem Fall tritt die GSVG - Pflichtversicherung als Neuer Selbständiger nur in der Pensionsversicherung ein.

· Siehe auch Kunstschaffende
	KOLPORTEURE (TRAFIKZUSTELLER)

	2/1/4 GSVG
	


1.
Kolporteur und Trafikzusteller: (§ 2/1/4 GSVG)
Die Kolporteuere und Trafikzusteller unterliegen seit 1.1.1998 der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. Dies wurde sowohl vom Bundesministerium als auch vom Hauptverband bestätigt.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


	KUNSTSCHAFFENDE

	2/1/4 GSVG
	


Mit 1.1.2001 traten für Kunstschaffende die Bestimmungen des Künstler-Sozialversiche-rungsfondsgesetzes (K-SVFG) in Kraft. Die Kunstschaffenden unterliegen ab diesem Zeitpunkt der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG.

Künstler im Sinne des K-SVFG ist, wer in den Bereichen

· der bildenden Kunst

· der darstellenden Kunst

· der Musik

· der Literatur

· der Filmkunst
auf Grund seiner künstlerischen Befähigung im Rahmen einer künstlerischen Tätigkeit Werke der Kunst schafft.
Die Beurteilung der Künstlereigenschaft obliegt der Künstlerkommission, welche aus verschiedenen Kurien (ua auch  aus 5 Kurien, nach den obigen fünf Kunstrichtungen) besteht. Die Beurteilung kann entfallen, wenn eine künstlerische Hochschulbildung erfolgreich absolviert wurde.

1.
Kunstschaffender: (§ 2/1/4 GSVG)
	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 2001 möglich

Beitragszuschlag


Den vom Bundesministerium anerkannten Künstlern wird seit 1.1.2001 ein Zuschuss zu den zu entrichtenden Pensions-, Kranken- und Unfallversicherungsbeiträgen nach dem K-SVFG gewährt. Dieser Zuschuss beträgt maximal € 1.896,- jährlich oder € 158,-  pro Monat.
Anspruchsvoraussetzung für diesen Zuschuss ist ua ein Antrag, die Ausübung der künstlerischen Tätigkeit von mindestens einem Monat und dass die jährlichen Einkünfte des Künstlers mindestens € 5.710,32 (ASVG-Geringfügigkeitsgrenze) betragen. Weiters darf die Einkommensgrenze von € 30.930,90 (die fünfundsechzigfache ASVG-GFG) nicht überschritten werden. Kinder, bei denen Anspruch auf Familienbeihilfe besteht, erhöhen die Obergrenze um € 2.855,16 (Sechsfache der ASVG-GFG).
Solange es keinen rechtskräftigen Einkommensteuerbescheid gibt, muss der Künstler eine Erklärung über die voraussichtlichen Einkünfte vorlegen. Eine Förderung gebührt natürlich nur dann, wenn die Grenzen nicht überschritten werden. Bei Überschreiten der Grenzen müssen die Zuschüsse zurückbezahlt werden. Beitragszuschüsse werden direkt an die SVA bezahlt.

Künstler können dem Fonds auch ein Ruhen der künstlerischen Tätigkeit anzeigen. Diese übermitteln diese direkt der SVS und ist der Betreffende dann von der Pflichtversicherung nach dem GSVG ausgenommen.

2.
Ausnahmen:

Die berufsmäßige Verwertung fremder künstlerischer Aktivitäten (Konzertveranstalter, Manager, Agenten, Galeriebesitzer, Kunsthändler) ist hingegen eine gewerbliche Tätigkeit.

Bildende Künstler, deren Tätigkeit nicht den Hauptberuf und die Haupteinnahmequelle dargestellt hat, die weder eine Kunstschule absolviert, noch von der Künstlerkommission anerkannt wurden, unterlagen vor dem 1.1.2001 keiner Pflichtversicherung. 

3.
Besonderheiten:

BMAGS-Entscheidung (künstlerische Tätigkeit):

BMAGS - 29.07.1996 – 120.316/2-7/96

Eine künstlerische Tätigkeit ist dann anzunehmen, wenn eine persönliche, eigenschöpferische Tätigkeit in einem anerkannten Kunstzweig bzw. einem anerkannten Kunstfach nach deren Gestaltungsprinzipien aufgrund einer entsprechenden künstlerischen Befähigung entfaltet und nicht nur Erlernbares oder Erlerntes wiedergegeben wird.

VwGH vom 17.12.2015, GZ: 2013/08/0165:

Einem Tantiemenbezug muss eine selbständige Tätigkeit zugrunde liegen, damit eine Pflichtversicherung nach § 2/1/4 GSVG vorliegen kann. Die Geltendmachung von Betriebsausgaben gem § 4/4 EStG (gegenständlich Laptop, Website) stellt dabei (ebenso wie die Geltendmachung eines Betriebsausgabenpauschales - vgl VwGH 2011/08/0339, 2013/08/ 0012) ein Indiz für die Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit iSd § 2/1/4 GSVG dar. Betriebsausgaben sind Aufwendungen oder Ausgaben, die durch den Betrieb veranlasst sind und in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Betrieb stehen, wenn man Steuerehrlichkeit unterstellt. Gegenständlich steht die Weiterausübung der betrieblichen Tätigkeit somit fest, weshalb die Pflichtversicherung nach § 2/1/4 GSVG bestätigt wird.
BVwG vom 27.04.2015, GZ: W198 2004504-1: 

Für das Bestehen der Pflichtversicherung nach § 2/1/4 GSVG kommt es nicht darauf an, ob die Einkünfte des rechtskräftigen EStB aus einer Tätigkeit stammen, die in dem Kalenderjahr, auf das sich der EStB bezieht, noch ausgeübt wurde. Es ist nur erforderlich, dass im Zuflussjahr weiterhin eine versicherungspflichtige Tätigkeit ausgeübt wird (vgl VwGH 2005/08/0139). Weisen Steuerunterlagen tätigkeitsbezogene Betriebsausgaben aus, ist eine betriebliche Tätigkeit indiziert. Gemäß § 4/4 EStG sind nur solche Aufwendungen Betriebsausgaben, die für die berufliche Tätigkeit notwendig sind. Auch Werbung und andere Maßnahmen, die getroffen werden, um bekannt zu werden bzw zu bleiben, stellen bei einem (ehemaligen) Musiker und Komponisten eine betriebliche Tätigkeit dar, und können somit auch die für Vorjahre zugeflossenen Tantiemen berücksichtigt werden.
Künstler und freier Dienstvertrag:
Bei nebenberuflicher Ausübung (nicht im Hauptberuf und nicht Hauptquelle der Einnahmen) von künstlerischen Tätigkeiten gilt die VO des BMAGS, BGBl II 409/2002 über die Berücksichtigung beitragsfreier Aufwandsentschädigungen. Aufgrund der VO sind Aufwandsentschädigungen bis zur Höhe von € 537,78 pro Monat als beitragsfrei zu behandeln. Es kann sich dabei um die Zurverfügungstellung von speziellen Kosmetika, Toilettenartikel oder Kleidung oder Aufwendungen für Aus/Weiterbildung drehen. Mit der 58. ASVG-Novelle (August 2001) wurde normiert, dass eine Pflichtversicherung gemäß § 4 Abs 4 ASVG nicht eintreten kann, wenn es sich um eine Tätigkeit als Kunstschaffender iSd § 2 Abs 1 K-SVFG handelt.

	LAND(FORST)WIRTSCHAFTLICHE NEBENTÄTIGKEITEN

	- - -
	


Land(Forst)wirtschaftliche Nebentätigkeiten unterliegen ab 01.01.1999 der Pflichtversicherung nach dem BSVG, im Jahr 1998 besteht keine Sozialversicherungspflicht.

Land(forst)wirtschaftliche Nebentätigkeit sind all jene Tätigkeiten, die ein land(forst)wirt-schaftlicher Unternehmer

· im Rahmen seines Unternehmens

· auf eigene Rechnung und Gefahr

ausübt, und die mit der Haupttätigkeit in engem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen.

Grundvoraussetzungen für das Vorliegen einer land(forst)wirtschaftlichen Nebentätigkeit sind daher immer:

· die Führung eines land(forst)wirtschaftlichen Betriebes, durch welchen bereits die Pflichtversicherung nach dem BSVG begründet wird

· die Wahrung des Charakters als land(forst)wirtschaftlicher Betrieb (es handelt sich schließlich um eine Nebentätigkeit zum land(forst)wirtschaftlichen Betrieb)

· das Vorliegen eines Naheverhältnisses der Nebentätigkeit zum land(forst)wirtschaftlichen Betrieb

wirtschaftliche Unterordnung der Nebentätigkeit (Ausnahme: Be- und Verarbeitungsbetriebe sowie beim Vermieten und Einstellen von Reittieren  - keine Prüfung der wirtschaftlichen Unterordnung)
Folgende land- und forstwirtschaftliche Unternehmentätigkeiten gemäß § 2 Abs. 1 Z.1 sind in Anlage 2 zum BSVG angeführt:
	Urproduktion:


	

	im Einheitswert (Versicherungswert) enthalten:



	Land- und forstwirtschaftliche Urproduktion
(§ 5 des Landarbeitergesetzes 1984)
	Hervorbringung und Gewinnung pflanzlicher Erzeugnisse mit Hilfe der Naturkräfte einschließlich Wein- und Obstbau, des Gartenbaus und der Baumschulen sowie das Halten von Nutztieren zur Zucht, Mästung oder Gewinnung tierischer Erzeugnisse sowie Jagd und Fischerei.

Gartenbau: Blumen, Obst, Gemüse, Bäume und sonstige Gärtnereierzeugnisse (nicht aber: Errichtung und Instandhaltung von Gärten, gärtnerische Gräber- und Raumausschmückung, Binden von Kränzen und Sträußen und Handel mit Gärtnereierzeugnissen (außer gartenwirtschaftlichen  Nebenbetrieb).

Bei einem Blumengeschäft ist die Einstufung als Gartenbau- oder Gewerbebetrieb nach Anteil und Art der Fremdware vorzunehmen.

Baumschulen;

Weinbau: Im Weinbau ist an und für sich mit der Traubenerzeugung die Urproduktion im engeren Sinn abgeschlossen. Abweichend von anderen pflanzlichen Erzeugnissen wird aber im Weinbau auch die Be- und Verarbeitung der (eigenen) Rohstoffe als Teil der Urproduktion und nicht als Be- und Verarbeitungsbetrieb betrachtet WEIN = URPRODUKT 

Tierzucht- und Tierhaltungsbetrieb: Die Tierzucht- und Tierhaltung gilt als landwirtschaftlicher Betrieb, wenn überwiegend im eigenen Landwirtschaftsbetrieb gewonnene Erzeugnisse verwendet werden. 

Werden die zulässigen Vieheinheiten pro ha überschritten und/oder wird das Futter zum überwiegenden Teil zugekauft, so liegt einkommensteuerrechtlich eine gewerbliche Nutztierhaltung vor, die zu Einkünften aus Gewerbebetrieb führt.



	
	· 

	"Gewerbliche" Nutztierhaltung und Pflanzenproduktion



	im Einheitswert enthalten (wenn EW vorliegt), ansonsten laut ESTB:



	Gewerbliche Nutztierhaltung einschließlich Lohnmast

(§ 21 Abs 1 Z 2 EstG 1988 in Verbindung mit § 30 Abs. 3 bis 7 des Bewertungsgesetzes 1955)
	Unter Nutztieren sind nicht nur „Haustiere“ zu verstehen (Geflügel aller Art, Bienen etc) sondern zB auch Tiere, die zum Zweck der Pelzgewinnung gehalten und gezüchtet werden, nicht jedoch wilde Tiere, die etwa in Zirkusunternehmen gezüchtet werden.

zB Geflügelmastbetrieb, Schweinemast etc

Tierzucht- oder Tierhaltungsbetriebe, die keine oder geringe land(forst)wirtschaftliche Nutzflächen haben und das Futter daher überwiegend zukaufen, werden vom FA nicht als landwirtschaftliche Betriebe gewertet. Obwohl ein Einheitswert für diese Betriebe nicht festgestellt wird, sind sie LAG Betriebe. Pflichtversicherung besteht nur dann, wenn der überwiegende Lebensunterhalt aus dem Ertrag der Betriebsführung bestritten wird. 

Werden Flächen bewirtschaftet, deren EW über € 1.500,-liegt und weist der Einkommensteuerbescheid darüber hinaus aus der gewerblichen Nutztierhaltung Einkünfte aus Gewerbebetrieb aus (zulässige Vieheinheiten pro Hektar werden einkommensteuerrechtlich überschritten), so sind sowohl der EW der bewirtschafteten Flächen als auch die im Einkommensteuerbescheid ausgewiesenen Einkünfte zur Beitragsbemessung heranzuziehen.


	Gewerbliche Pflanzenproduktion (Obst-Wein-Gemüse-Gartenbau) - § 21 Abs 1 Z 1 EstG 1988 in Verbindung mit § 30 Abs. 9 bis 11 des Bewertungsgesetzes 
	Gemäß § 30 Abs 9 BewG dürfen bestimmte Zukaufsmengen nicht überschritten werden (der Einkaufswert des Zukaufs fremder Erzeugnisse darf nicht mehr als 25°% des Umsatzes des Betriebes betragen). 

Einkünfte lt. Einkommensteuerbescheid



	Bäuerliche Nebengewerbe und –tätigkeiten:



	Nebentätigkeiten pauschalierte Beitragsgrundlage = 30 % der Bruttoeinnahmen (je nach Art der Nebentätigkeit Freibeträge möglich)

Nebentätigkeiten lt. EST-Bescheid („Kleine Option“, keine Freibeträge möglich)

Gesamtbetrieb (Hauptbetrieb + Nebentätigkeite) lt. EST-Bescheid („Große Option“, keine Freibeträge möglich)



	Be- und Verarbeitung überwiegend eigener Naturprodukte sowie Mostbuschenschank und Almausschank)

Buschenschank – mit Ausnahme von Mostbuschenschank - gemäß § 2 Abs 1 Z 5 GewO 1994 in Verbindung mit § 2 Abs 9 GewO 1994, soweit derselbe weder auf Basis eines Anmeldegewerbes ausgeübt wird, noch ein darüber hinaus gehendes Ausmaß vorliegt.


	Be- und Verarbeitung bedeutet das Entstehen eines neuen marktgängigen Produktes aus dem Urprodukt. Die Vermarktung des Veredelungsproduktes zählt zur nebengewerblichen Tätigkeit.

Zur Abgrenzung der Be- und Verarbeitung überwiegend eigener Naturprodukte wird der Produktkatalog laut Urprodukteverordnung herangezogen.

Beitragspflichtig ab 1.1.2002 unter Anwendung eines einmaligen Freibetrages
IM VERSICHERUNGSWERT ENTHALTEN: 

Darunter ist der buschenschankmäßige Ausschank von Wein (auch Obstwein, ‚Traubenmost etc.) durch Besitzer von Weingärten, soweit es sich um deren eigene Erzeugnisse handelt, zu verstehen; kalte Speisen, Mineralwasser und kohlensäurehältige Getränke dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen verabreicht werden. Die Verabreichung von warmen Speisen ist nicht zulässig.

Buschenschank ist eine mit dem Weinbaubetrieb unmittelbar zusammenhängende, den Absatz der eigenen Erzeugnisse dienende Tätigkeit des Weinbauern.

Werden beim Weinbuschenschank allerdings be- und verarbeitete Produkte Im Ramen eines Internet,- oder Ab-Hof-Verkaufes verkauft sind diese beitragspflichtig (Nebentätigkeit Be-und Verarbeitung).



	
	

	Persönliche Dienstleistungen mit oder ohne Betriebsmittel für andere land(forst)-wirtschaftliche Betriebe einschließlich der Tätigkeit als Betriebshelfer/in im Rahmen eines Maschinen- und Betriebshilferinges sowie als Holzakkordant/in


	Beitragspflicht ab dem 1. Cent ab 1.1.2004.

	Kommunaldienstleistungen 

(§ 2 Abs 4 Z 4 lit a-c GewO)
	Dienstleistungen mit land(forst)wirtschaftlichen Betriebsmitteln, die im eigenen Betrieb verwendet werden, sofern diese Tätigkeiten nur im Verwaltungsbezirk, in dem der land(forst)wirtschaftliche Betrieb liegt, sowie in den an diesen Verwaltungsbezirk angrenzenden Verwaltungsbezirk ausgeübt werden.

Mit Mähdreschern vorgenommene Dienstleistungen sind nur dann als Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft zu verstehen, wenn diese Dienstleistung in dem Verwaltungsbezirk, in welchem der landwirtschaftliche Betrieb liegt oder in einer an diesen Verwaltungsbezirk angrenzenden Ortsgemeinde, vorgenommen wird.

Dienstleistungen zur Kulturpflege im ländlichen Raum (Mähen von Straßenrändern und Böschungen sowie von öffentlichen Grünflächen, Pflege von Biotopen, Kulturpflege der Rasenflächen von Sportanlagen, Stutzen von Hecken im Zusammenhang mit den vorstehend angeführten Tätigkeiten, Abtransport des bei diesen Tätigkeiten anfallenden Mähgutes usw.

NICHT:  Pflegearbeiten auf öffentlich nicht zugänglichen Grundflächen (Privatgrundstücke, Bundesheeranlagen)

Dienstleistungen zur Verwertung von organischen Abfällen (Sammeln und Kompostieren von fremden, kompostierbaren Abfällen mit den in der Land- und Forstwirtschaft üblichen Methoden).

Erfasst sind:

· Entsorgung von Klärabwässern eines privaten Haushalts durch Ausbringung auf den eigenen Flächen

· Abtransport von Abfällen aus der Flachsproduktion und deren Verwendung als Dünger auf den Feldern

Dienstleistungen für den Winterdienst (Schneeräumung, einschließlich Schneetransport und Streuen von Verkehrsflächen, die hauptsächlich der Erschließung Land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundflächen dienen).

Beitragspflicht ab dem 1. Cent

	
	

	Fuhrwerksdienste sowie das Vermieten und Einstellen von Reittieren

(§ 2 Abs 4 Z 4 lit a bis c und 6 GewO 1994)


	Fuhrwerksdienste mit hauptsächlich im eigenen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb verwendeten selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, Zugmaschinen, Motorkarren, Transportkarren sowie mit anderen als Kraftfahrzeugen (zB Pferdegespannen).

Für andere land- und forstwirtschaftliche Betriebe dürfen diese Fuhrwerksdienste nur in demselben Verwaltungsbezirk oder in einer an diesen Verwaltungsbezirk angrenzenden Ortsgemeinde ausgeführt werden. Die Beförderung umfasst land- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Güter zur Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke oder Güter, die der Tierhaltung dienen, zwischen Wirtschaftshöfen und Betriebsgrundstücken oder zwischen diesen und der nächstgelegenen Abgabe-, Übernahme-, Verarbeitungs- oder Verladestelle;

zB Holzbringung
Beitragspflicht ab dem 1. Cent ab 1.1.2004.


	Vermietung land(forst)wirtschaftlicher Betriebsmittel 

(§ 2 Abs 4 Z 7 und 8 GewO 1994)


	Werden land(forst)wirtschaftliche Betriebsmittel an Nichtlandwirte (z.B. eine Firma, eine Fahrschule) vermietet, so liegt keine land(forst)wirtschaftliche Nebentätigkeit vor. 

Ausnahme: Die Vermietung von land(forst)wirtschaft-lichen Betriebsmitteln an Maschinenring-Service ist zulässig, obwohl kein land(forst)wirtschaftlicher Betrieb vorliegt.
Beitragspflicht ab dem 1. Cent
Nicht beitragspflichtig ist die Vermietung nach nach Maschinenselbstkosten (z.B. ÖKL-Richtwerte)
ohne Verrechnung der eigenen Arbeitszeit



	
	

	Privatzimmervermietung gemäß Art.III der B-VG-Novelle 1974, BGBl. Nr 444 in Verbindung mit § 2 Abs 1 Z 9 bzw § 143 Z 8 GewO 1994, soweit diese in der spezifischen Form des Urlaubes am Bauernhof erfolgt (§ 148 Abs 2 Z 11 BSVG), und sohin als eine wirtschaftliche Einheit mit dem bäuerlichen Betrieb zu verstehen ist, unter Anwendung eines einmaligen Freibetrages


	Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Beherbergung von Gästen zu Urlaubs- und Erholungszwecken in einem Umfang, der eine gewerberechtliche Bewilligung nicht erfordert, sofern die Unterbringung in zum Betriebskomplex gehörigen Räumlichkeiten erfolgt und zur Verpflegung Erzeugnisse des land(forst)wirtschaftlichen Betriebes angeboten werden (Urlaub am Bauernhof)
o Bereitstellung von nicht mehr als 10 Fremdenbetten:

§ Unterbringung in zum Betriebskomplex gehörigen Räumlichkeiten, d.h. Räumlichkeiten innerhalb der Hofgrenze

§ Auch die Unterbringung in einer Almhütte ist zulässig, soferne die weiteren Voraussetzungen gegeben sind.

o Erbringung von täglichen Dienstleistungen:

§ Verabreichung des Frühstücks und von kleinen Imbissen (Anbot der Verpflegung auch mit Erzeugnissen des land(forst)wirtschaftlichen Betriebes) 

Beachte:
Eine Privatzimmervermietung ist auch dann keine Angelegenheit des Gewerbes, wenn sie die Verabreichung von Speisen (ohne Auswahlmöglichkeit, zu im Voraus bestimmten Zeiten), von nicht alkoholischen Getränken und von im landwirtschaftlichen Betrieb des Vermieters erzeugten alkoholischen Getränken an die beherbergten Fremden umfasst.

Bildung der Beitragsgrundlage unter Anwendung eines einmaligen Freibetrages
Vermietung von Appartements: 

Die Betten sind nur dann auf die erlaubte Höchstzahl anzurechnen, wenn Serviceleistungen angeboten werden (tägliche Reinigung, Frühstück) Andernfalls liegen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung vor.



	Sonstige Tätigkeiten, die im Ergebnis einer Dienstleistung eines Landwirtes für einen anderen gleichkommen:

· Schweinetätowierer

· Waldhelfer

· Milchprobenehmer

· Besamungstechniker im Sinne eines Landes-Tierzuchtgesetzes

· Klauenpfleger

Weitere Tätigkeit, die nicht in der Anlage 2 zum BSVG angeführt ist:

· Impfhelfer
	Beitragspflicht ab dem 1. Cent

	Tätigkeiten im Rahmen der Qualitätssicherung der land(forst)wirtschaftlichen Produktion sowie produzierter Produkte, wie sie auch in dem der Versicherung zugrundeliegenden Betrieb produziert werden (§ 148c Abs 2 Z 10 lit c BSVG):

· Fleischklassifizierer

· Saatgut- und Sortenberater

· Biokontrollor

· Zuchtwart

· Hagelschätzer

· Hagelberater (§ 23 Abs 1 Z 3)

· Land(forst)wirtschaftliche Beratungs- und Vortragstätigkeit

Weitere Tätigkeiten im Rahmen der Qualitätssicherung, die nicht in der Anlage 2 zum BSVG angeführt sind:

(Achtung: kein Anwendungsbereich des SV-ZG)
· Trichinenschauer/Trichinenuntersucher nachdem FleischuntersuchungsG

· Wildschadenschätzer oder –schlichter

· Rübenschätzer

· Mostwäger

· Weinverkoster

· Qualitätskontrolle bei land(forst)wirt-schaftlichen Produkten im Auftrag einer zertifizierten Prüfstelle (zB Austria Bio Garantie)

· Feuerbrandbeauftragter

· Wasserschutzberater


	Zur Beratungstätigkeit:
Eine land- und forstwirtschaftliche Beratungstätigkeit gilt ebenfalls als Tätigkeit nach Punkt 7.7, wenn sich die Beratung auf die landwirtschaftliche Produktion (Maschinen, Produkte) bezieht.

Zur Vortragstätigkeit:
Es muss ein bäuerlicher Nahebezug vorhanden sein. Der Vortragsinhalt muss sich mit der landwirtschaftlichen Produktion beschäftigen (z.B. Erzeugen von Produkten für die Direktvermarktung) und der Adressatenkreis muss aus (zumindest angehenden) Landwirten bestehen. 

Eine Vortragstätigkeit kann in Form eines freien Dienstvertrages, nicht hingegen in Form eines Werkvertrages erfolgen

Beitragspflicht ab dem 1. Cent 

	Tätigkeiten im eingeschränkten Umfang
a) gemäß § 2 Abs 1 Z 7 GewO 1994, soweit sie auf Fähigkeiten oder Kenntnisse des bäuerlichen Berufes aufsetzen (§ 148c Abs 2 Z 10 lit a BSVG),

b) gemäß § 2 Abs 1 Z 8 GewO 1994, wie sie üblicherweise in einem land(forst)-wirtschaftlichen Betrieb anfallen, wenn dieser dem Betrieb wesentlich dient, auch wenn sie für dritte Personen erbracht werden (§ 148c Abs 2 Z 10 lit b BSVG),

c) gemäß § 2 Abs 1 Z 9 GewO 1994, wie sie üblicherweise in einem land(forst)-wirtschaftlichen Betriebshaushalt anfallen, wenn dieser dem Betrieb wesentlich dient, auch wenn sie für dritte Personen erbracht werden ( § 148c Abs 2 Z 10 lit b BSVG),

sofern diese Tätigkeiten durch den Betriebsführer selbst oder in dessen ausdrücklichen Auftrag durch im Betrieb hauptberuflich beschäftigte Personen erfolgen, die Erträge aus der Tätigkeit als Betriebseinkommen dem land(forst)wirtschaftlichen Betrieb zufließen und die Ausübung kein Dienstverhältnis begründet

	zB bäuerliches Kunsthandwerk (Korbflechten, Holzschnitzerei, Bauernmalerei etc) gemäß § 2 Ab. 1 Z 8 GewO 1994, wie sie üblicherweise in einem land(forst)-wirtschaftlichen Betrieb anfallen, auch wenn sie für dritte Personen erbracht werden (§ 148c Abs 2 Z 10 lit b BSVG),

zB für andere Betriebe Holzhacken, Aushacken von Unterholz, Abladen von Waren ohne Zuhilfenahme besonderer technischer Einrichtungen und Geräte oder das Umgraben des Gartens;

Beitragspflicht ab dem 1. Cent

	Tätigkeit als land- und forstwirtschaftlicher Sachverständiger beispielsweise nach dem Anerben-, Landpacht- oder Liegenschaftsbewertungsgesetz bei gleichzeitiger Betriebsführung.


	Die Bewertung des Verkehrswertes der land(forst)wirt-schaftlich genutzten Flächen bzw des Betriebes stehen im Vordergrund.
Beitragspflicht ab dem 1. Cent
Nicht erfasst sind:
Zwangsverwalter in land(forst)wirtschaftlichen Betrieben

	Tätigkeiten nach § 5 Abs. 5 lit. g 

Selbstständige Tätigkeiten, für deren Ausübung weder eine Gewerbeanmeldung noch eine berufsrechtliche Berechtigung erforderlich ist.
§ 5 Abs. 5 LAG setzt voraus, dass die Nebentätigkeit in einem Naheverhältnis zum Hauptbetrieb ausgeübt wird. Dieses ist dann als gegeben anzunehmen, wenn die für die Verrichtung der einzelnen Tätigkeiten eingesetzten Betriebsmittel auch für Zwecke des eigenen Betriebes angeschafft wurden.

Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn die verrichtete Arbeit einem Betriebszweig zuzuordnen ist, der auch im eigenen Betrieb vorhanden ist.

z.B.Schneetransporte mit dem eigenen Traktor und Ladewagen

Ebenso liegt ein Naheverhältnis vor, wenn die Tätigkeit überwiegend in den Betriebsräumlichkeiten bzw. auf dem Areal des Betriebes ausgeübt wird:

z.B. bäuerliche Tagesmutter (nicht: Tagesmutter in fremder Wohnung)

Werden in der Landwirtschaft erworbene, bauernspezifische Kenntnisse vermittelt, ist das Erfordernis des Naheverhältnisses ebenfalls erfüllt:

z.B. Betriebspräsentation (z.B. im Rahmen eines Hoffestes, einer Messe, eines Kellerfestes, einer kommentierten Produktverkostung oder bei Schul- und Kindergartenausflug, Schule am Bauernhof)


	Beitragspflicht ab dem 1. Cent

	Obstschaumweinerzeugung

Das Verarbeiten von Wein zu Sekt (Obstschaumwein), wenn dies durch einen gewerblich befugten Schaumweinerzeuger im Lohnverfahren erfolgt

	Beitragspflicht ab dem 1. Cent

	Abbau der eigenen Bodensubstanz
Substanzbetriebe (z.B. Schotterwerke, Lehm, Sand, Kiesgruben, Steinbrüche) soferne die gewonnene Substanz (bearbeitet oder unbearbeitet) nicht überwiegend im eigenen land(forst)wirtschaftlichen Betrieb Verwendung findet.

Gleiches gilt für die Gewinnung von Torf.


	Beitragspflicht ab dem 1. Cent

	Biowärmeanlagen

Der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung und Lieferung von Wärme aus Biomasse mit einer Brennstoffwärmeleistung bis einschließlich vier MW durch natürliche Personen, Gesellschaften bürgerlichen Rechts oder land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, wenn in dem betreffenden Gebiet im Zeitpunkt des Einlangens des Ansuchens gemäß § 353 bei der Behörde keine leitungsgebundenen Energieträger vorhanden sind. Der Landeshauptmann kann für bestimmte örtlich begrenzte Gebiete, in denen leitungsgebundene Energieträger vorhanden sind, durch Verordnung festlegen, dass solche Anlagen diesem Bundesgesetz nicht unterliegen, wenn dies im Interesse einer ökologisch sinnvollen Nutzung von Energie und im Interesse der Verbesserung der Energieversorgung der in dem betreffenden Gebiet ansässigen Bevölkerung liegt.

	Beitragspflicht ab dem 1. Cent


Grundvoraussetzung für eine sozialversicherungsrechtliche Zuordnung einer bäuerlichen Nebentätigkeit zum BSVG ist – wie bereits oben gesagt - die Führung eines land(forst)wirtschaftlichen Hauptbetriebes und damit verbunden die Pflichtversicherung nach dem BSVG. Die erwirtschafteten Erträge aus der Nebentätigkeit müssen dem land(forst)wirtschaftlichen Hauptbetrieb als Betriebseinkommen zufließen und eine wirtschaftliche Unterordnung muss gegeben sein. Die tatsächliche Ausübung der Tätigkeit kann entweder vom Betriebsführer selbst oder unter gewissen Voraussetzungen auch von am Betrieb hauptberuflich beschäftigten oder mittätigen Angehörigen erfolgen.

Bei einer land(forst)wirtschaftlichen Nebentätigkeit handelt es sich um eine Tätigkeit, die von der Gewerbeordnung ausgenommen ist bzw für die keine berufsrechtliche Berechtigung erforderlich ist und die kein Dienstverhältnis begründet. 

Die Ausübung der Tätigkeit in Form eines freien Dienstvertrages ändert aufgrund der Ausnahmebestimmung des § 4 Abs 4 lit a ASVG nichts an der sozial​versicherungsrechtlichen Zuordnung der Tätigkeit zum BSVG. Das heißt ein Landwirt bzw. ein im Betrieb hauptberuflich beschäftigter Angehöriger, der eine Nebentätigkeit im Auftrag des Betriebsführers in Form eines freien Dienstvertrages ausübt, ist nach dem BSVG pflichtversichert, wenn die daraus resultierenden Einnahmen dem land(forst)​wirtschaftlichen Hauptbetrieb als Betriebseinnahmen zufließen (zB Hagelschätzer, Biokontrollore).

Das Sozialversicherungs-Zuordnungsgesetz (SV-ZG) findet explizit nur auf die Nebentätigkeiten nach Punkt 6 und 7 der Anlage 2 zum BSVG Anwendung. Bei der Aufnahme einer derartigen Tätigkeit werden im Rahmen des SV-ZG von der SVS Erhebungen eingeleitet.
Unter Punkt 6 der Anlage 2 zum BSVG fallen Tätigkeiten, die im Ergebnis einer Dienstleistung eines Landwirtes für einen anderen Landwirt gleichkommen, aber für Nichtlandwirte (zB Zuchtverband, Genossenschaft …) erbracht werden. Zu diesen Tätigkeiten zählen:
· Schweinetätowierer

· Waldhelfer

· Milchprobennehmer

· Besamungstechniker im Sinne eines Landes-Tierzuchtgesetzes

· Klauenpfleger.

Werden diese Tätigkeiten für andere Landwirte erbracht, kommt das Sozialversicherungszuordnungsgesetz nicht zur Anwendung.

Unter Punkt 7 der Anlage 2 zum BSVG sind Tätigkeiten im Rahmen der Qualitätssicherung der land(forst)wirtschaftlichen Produkte sowie produzierter Produkte, wie sie auch in dem der Versicherung zugrundeliegenden Betrieb produziert werden, enthalten. Die Dienstleistung darf kein Dienstverhältnis begründen (vgl § 148c Abs 2 Z 10 lit c). Im Gesetz sind unter diesem Punkt folgende Unternehmertätigkeiten taxativ aufgelistet: 

· Fleischklassifizierer

· Saatgut- und Sortenberater

· Biokontrollor

· Zuchtwart

· Hagelschätzer

· Hagelberater

· Land- und forstwirtschaftliche Beratungs- und Vortragstätigkeit

Auftraggeber für die Qualitätssicherung ist ebenfalls kein Landwirt, sondern unter anderem die Hagelversicherung, agroVet, die Gemeinde etc.

	LANDSCHAFTSPLANER
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Landschaftsplaner: (§ 2/1/4 GSVG)
Wird diese Tätigkeit freiberuflich ausgeübt und liegt keine Gewerbeberechtigung (zB Gärtner) vor, besteht bei Überschreiten der Versicherungsgrenze Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


	LEHRER/LEHRENDE
	

	4/2 ASVG

2/1/4 GSVG
	


1. Hauptberufliche Tätigkeit:
Hauptberufliche Lehrer sind grundsätzlich in einem Dienstverhältnis iS des § 4 Abs 2 ASVG. Ist nicht allein schon aus den Sozialversicherungsbestimmungen ein Dienstverhältnis abzuleiten, muss das Bestehen eines steuerlichen DV geprüft werden (§ 47 Abs 2 1. und 2. Satz EStG mit LST-Pflicht gem § 25 Abs 1 Z 1 lit a EStG bzw § 25 Abs 1 Z 5 EStG).

2. Freier Dienstvertrag:
Dies kann gegeben sein, wenn ein Vortragender mit Vertretungsrecht überwiegend persönlich und für einen längeren Zeitraum, aber nicht aufgrund eines Studien-, Lehr- oder Stundenplanes tätig ist.
3. Selbständige Lehrer: (§ 2/1/4 GSVG)
Selbständige Lehrer (zB Nachhilfelehrer) unterliegen seit 1.1.2000 der Pflichtversicherung nach dem GSVG.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 2000 möglich

Beitragszuschlag


4.  Besonderheiten:

Lehrer vor dem 1.1.2000: (4/3 ASVG)

Sofern die selbständige Erwerbstätigkeit als Lehrer den Hauptberuf und die Hauptquelle der Einnahmen gebildet und er/sie in Ausübung seines/ihres Berufes keine Angestellten beschäftigt hat, lag eine Vollversicherung gemäß § 4 Abs 3 Z 3 ASVG vor. 
§ 4 Abs 3 ASVG wurde für diese Berufsgruppe mit 31.12.1999 aufgehoben (§ 581 Abs 1a ASVG). 
Ab dem 1.1.2000 wurde der Pflichtversicherungstatbestand des § 2 Abs 1 Z 4 GSVG wirksam (§ 273 Abs 3a GSVG). Aufgrund der Übergangsbestimmung des § 572 Abs 4 ASVG bleiben die genannten Berufsgruppen jedoch weiterhin in der Kranken- und Unfallversicherung nach dem ASVG pflichtversichert, sofern sie am 31.12.1999 nach dem ASVG pflichtversichert waren, und zwar solange, als die selbständige Erwerbstätigkeit, die diese Pflichtversicherung begründet hat, ausgeübt wird und keine Änderung des maßgeblichen Sachverhalts eintritt. In diesem Fall tritt die GSVG-Pflichtversicherung als Neuer Selbständiger nur in der Pensionsversicherung ein.

Fachhochschulen:

Durch die Änderung des § 5a FHStG, BGBl I 89/2007 wurde zwar festgelegt, dass sich nebenberuflich und nur in der Lehre tätige Personen, die nicht mehr als 6 Semesterwochenstunden lehren und nachweislich eine voll SV-pflichtige Erwerbstätigkeit ausüben, bei Ausübung der Tätigkeit von anderen geeigneten Personen vertreten lassen können. Grundsätzlich wäre dadurch ein echte DN-Eigenschaft ausgeschlossen. Im Umweg über § 25 Abs 1 Z 5 EStG sind sie aber wieder nach § 4 Abs 2 ASVG pflichtversichert.
· Siehe auch Vortragende
	LIZENZGEBÜHREN
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Lizenzgebühren: (§ 2/1/4 GSVG)
Lizenzgebühren (aus der Verwertung von Patenten) unterliegen grundsätzlich der Pflichtversicherung, wenn die erfinderische Tätigkeit weiterhin ausgeübt wird. Auch wenn die Patente einer eigenen Firma zur Verfügung gestellt werden kommt es zur Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG bzw. zur Mitberücksichtigung in der Beitragsgrundlage.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 2000 möglich

Beitragszuschlag


2.
Ausnahmen:

Wird die erfinderische Tätigkeit nicht mehr ausgeübt und liegen nur mehr Lizenzeinkünfte vor, ist eine Erklärung des Steuerberaters oder des Versicherten einzuholen, dass die Tätigkeit nicht mehr ausgeübt wird und lediglich "Folgeeinkünfte" vorliegen. Keine Versicherungspflicht tritt erst in dem Kalenderjahr ein, in dem keine aktive selbständige Erwerbstätigkeit vorliegt.

	MARKT- (MEINUNGS-)FORSCHER

	2/1/4 GSVG

- - -
	


Je nach Vertragsgestaltung liegt entweder eine Tätigkeit als (freier) Dienstnehmer nach § 4 Abs 2 bzw 4 ASVG (siehe E-MVB 004-ABC-M-001) oder als Neuer Selbständiger nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG vor.

1.
Marktforscher: (§ 2/1/4 GSVG)
Liegt ein Zielschuldverhältnis vor (zB 10 Interviews sind verlangt, es werden aber nur 9 erbracht, daher kein Honorar), besteht Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


2.
Marktforscher: (4/4 ASVG)
Liegt ein Dauerschuldverhältnis vor (zB bei nur 9 Interviews erfolgt eine aliquote Bezahlung), dann liegt eine ASVG-Versicherung vor. Dasselbe gilt auch bei Kettenverträgen (jemand ist fast permanent tätig).

	MUSIKER
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Musiker: (§ 2/1/4 GSVG)
Musiker unterliegen seit 1.1.2001 der Pflichtversicherung nach dem GSVG (als Kunstschaffende).

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 2001 möglich

Beitragszuschlag


2.
Besonderheiten:

Musiker vor dem 1.1.2001: (4/3 ASVG)

Sofern die selbständige Erwerbstätigkeit als Musiker den Hauptberuf und die Hauptquelle der Einnahmen gebildet und er/sie in Ausübung seines/ihres Berufes keine Angestellten beschäftigt hat, lag eine Vollversicherung gemäß § 4 Abs 3 Z 3 ASVG vor. § 4 Abs 3 ASVG wurde für diese Berufsgruppe mit 31.12.2000 aufgehoben (§ 581 Abs 1a ASVG). 
Ab dem 1.1.2001 wurde der Pflichtversicherungstatbestand des § 2 Abs 1 Z 4 GSVG für Kunstschaffende wirksam (§ 273 Abs 3a GSVG). Aufgrund der Übergangsbestimmung des § 572 Abs 4 ASVG bleiben die genannten Berufsgruppen jedoch weiterhin in der Kranken- und Unfallversicherung nach dem ASVG pflichtversichert, sofern sie am 31.12.2000 nach dem ASVG pflichtversichert waren, und zwar solange, als die selbständige Erwerbstätigkeit, die diese Pflichtversicherung begründet hat, ausgeübt wird und keine Änderung des maßgeblichen Sachverhalts eintritt. In diesem Fall tritt die GSVG - Pflichtversicherung als Neuer Selbständiger nur in der Pensionsversicherung ein.

	„OPTING-IN“ in der KV
	

	- - -
	


Neue Selbständige (§ 2 Abs 1 Z 4 GSVG), die aufgrund Ihrer Tätigkeit die Versicherungsgrenzen voraussichtlich nicht erreichen werden, dennoch aber einen Versicherungsschutz benötigen, können durch Erklärung eine Teilversicherung in der Kranken- und Unfallversicherung nach § 3 Abs 1 Z 2 GSVG begründen.

Sollten im Nachhinein die Einkünfte aus der selbständigen Tätigkeit über den Versicherungsgrenzen liegen, wird das Opting-In in eine Pflichtversicherung auch in der Pensionsversicherung, umgewandelt. Ein Beitrags-(Straf)zuschlag fällt jedoch nicht an.

BVwG vom 8.7.2016, W209 2119234-1:

Die Abweisung eines Antrags auf Opting-In wurde mangels einer selbständigen Erwerbstätigkeit bestätigt. Grundvoraussetzung für das Opting-In gem § 3/1/2 GSVG ist das Vorliegen einer selbständigen Erwerbstätigkeit im Sinne im Soinne des § 2/1/4 GSVG.

	„OPTING-OUT“
	

	- - -
	


Die Interessenvertretungen (Kammern) folgender Berufsgruppen haben einen Antrag an das Bundesministerium auf Ausnahme von der Pflichtversicherung (§ 5 GSVG) gestellt:

· Ärzte 


(Krankenversicherung)
· Apotheker


(Krankenversicherung)
· Patentanwälte

(Krankenversicherung)
· Wirtschaftstreuhänder
(Krankenversicherung)
· Tierärzte


(Krankenversicherung)
· Notare


(Pensions- und Krankenversicherung)
· Rechtsanwälte

(Pensions- und Krankenversicherung)
· Zivilingenieure

(Krankenversicherung)
Liegt eine ausschließlich freiberufliche Tätigkeit (ohne anderweitige Pflichtversicherung in der Krankenversicherung) vor, können die Mitglieder der obigen Kammer zwischen

· § 16 ASVG (Selbstversicherung)

· § 14 a GSVG (Selbstversicherung)

· Gruppenversicherung (Privat)

wählen.

Liegt aufgrund einer anderen Erwerbstätigkeit bereits eine Pflichtversicherung in der Krankenversicherung vor, kann nur mehr zwischen

· § 14 b GSVG (Pflichtversicherung)

· Gruppenversicherung (Privat)

gewählt werden. Die Selbstversicherung kann aufgrund einer vorliegenden Pflichtversicherung nicht mehr gewählt werden.

	ORF-MITARBEITER
	

	- - -
	


Dienstnehmer des ORF erhalten dann Sonderhonorare, wenn sie außerhalb ihres Dienstverhältnisses für den ORF tätig sind (zB als Gestalter von Beiträgen). Das Gleiche gilt auch für die Tätigkeit von freien Mitarbeitern. Diese Honorare werden als Einkünfte aus selbständiger Arbeit zur Einkommensteuer veranlagt.

Nach der Praxis der ÖGK fließen die Honorare zu 70 % in die ASVG-Beitragsgrundlage ein, 30 % werden als Aufwandersatz gewertet und bleiben daher nach dem ASVG versicherungsfrei.

Der 30 %-Anteil an den Honoraren begründet aber auch nicht die Pflichtversicherung nach 
§ 2 Abs 1 Z 4 GSVG, weil im Grunde die gesamte Tätigkeit dem ASVG zugeordnet wird und lediglich ein Teil der Honorare beitragsfrei bleibt.

Der Nachweis über die Nichtberücksichtigung im GSVG erfolgt durch eine Bestätigung des ORF über die Höhe dieser Einkünfte.

	ÖSV-SCHISPORTLER
	
	

	2/1/4 GSVG
	
	


1.
ÖSV-Schisportler: (§ 2/1/4 GSVG)
Aufgrund von Abklärungen mit dem BMAGS und dem Hauptverband wurde festgehalten, dass generell für Einzelsportler die Pflichtversicherung als neuer Selbständiger nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG in Betracht kommt.

Für Mannschaftssportler kommt die Pflichtversicherung als freier Dienstnehmer nach § 4 Abs 4 ASVG in Betracht.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag (kein Beitragszuschlag für die Jahre 1998, 1999)


	ÖSV-TRAINER
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
ÖSV-Trainer: (§ 2/1/4 GSVG)
Die Tätigkeit als Trainer aufgrund eines Betreuungsvertrages des ÖSV wird grundsätzlich als Tätigkeit nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG qualifiziert.
	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


	PATENTE
	

	2/1/4 GSVG
	


BVwGH vom 21.10.2014, W164 2005556-1

Ein Patentverkauf ist dann als betriebliche Tätigkeit zu beurteilen, wenn er Teil einer das Patent betreffenden nachhaltigen Gesamtbetätigung ist. Die Patenterfindung erfolgte mit dem Ziel der Verwertung. Diese wurde im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit als Komplementär einer extra zu diesem Zweck gegründeten KG durchgeführt. Der Patentverkauf ist ausgerichtet auf einen anschließenden gemeinsamen Vertrieb, weshalb er als Teil der das Patent betreffenden nachhaltigen Gesamtbetätigung – die noch weiter ausgeübt wird – zu sehen ist.
	PATENTANWÄLTE
	

	2/1 FSVG
	


§ 2 FSVG 

(1) Auf Grund dieses Bundesgesetzes sind, soweit es sich um natürliche Personen handelt, in der Pensionsversicherung der in der gewerblichen Wirtschaft selbständig Erwerbstätigen pflichtversichert: 

1. die Mitglieder der Österreichischen Apothekerkammer in der Abteilung für selbständige Apotheker; 

2. die Mitglieder der Österreichischen Patentanwaltskammer. 

1.
Patentanwalt: (§ 2/1 FSVG)
	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Mitteilung erfolgt durch die Patentanwaltskammer



	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) FSVG

20 %
	§ 5 GSVG (Opting Out)

§ 14a/b möglich
	- - -



	Beginn
	Immer der 1. des Kalendermonats (Aufnahme der Tätigkeit)



	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem Ausnahmegrund eintritt



	Beitragsgrundlage
	Mindestbeitragsgrundlage für Neubeginner (ab 1999) 

Versicherungsgrenzen gelten nicht

	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich (Verjährungsbestimmungen)

Kein Beitragszuschlag


	PERSONENBETREUER
	

	4/2 ASVG

2/1/1 GSVG
	


Hausbetreuungsgesetz (HBeG) und Änderung der GewO


Durch die seit 01.07.2007 in Kraft getretene Rechtsgrundlage für eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung pflegebedürftiger Menschen daheim unter Berücksichtigung der arbeits-, sozial- und berufsrechtlichen Vorschriften wurde die Möglichkeit geschaffen, schon bis dahin eingesetzte Pflegekräfte zu „legalisieren“ und sie in Form von unselbständiger oder selbständiger Beschäftigung korrekt in die Sozialversicherung einzubeziehen.

Die gesetzliche Regelung erfasst die Betreuung von Personen; ab PG-Stufe 3 bzw. niedrigerer PG-Stufen mit Demenzerkrankungen ist eine staatliche Förderung vorgesehen.

Die Betreuungstätigkeit kann ausgeübt werden:

a) als Dienstnehmer/in oder
b) als Gewerbetreibender/de (freies Gewerbe, Anmeldung bei der Bezirksverwaltungsbehörde und bei der SVS).

Die Voraussetzungen zur Erlangung einer Zuwendung nach dem HBeG liegen allerdings nur bei Notwendigkeit eines solchen qualifizierten Pflegebedarfes vor.

Die förderungswürdige "24 Stunden Betreuung" nach dem HBeG kann in den Rechtsformen a) oder b) durchgeführt werden.

a) Bei unselbständiger Tätigkeit der Pflegeperson ist die Anmeldung bei der ÖGKdurch den Dienstgeber (den Pflegegeldbezieher/die Pflegegeldbezieherin bzw. den die Pflege organisierenden Angehörigen) zu erstatten.

b) Bei selbständiger Tätigkeit hat die Pflegeperson in Eigeninitiative bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde das freie Gewerbe der Personenbetreuung (§§ 159 und 160 Gewerbeordnung 1994) anzumelden. Siehe auch Punkt 3.

Das freie Gewerbe "Personenbetreuung" umfasst folgende Tätigkeiten (§ 159 GewO):

Gewerbetreibende, die das Gewerbe der Personenbetreuung ausüben, sind berechtigt, betreuungsbedürftige Personen zu unterstützen. 
Dies umfasst insbesondere folgende Tätigkeiten:

1. Haushaltsnahe Dienstleistungen insbesondere:


a) Zubereitung von Mahlzeiten

b) Vornahme von Besorgungen

c) Reinigungstätigkeiten

d) Durchführung von Hausarbeiten

e) Durchführung von Botengängen

f) Sorgetragung für ein gesundes Raumklima

g) Betreuung von Pflanzen und Tieren

h) Wäscheversorgung (Waschen, Bügeln, Ausbessern)


2. Unterstützung bei der Lebensführung insbesondere:


a) Gestaltung des Tagesablaufs

b) Hilfestellung bei alltäglichen Verrichtungen


3. Gesellschafterfunktion insbesondere:


a) Gesellschaft leisten

b) Führen von Konversation

c) Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Kontakte

d) Begleitung bei diversen Aktivitäten


4. Führung des Haushaltsbuches mit Aufzeichnungen über für die betreute Person getätigte Ausgaben


5. praktische Vorbereitung der betreuungsbedürftigen Person auf einen Ortswechsel


6. Organisation von Personenbetreuung


Die Bezirksverwaltungsbehörden melden die Gewerbeanmeldung der SVS, die dann die Einbeziehung in die Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 1 GSVG durchführt. 

Personenbetreuer mit geringen Einkünften können sich eventuell nach § 4 Abs. 1 Z 7 GSVG ausnehmen lassen. In solchen Fällen wäre nur der Unfallversicherungsbeitrag zu bezahlen.

Nicht umfasst vom freien Gewerbe der Personenbetreuung sind medizinische Tätigkeiten, die den Krankenpflegern vorbehalten sind. In diesem Falle gelten die berufsrechtlichen Vorschriften des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes, BGBl I Nr. 108/1997 idgF (GuKG). Dieses Gesetz enthält auch Regelungen über die Ausübung des Berufes des Krankenpflegers, der für die allgemeine Pflege verantwortlich ist.
	PFLEGEHEIM
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Pflegeheim: (§ 2/1/4 GSVG)
Pflegefamilien, die zB psychisch kranke Personen nach dem Spitalsaufenthalt zur Pflege aufnehmen, oder die Betreiber von Pflegeheimen erzielen mit ihrer Tätigkeit Einkünfte und unterliegen der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG.
	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


	PRIESTER
	

	- - -
	


Priester sind gemäß § 5 Abs 1 Z 7 ASVG von der Vollversicherung aufgrund der priesterlichen Tätigkeit ausgenommen. Übt ein Priester jedoch nebenberuflich eine selbständige Erwerbstätigkeit aus, wäre grundsätzlich eine Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG gegeben. Allerdings besteht für Angehörige von Orden und Kongregationen eine Ausnahme gemäß § 4 Abs 1 Z 2 GSVG von der Pensions- und Krankenversicherung. Die Unfallversicherung bleibt jedoch bestehen.

	PRIVATZIMMERVERMIETER
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Privatzimmervermietung: (§ 2/1/4 GSVG)
Die Privatzimmervermietung unter 10 Zimmer ist bei Überschreiten der Versicherungsgrenzen eine Tätigkeit nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG, weil es sich um keine reine Vermietung und Verpachtung handelt, sondern eine Tätigkeit (Putzen, Frühstück machen etc) voraussetzt.

Die Privatzimmervermietung über 10 Zimmer ist gewerbescheinpflichtig und unterliegt daher der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 1 GSVG.
	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag

	
	

	PROVISIONSVERTRETER

	2/1/1 GSVG

2/1/4 GSVG
	


Zunächst ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen

· Provisionsvertreter mit Gewerbeschein und

· Provisionsvertreter ohne Gewerbeschein

1.
Provisionsvertreter mit Gewerbeschein: (§ 2/1/1 GSVG)

Übt der Provisionsvertreter (Versicherungsvertreter) die Tätigkeit mit einer Gewerbeberechtigung aus, kommt es zur Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 1 GSVG.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Mitteilung erfolgt durch die Gewerbebehörde (Zentrales Gewerberegister)



	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 1 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 1 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Anmeldung der Gewerbeberechtigung



	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem Ausnahmegrund eintritt



	Beitragsgrundlage
	Geringe Mindestbeitragsgrundlage für Neubeginner (ab 1999) 

Versicherungsgrenzen gelten nicht

	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung möglich (Verjährungsbestimmungen)

Kein Beitragszuschlag


2.
Provisionsvertreter ohne Gewerbeberechtigung: (§ 2/1/4 GSVG)

Liegt aufgrund der Tätigkeit als Provisionsvertreter weder ein Dienstverhältnis noch eine Gewerbeberechtigung vor, kommt es zur Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


3.
Ausnahmen:

Folgeprovisionen:

Werden in einem Kalenderjahr lediglich Folgeprovisionen bezogen, dann kommt es zu keiner Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. Eine Bestätigung des Versicherungsunternehmens ist erforderlich.

· siehe Folgeprovisionen
4.
Besonderheiten:

Innendienstmitarbeiter:

Wenn Innendienstmitarbeiter auch nebenberuflich zB Versicherungen „verkaufen“, kommt es entweder zur Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 1 oder Z 4 GSVG (mit Gewerbeschein oder als Neuer Selbständiger). In diesen Fällen kommt es zur Mehrfachversicherung.

	RECHTSANWÄLTE
	

	- - -
	


1.
Rechtsanwalt:

Der Rechtsanwalt übt aufgrund einer Berufsbefugnis eine selbständige Tätigkeit aus. Die Interessenvertretung (Kammer) hat jedoch einen generellen Opting-Out-Antrag an das Bundesministerium gestellt. Das heißt für die Zeit seiner aktiven Kammermitgliedschaft besteht das Opting-Out nach § 5 GSVG.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 5 GSVG (Opting Out)


	§ 5 GSVG (Opting Out)

§ 14a/b möglich
	- - -



	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit



	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird



	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 2000 möglich




BVwG I401 2004707-1 vom 17.5.2017

Bestätigt unter Hinweis auf VwGH 2006/08/0101 Pflichtversicherung in der Krankenversicherung nach § 14b/1/1 GSVG für die freiberufliche selbständige Erwerbstätigkeit als Rechtsanwalt neben weiterer krankenversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit als Gemeindemandatar (samt B-KUVG) mangels Beitritt zur Krankenvorsorgeeinrichtung der gesetzlichen Berufsvertretung (Rechtsanwaltskammer).
	SACHVERSTÄNDIGE (GUTACHTER)

	2/1/4 GSVG
	


1.
Sachverständiger (Gutachter): (§ 2/1/4 GSVG)
Sachverständige und Gutachter unterliegen der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG.
	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


2.
Besonderheiten:

Gerichtlich beeidete Sachverständige (die Bestellung erfolgt durch Gerichtsbeschluss bzw. Hoheitsakt) sind von einer Pflichtversicherung nach dem ASVG ausgeschlossen, aber nicht nach dem GSVG.

Ebenso kann keine Beamtennebentätigkeit vorliegen.

	SACHWALTER

	2/1/4 GSVG
	


1.
Sachwalter: (§ 2/1/4 GSVG)
Sachwalter unterliegen der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. Im Falle eines Beamtendienstverhältnisses im Hauptberuf liegt keinesfalls eine bis zum 31.12.2000 versicherungsfreie Beamtennebentätigkeit vor, weil es von der Tätigkeit her eine ganz andere Erwerbstätigkeit ist.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


	„SAISONTÄTIGKEITEN“

	2/1/4 GSVG
	



Tätigkeiten, die nur für einige Monate (Wochen) pro Kalenderjahr, aber jedes Kalenderjahr, ausgeübt werden, führen zur durchgehenden Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG.

Für die Neuen Selbständigen gibt es keine Interessenvertretung (Kammer), bei der eine Ruhendmeldung (befristete Einstellung der Erwerbstätigkeit) angezeigt werden kann. Daher ist eine Ruhendmeldung für diese Berufsgruppe nicht möglich.

Beispiele: 

Schilehrer, Golfpro, etc.

Tätigkeit 1:
01.12.20018 – 31.03.2019
Tätigkeit 2:
01.12.2019 – 31.03.2020
durchgehende Pflichtversicherung
Liegt jedoch ein ganzes Kalenderjahr zwischen zwei Erwerbstätigkeiten, kann es zur Ausnahme von der Pflichtversicherung kommen.

Beispiel:

Ende der Tätigkeit 1:
15.08.20018
Beginn Tätigkeit 2:
20.03.2020
Keine Pflichtversicherung von 01.09.2018 bis 19.03.2020
	SCHILEHRER
	

	4/2 ASVG

2/1/4 GSVG
	


1.
Schilehrer:

Es ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Schilehrer in einem Dienstverhältnis nach § 4 Abs 2 ASVG zum Inhaber einer Schischulkonzession stehen (vgl VwGH 2012/08/0157, 2007/08/0240, 2006/08/0026, 2005/08/0023). Im Normalfall hat nur der Schischulleiter einen beherrschenden Einfluss auf die Geschäftsführung des Schischulbetriebs und kommt somit nur für ihn eine Versicherungspflicht nach dem GSVG in Frage. Diese Betrachtungsweise gilt grundsätzlich auch für den Fall, dass der Betrieb der Schischule in Form einer Personengesellschaft (GesbR, OG oder KG) geführt wird (siehe Pkt 3 – Besonderheiten).

Schilehrer unterliegen – sofern nicht ein DV nach ASVG vorliegt - grundsätzlich der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. Nur wenn von der Schischule auch gewerbliche Tätigkeiten angeboten werden, sind auch andere Tatbestände (§ 2 Abs 1 Z 1 – 3 GSVG) möglich. 

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998/2000 möglich

Beitragszuschlag


2.
Ausnahmen:

Ruhendmeldung: (4/1/1 GSVG)

Sofern die Interessenvertretung der Schilehrer in einem Bundesland eine Körperschaft öffentlichen Rechts darstellt (derzeit zB in Tirol), dann kann eine Ruhendmeldung durchgeführt werden. Ruhendmeldungen werden allerdings nur für Zeiträume außerhalb der Saison oder bei nachgewiesener längerer Krankheit akzeptiert. 

3.
Besonderheiten:

Schilehrer vor dem 1.1.2000: (4/3 ASVG)

Sofern die selbständige Erwerbstätigkeit als Schilehrer den Hauptberuf und die Hauptquelle der Einnahmen gebildet und er/sie in Ausübung seines/ihres Berufes keine Angestellten beschäftigt hat, lag eine Vollversicherung gemäß § 4 Abs 3 Z 3 ASVG vor. 
§ 4 Abs 3 ASVG wurde für diese Berufsgruppe mit 31.12.1999 aufgehoben (§ 581 Abs 1a ASVG). Ab dem 1.1.2000 wurde der Pflichtversicherungstatbestand des § 2 Abs 1 Z. 4 GSVG wirksam (§ 273 Abs 3a GSVG). Aufgrund der Übergangsbestimmung des § 572 Abs. 4 ASVG bleiben die genannten Berufsgruppen jedoch weiterhin in der Kranken- und Unfallversicherung nach dem ASVG pflichtversichert, sofern sie am 31.12.1999 nach dem ASVG pflichtversichert waren, und zwar solange, als die selbständige Erwerbstätigkeit, die diese Pflichtversicherung begründet hat, ausgeübt wird und keine Änderung des maßgeblichen Sachverhalts eintritt. In diesem Fall tritt die GSVG-Pflichtversicherung als Neuer Selbständiger nur in der Pensionsversicherung ein.

Gesellschafter einer SchischulOG (VwGH 24.11.2016, Ra 2016/08/0011)

Es besteht in einer Schischule in Form einer OG die persönliche Leitungs- und Beaufsichtigungspflicht des Schischulleiters aufgrund des SkischulG. Auch hier unterliegt idR nur der Konzessionsinhaber dem GSVG und sind die anderen Gesellschafter der Pflichtversicherung gem § 4 Abs 2 ASVG unterzuordnen. Die vereinbarte Geschäftsführung durch die einzelnen Gesellschafter wird in normalen Tagesablauf nicht gelebt. Daher gibt es eine Beschränkung der Vertretungs- und Geschäftsführungsbefugnis der Schilehrer und wird auf die wahren wirtschaftlichen und tatsächlichen Verhältnisse gem § 539a Abs 1 ASVG zurückgegriffen. Daher kommt es zur Versicherungspflicht als Dienstnehmer gem § 4 Abs 1 Z 1 iVm Abs 2 ASVG trotz Gesellschafterstellung.

Eine GSVG-Pflicht käme für einen Schilehrer als Gesellschafter nur dann in Frage, wenn er auch selbst unmittelbar am Schischulbetrieb beteiligt ist und durch die von der Schischule geschlossenen Rechtsgeschäfte unmittelbar berechtigt und verpflichtet wird. Nur dann wäre er auch geschäftsführungs- und vertretungsbefugt und erfolgt der Betrieb der Schischule auch auf seine Rechnung und Gefahr und nicht nur auf die des Schischulinhabers bzw -leiters.

Bei Gesellschaftern ist weder eine Ruhendmeldung noch eine Bekanntgabe der faktischen Nichtausübung über die Sommermonate möglich und kann die Pflichtversicherung nicht beendet werden, weil es im Bereich des § 2 Abs 1 Z 4 GSVG eine solche Möglichkeit nicht gibt. Auch im Falle einer saisonalen Nichtausübung bleibt der Gesellschaftszweck samt Schischulberechtigung mit Standortrechten und Infrastruktur bestehen. Es ist daher vom Fortbestehen der Versicherungspflicht auszugehen. Nach der VwGH-Judikatur wäre nur eine Unterbrechung möglich. Dies setzt allerdings voraus, dass im entsprechenden Zeitraum keinerlei Tätigkeit entfaltet wird und der Betrieb der Schischule von allen Gesellschaftern daher eingestellt wird (auch keine Vorbereitungstätigkeiten für die nächste Saison, wie zB Informationsaktionen, Renovierungen etc).

	SCHNEERÄUMER
	

	- - -
	


Schneeräumer sind aufgrund einer Entscheidung des BMSG jedenfalls von der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG ausgenommen, weil echte Dienstverhältnisse nach § 4 Abs 2 ASVG bzw freie Dienstverhältnisse nach § 4 Abs 4 ASVG vorliegen.
	SCHRIFTSTELLER
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Schriftsteller: (§ 2/1/4 GSVG)
Schriftsteller verfassen Romane, Gedichte, Theaterstücke, „Schöngeistiges“.
	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 2001 möglich

Beitragszuschlag


2.
Besonderheiten:

Autoren:
Autoren verfassen Sach- und Schulbücher, Fachliteratur und wissenschaftliche Werke.
Pflichtversicherung beginnt erst ab 1.1.2001.

· siehe Autor, Kunstschaffender

	SEXDIENSTLEISTER
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Prostituierte: (§ 2/1/4 GSVG)
Die Prostituierten unterliegen der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


In Einzelfällen vertritt das Finanzamt die Ansicht, dass die in Bordellbetrieben tätigen oder eingemieteten Prostituierten mit ihren aus Animation in den Lokalen und der eigentlichen Sexdienstleistung unterliegenden Einkünften der Lohnsteuerpflicht und damit auch der Pflichtversicherung nach § 4 Abs 2 ASVG unterliegen. 
Die SVS geht aber seit Jahren davon aus, dass das „Gewerbe“ der Prostitution ganz grundsätzlich und schon unter Beachtung der Grund- und Menschenrechte (kein Zwang und keine (Dienst)Verpflichtung zur Prostitution denkbar) nur selbständig ausgeübt werden kann. Im Übrigen müssen von den Finanzämtern die Bestimmungen des SV-ZG eingehalten werden, wonach bei Fragen der sozialversicherungsrechtlichen Zuordnung ein Verfahren zwischen der ÖGK und der SVS abzuwickeln ist. Das Finanzamt hat hier keine Parteistellung und ist an die getroffene Entscheidung (bescheidmäßiger Konsens oder Dissenz zwischen ÖGK und SVS) gebunden.
	SPARKASSENRÄTE
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Sparkassenrat: (§ 2/1/4 GSVG)
Der Obmann einer Sparkasse (Bank) unterliegt der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG, wenn er nicht bereits nach § 4 Abs 1 Z 6 ASVG (Vorstand) versichert ist. Der Obmann ist einem Sparkassenrat gleichzusetzen.

	
	PV
	KV
	UV

	Versicherungsmeldung
	Versicherungserklärung

Übermittlung von Einkommensdaten

	Pflichtversicherung
	§ 2 (1) 4 GSVG

18,5 %
	§ 2 (1) 4 GSVG

6,8 %
	§ 8 (1) ASVG

€ 10,42 (mtl.)

	Beginn
	Tag der Aufnahme der Tätigkeit

Der 1. des Kalenderjahres (bei Zwangseinbeziehung)

	Ende
	Letzter des Kalendermonats, in dem die Tätigkeit eingestellt wird

Letzter des Kalenderjahres (Zwangseinbeziehung)

	Beitragsgrundlage
	Versicherungsgrenze (€ 5.710,32 – Wert 2021)



	Rückwirkung
	Rückwirkende Einbeziehung ab 1998 möglich

Beitragszuschlag


	SPORTLER
	

	----
	


Für Einzelsportler ist eine Pflichtversicherung gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG möglich (vgl E-MVB 004-ABC-SP-001). Bei Nichtvorhandensein zur persönlichen Leistungsverpflichtung könnte eventuell § 4 Abs 4 ASVG vorliegen. Bei Mannschaftssportarten ist ein DV iS des § 4 Abs 2 ASVG wahrscheinlich (vgl E-MVB 004-ABC-SP-002). Sie besitzen kein Vertretungsrecht und idR liegen persönliche und wirtschaftliche Abhängigkeit vor. 
E-MVB (004-ABC-SP-003)
Diese sieht für Schiedsrichter eine Versicherungspflicht nach dem GSVG vor. Darüber hinaus sind lt den LStR 2002 Rz 1004 Gebühren, die Schiedsrichter bei sportlichen Veranstaltungen in Form fixer Taxen je geleitetem Spiel neben belegten Reisekosten erhalten, Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Dafür spricht auch EStR 2000 RZ 8311a, wonach die Tätigkeit von Sportlern (vgl LStR 2002 Rz 1005), Trainern, die auf Wettkämpfe vorbereiten (vgl EStR 2000 Rz 5417), und Schiedsrichtern (ebenfalls EStR 2000 Rz 5417) als gewerblich Tätigkeit eingestuft wird, wenn die Personen außerhalb eines steuerlichen Dienstverhältnisses (§ 47 EStG) tätig werden. Auch das Erkenntnis des BFH vom 20.12.2017, I R 98/15 spricht für die Selbständigkeit. Der Schiedsrichter wird nämlich ua nicht für eine fest bestimmte Arbeitszeit, sondern für seine Schiedsrichtertätigkeit im Rahmen der vom Fußballverband angesetzten Spiele vergütet. Außerdem trägt er das Vermögensrisiko für Ausfallzeiten und hat alle entstehenden Aufwendungen selbst zu tragen. Damit trägt er das alleinige Gewinn- Und Verlustrisiko und damit ein „Unternehmerrisiko“.
	STEUERBERATER / WIRTSCHAFTSPRÜFER
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Wirtschaftstreuhänder: (§ 2/1/4 GSVG)
Der Wirtschaftstreuhänder übt seine Tätigkeit freiberuflich aus und unterliegt seit 1.1.2000 der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. Bis 31.12.1999 war die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach § 3 Abs 3 Z 1 GSVG gegeben.

Auch Beteiligungen an Wirtschaftstreuhandgesellschaften, für die die eigene Berufsberechtigung notwendig ist, führen bei Überschreiten der Versicherungsgrenzen zur Pflichtversicherung.
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2.
Ausnahmen:

Ruhendmeldung (§ 4 (1) 1 GSVG):

Da Wirtschaftstreuhänder eine Interessenvertretung (Kammer) haben, ist auch eine Ruhend-meldung der Berufsberechtigung möglich und daher eine Ausnahme von der Pflichtversicherung.

3.         Judikatur:
BVwG vom 31.3.2015, W217 2006820-1

Bleibt nach dem Verkauf einer Steuerberatungskanzlei die Berufsbefugnis (samt Mitgliedschaft bei der Kammer) weiter aufrecht, endet die Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG gem § 7 Abs 4 Z 2 GSVG erst mit Zurücklegung der Berufsbefugnis (vgl VwGH-Judikatur ua 2011/08/0122, 2011/08/0351,2003/08/0126).
VwGH vom 13.11.2013, 2013/08/0054

Es besteht die Pflichtversicherung gem § 2 Abs 1 Z 4 GSVG eines GF einer STB-GmbH zurecht. Aufgrund der Pflichten, die einem GF einer GmbH aufgrund des GmbHG zukommen, ist er als betrieblich tätig anzusehen (vgl VwGH 2012/08/0161). Die Erzielung von Einkünften im gesamten Tätigkeitszeitraum ist nicht notwendig, wenn in der Jahresbetrachtung Einkünfte über der Versicherungsgrenze vorliegen (ähnlich VwGH vom 15.5.2013, 2022/08/ 0161).

	STILLE GESELLSCHAFTER

	- - -
	


Eine Stille Gesellschaft ist die Beteiligung eines stillen Gesellschafters an einem Gewerbe, das ein anderer betreibt. Die Beteiligung entsteht durch Leistung einer Vermögenseinlage, die in das Vermögen des Gewerbeinhabers übergeht. Der Stille ist am Gewinn beteiligt, seine Verlustbeteiligung kann aber ausgeschlossen werden. Der Stille hat in der Gesellschaft grundsätzlich keine Mitverwaltungsrechte. 

VfGH vom 12.3.2014, Zl B 267/2014

Auf stille Gesellschafter wird der § 276/4 GSVG (Ausnahme vom § 2 Abs 1 Z 4 GSVG für Altkommanditisten) nicht angewandt.

	STUDIENBEIHILFE

	- - -
	


Erfolgt die Förderung ausschließlich als Unterstützung für den Lebensunterhalt für die Dauer eines Studiums, ohne dass der Förderungsbezieher zu einer bestimmten Arbeitsleistung – mag damit auch eine bestimmte Leistungs- bzw. Anwesenheitsverpflichtung verbunden sein - verpflichtet ist (in den meisten dieser Fälle handelt es sich um eine Studienbeihilfe im Sinne des Studienförderungsgesetzes), so handelt es sich um keine Erwerbstätigkeit im Sinne des § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. Diese Förderung kann sich auch auf die Unterstützung eines Doktoratstudiums und damit auf die Abfassung einer Dissertation beziehen. 

Richtet sich hingegen die Förderung ausschließlich auf das Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit (z.B. Diplomarbeit oder Dissertation), verbunden mit der Verpflichtung des Förderungsbeziehers zur Herstellung dieses wissenschaftlichen Werkes, ist im Ergebnis eine Erwerbstätigkeit gemäß § 2 Abs 1 Z 4 GSVG gegeben.

· siehe auch Forschungsbeihilfe
	TAGESMÜTTER

	- - -

2/1/4 GSVG
	


Grundsätzlich liegt für Tagesmütter eine Pflichtversicherung nach § 4 Abs 2 ASVG oder § 4 Abs 4 ASVG vor. Bei Tätigkeiten für eine Privatperson bzw -haushalt ist kein freies DV möglich.

Wenn keine Bindung an eine Organisation oder ein Hilfswerk besteht, ist auch eine Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG möglich (siehe E-MVB 004-ABV-T-001).
	TANTIEMEN
	

	2/1/4 GSVG
	


Durch Erkenntnis des VwGH Zl. 2008/08/0269 wurde fixiert, dass Alttantiemen nicht mehr aus den versicherungspflichtigen Einkünften herauszurechnen sind.

Das bedeutet/e, dass eine Herausrechnung von Alttantiemen auch bei Vorlage von Bestätigungen der AKM bzw AUME) nicht mehr vorzunehmen war/ist.

Tantiemen sind somit in der Gesamtheit versicherungspflichtige Einkünfte iSd § 2 Abs 1 Z 4 GSVG.
	TIERÄRZTE
	

	2/1/4 GSVG
	


1.
Tierarzt: (§ 2/1/4 GSVG)
Der Tierarzt übt seine Tätigkeit in einer Praxis aus und unterliegt seit 1.1.2000 der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. Bis 31.12.1999 war die Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung nach § 3 Abs. 3 Z 5 GSVG gegeben.
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2.
Tierarzt mit Fleischuntersuchung (Fleischbeschau): (§ 29 EStG)
Personen sind als Funktionäre von öffentlich-rechtlichen Körperschaften im Sinne des § 29 Z 4 EStG 1988 anzusehen, wenn diese als Organe einer Körperschaft tätig werden, namens einer Körperschaft handeln und innerhalb eines festgesetzten Gebietes mit Macht- und Entscheidungsbefugnis ausgestattet sind. Eine Rechtsstellung wird den mit der Fleischuntersuchung beauftragten Organen (Tierärzten und Fleischuntersuchern) durch das Fleischuntersuchungsgesetz, BGBl 522/1982 idF BGBl 118/1994, eingeräumt. Nach der Novelle (BGBl 118/1994) werden die mit Bescheid des Landeshauptmannes bestellten Fleischuntersuchungsorgane nicht nur wie bisher mit behördlichen Aufgaben, wie der Erteilung der Erlaubnis zur Schlachtung und der Beurteilung des Fleisches mit den daraus gesetzlich festgelegten Rechtsfolgen, betraut (BGBl 252/1989), sondern auch zusätzlich für ein bestimmtes Gebiet mit Macht- und Entscheidungsbefugnis eingesetzt. Die Fleischuntersuchungsorgane sind daher ab 1994 in ihrem Sprengel zweifelsfrei nicht nur gutachterlich, sondern entscheidend tätig. Sie sind ab 1994 als Funktionäre einer Körperschaft öffentlichen Rechts anzusehen.

Die Einkünfte, die im Zusammenhang mit der Fleischuntersuchung von Tierärzten und Fleischuntersuchern erzielt werden, sind daher ab 1994 als sonstige Einkünfte im Sinne des § 29 Z 4 EStG zu versteuern und die in diesem Zusammenhang getätigten Umsätze nach 
§ 2 Abs 5 Z 1 UStG nicht umsatzsteuerbar.
3.
Ausnahmen:

Ruhendmeldung (§ 4 (1) 1 GSVG):

Da Tierärzte eine Interessenvertretung (Kammer) haben, ist auch eine Ruhendmeldung der Ausübungsbefugnis möglich, und daher eine Ausnahme von der Pflichtversicherung.

Übergangsfälle (§ 273 (6) GSVG):

Tierärzte, die am 31.12.1999 nach dem ASVG in der Kranken- und Unfallversicherung pflichtversichert waren, bleiben auch nach dem 1.1.2000 weiterhin nach dem ASVG in der Kranken- und Unfallversicherung pflichtversichert (solange sich der Sachverhalt nicht ändert).

4.
Besonderheiten:

Herausrechnung Fleischuntersuchung:

Wenn ein Tierarzt angibt, irrtümlich Fleischuntersuchungseinkommen unter den selbständigen Einkünften versteuert zu haben, können diese Einkünfte aus der BGRL herausgenommen werden (Erklärung des Steuerberaters). Die Verjährungsbestimmungen (5 Jahre) sind zu beachten.
BMF-Entscheidung (Fleischuntersuchung):

BMF - 23.05.1995 – 20 1711/22-IV/9/95 

In der Begründung legt das BMF dar, dass die Einkünfte aus dieser Tätigkeit seit 1.1.1994 als Einkünfte nach § 29 EStG zu bewerten sind (siehe auch Ausführungen unter Punkt 2).
	„VERÄUSSERUNGSGEWINN“

	- - -
	


Liegt eine betriebliche Tätigkeit und somit eine Pflichtversicherung vor, fließt der Veräuße-rungsgewinn (Aufgabegewinn), der in diesem Kalenderjahr in den Einkünften laut Einkommensteuerbescheid enthalten ist, in die Beitragsgrundlage ein. Eine Herausrechnung des Veräußerungsgewinns kann nur in der Höhe erfolgen, in der diese Gewinne wieder in das Unternehmen reinvestiert wurden.

Liegt in dem betreffenden Kalenderjahr ausschließlich, ohne aktive Erwerbstätigkeit in diesem Kalenderjahr, der Veräußerungsgewinn vor, auch bei einer Aufteilung auf 3 Jahre, kommt es zu keiner Pflichtversicherung nach dem GSVG.
	„VERMIETUNG UND VERPACHTUNG“

	- - -
	


Die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 28 EStG) unterliegen nicht der Sozialversicherungspflicht.

Wurde ein ehemals geführter Gewerbebetrieb eingestellt (Ruhendmeldung, Löschung der Gewerbeberechtigung) und Teile des ehemaligen Geschäfts(gebäudes) vermietet oder verpachtet, können diese Einkünfte, solange der Betrieb steuerrechtlich noch besteht, nicht als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, sondern nur als Einkünfte aus Gewerbebetrieb deklariert werden.

Diese Einkünfte sind allerdings nicht sozialversicherungspflichtig (Nachweis erforderlich).
Hinweis: Sollte ein Betrieb bei der Pensionierung verpachtet und nicht ins Privatvermögenüberführt werden, stellen die daraus erzielten Einkünfte weiter EK aus Gewerbebetrieb dar. Sollte behauptet werden, dass keine betriebliche Tätigkeit mehr vorliegt, wird überprüft, ob Betriebsausgaben oder eine Betriebsausgabenpauschale geltend gemacht wurden. In einem solchen Fall liegen weiterhin Aktiveinkünfte vor.
	VERSICHERUNGSVERTRETER

	2/1/4 GSVG
	


· siehe Provisionsvertreter
· siehe Folgeprovisionen
	VERSICHERUNGSVERTRETER IN DER SOZIALVERSICHERUNG

	- - -
	


Für Versicherungsvertreter in der gesetzlichen Sozialversicherung liegt keine Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG vor, weil Einkünfte nach § 29 EStG (Sonstige Einkünfte) erzielt werden.

· 
siehe Funktionsgebühren
	VORSTANDSMITGLIEDER

	- - -

2/1/4 GSVG
	


1.
Vorstandsmitglied: (§ 4/2 ASVG)
Vorstandsmitglieder (Geschäftsleiter) von Aktiengesellschaften, Sparkassen, Landeshypothekenbanken sowie Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit und hauptberufliche Vorstandsmitglieder (Geschäftsleiter) von Kreditgenossenschaften sind nach § 4 Abs 1 Z 6 ASVG (bis 31.12.1999 § 4 Abs 1 Z 10 ASVG) pflichtversichert. Dies wird dann vorliegen, wenn eine Beteiligung über 25 % vorliegt und das Vorstandsmitglied nicht lohnsteuerpflichtig ist.

Grundsätzlich werden Vorstandsmitglieder mangels Weisungsgebundenheit nicht in einem echten, sondern freien Dienstverhältnis geführt. Ein Ausschlussgrund vom freien DV wäre für Vorstandsmitglieder gegeben, die überwachende Funktionen haben. Für nicht oder nicht wesentlich Beteiligte ist dennoch Lohnsteuerpflicht und damit eine DV iS des § 4 Abs 2 ASVG anzunehmen.

2.
Vorstandsmitglied: (§ 2/1/4 GSVG)
Durch die Lohnsteuerrichtlinien 1999 – Vergütungen an Vorstände außerhalb eines Dienstverhältnisses sind als Bezüge gemäß § 22 Z 2 EStG (Einkünfte aus selbständiger Arbeit) zu qualifizieren – kommt es zur Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. 
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3.
Stiftungsvorstand: 
Hier ist zu beachten, dass Vorstandsmitglieder von Stiftungen grundsätzlich Bezüge gem § 22 Z 2 EStG erzielen. Wenn bei Vorstandsmitgliedern von Stiftungen die Weisungsfreiheit stark eingeschränkt und der Vorstand bei Ausübung seiner Tätigkeit organisatorisch in die Stiftung eingegliedert ist (zB wenn die volle oder überwiegende Arbeitskraft für die Tätigkeit der Stiftung eingesetzt wird), liegen in der Regel Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (LStR 2002, Rz 983) vor.

Stiftungsvorstände sind vom freien Dienstverhältnis ausgenommen. Der Grund ist, dass kein privatrechtliches Vertragsverhältnis hinsichtlich der durch das Privatstiftungsgesetz maßgeblichen Aufgaben besteht.

Bei Vorliegen von Einkünften nach § 22 EStG kommt es zur GSVG-Pflichtversicherung gem § 2 Abs 1 Z 4.  GSVG-Pflichtversicherung wird die Regel sein, weil bei ihnen eine stark eingeschränkte Weisungsgebundenheit besteht und eine organisatorische Einbindung in die Stiftung und damit Erzielung von unselbständigen Einkünften nicht wahrscheinlich sind.

	VORTRAGENDE

	2/1/4 GSVG
	


1.
Vortragender: (§ 2/1/4 GSVG)
Vortragende, die nur einzelne Vorträge („Zielschuld“) halten und nicht in die Organisation der jeweiligen Institution eingebunden sind, unterliegen der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG. Allerdings hat der VwGH in Vortragstätigkeiten bisher nie die Herstellung von Werken, sondern immer die Erbringung von Dienstleistungen gesehen. Der Annahme von Werkverträgen steht idR entgegen, dass es an einem gewährleistungstauglichen Endprodukt mangelt.

Daher gilt Folgendes:

· Wird die Anhaltung von Vorträgen vereinbart, handelt es sich idR um Dienst- und nicht Werkverträge.

· Ein Dienstverhältnis in persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit liegt vor bei organisatorischer Einbindung in den Betrieb des DG, oder Determinierung der Tätigkeit durch Richtlinien oder Kontrollmöglichkeiten, die die persönliche Bestimmungsfreiheit einschränken (vgl zB BVwG vom 12.2.2016, 2016/08/0096 – Sprachkurse sind Dienstleistungen).

· Bei der Frage, ob ein freies DV vorliegt, muss beachtet werden, ob über wesentliche eigene Betriebsmittel verfügt wird und im Wesentlichen die Arbeit persönlich erbracht wird.

· Die Zwischenschaltung von Gesellschaften bei der Beauftragung von Vortragenden ist grundsätzlich zulässig, hindert aber nach dem wahren wirtschaftlichen Gehalt iS des § 539a ASVG nicht in allen Fällen die Zurechnung direkt zum Vortragenden.
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VwGH vom 25.6.18, Ra 2017/08/0079

Ein Vortragender, der sich gegenüber einem Verein zur Abhaltung von Ausbildungskursen für Pflegehilfe, Heimhilfe etc verpflichtet, unterliegt keinem Werkvertrag, sondern es ist ein echtes DV im Sinne des § 4 Abs 1 Z 1 iVm Abs 2 ASVG anzunehmen. Eine vertragsmäßige Konkretisierung des Werkes scheitert daran, dass es sich bei der Erteilung von Unterricht nicht um ein Endprodukt handelt. Es liegt kein individualisierbares Werk, sondern eine Vereinbarung über Dienstleistungen vor. Ein (der für einen Werkvertrag essenziellen Gewährleistungsverpflichtung entsprechender) Erfolg der Tätigkeit ist nicht messbar, weshalb von einem individualisierbaren Werk nicht die Rede sein kann (vgl VwGH 21.9.2015, RA 2015/ 08/0045).
2.
Ausnahmen:

Vortragende in der Erwachsenenbildung:

· siehe Erwachsenenbildung
	WARENPRÄSENTATOREN

	2/1/1 GSVG
	


Grundsätzlich sollte der Warenpräsentator ein nach § 2 Abs 1 Z 1 GSVG Versicherter sein, weil für die Tätigkeit ein Gewerbeschein vorliegen wird (zB Tupperware-Präsentation). Warenpräsentatoren sind weisungsfrei, müssen die Tätigkeit nicht ausüben, unterliegen keiner persönlichen Arbeitspflicht und sind organisatorisch nicht in ein Unternehmen eingebunden. Auch die Betriebsmittel sind vom Warenpräsentator zu stellen. Eine ASVG-Pflichtversicherung kann daher idR ausgeschlossen werden. Natürlich können sie als Vertreter auch einem Dienstverhältnis unterliegen.

	„WERKVERTRAG“

	2/1/4 GSVG
	


Der Werkvertrag unterliegt der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG (Neuer Selbständiger). Die Einkünfte aus dieser Tätigkeit sind unter Einkünften aus selbständiger Arbeit (§ 22 EStG) zu versteuern.

Merkmale:

· Bei Vertragsabschluss wird die Leistung präzise konkretisiert

· Der Auftragnehmer schuldet ein Werk, einen Erfolg = Zielschuldverhältnis
· Der Auftragnehmer trägt das Unternehmerrisiko

· Er ist nicht im Unternehmen des Auftraggebers eingegliedert

· Er verwendet ausschließlich eigene Betriebsmittel

· Er kann über die Erledigungsart frei entscheiden

· Er erhält nur bei Erfolg ein Honorar

· idR liegt Gewährleistungsverpflichtung vor.

Im Gegensatz dazu unterliegt der Freie Dienstvertrag der Pflichtversicherung nach § 4 Abs 4 ASVG (Freier Dienstnehmer).

Bedingungen:

· freier Dienstvertrag auf bestimmte oder unbestimmte Zeit

· Verpflichtung zur Erbringung einer Dienstleistung gegen Entgelt

· persönliche Arbeitsleistung und keine wesentlichen eigenen Betriebsmittel

Merkmale:

· Der Auftragnehmer schuldet dem Auftraggeber ein Wirken, Bemühen, Verfügbarkeit für eine bestimmte Zeit = Dauerschuldverhältnis
· Der Auftraggeber kann im Regelfall auch nach Vertragsabschluss noch in die Arbeitsleistung gestalterisch eingreifen

· Für den Auftragnehmer besteht kein Unternehmerrisiko
· Der Auftragnehmer arbeitet nach Anweisungen und ist teilweise in die Betriebsstruktur des Auftraggebers eingebunden

· Nur geringfügiger Einsatz von eigenen Betriebsmitteln

	WIENER PHILHARMONIKER
	

	2/1/4 GSVG
	


Die Tätigkeit als aktives Mitglied der Wiener Philharmoniker, das seitens des Vereins Leistungsentgelte und Sitzungshonorare erhält sowie an den zufließenden Tantiemeneinnahmen beteiligt ist, ist als selbständige und betriebliche Tätigkeit im Sinn des § 2 Abs 1 Z 4 GSVG anzusehen. Insbesondere kommt hinsichtlich dieser Tätigkeiten keinesfalls eine Einordnung als ein nach § 4 Abs 2 ASVG versicherungspflichtiges Dienstverhältnis (zum Verein der Wiener Philharmoniker oder auch zu einem Veranstalter) in Betracht, weil es dafür an einem persönlichen und/oder wirtschaftlichen Unterordnungsverhältnis fehlt. Vielmehr kommen jedem einzelnen Mitglied maßgeblich beeinflussende Mitwirkungsbefugnisse sowie "unternehmerische" Ablehnungs- Gestaltungs- und Vertretungsrechte zu, die das Bestehen einer persönlichen Arbeitspflicht von Vorneherein ausschließen. Es ist daher jedenfalls davon auszugehen, dass die daraus erzielten Einkünfte als Ergebnis einer selbständigen Erwerbstätigkeit der Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG unterliegen. Auch bei jenen musikalischen Tätigkeiten der aktiven Mitglieder der Wiener Philharmoniker, die diese als Mitglied einer (ihrerseits aus Mitgliedern der Philharmoniker zusammengesetzten) Musikformation ausüben, ist in aller Regel nicht von einem Dienstverhältnis, sondern von einer unternehmerischen, im Rahmen der selbständig-betrieblichen Verwertung des besonderen künstlerischen Wissens und Könnens erfolgenden Leistungserbringung auszugehen.

Anders sieht die Situation bei den für aktive Wiener Philharmoniker (bzw statt solchen) tätig werdenden und in keiner sonstigen Rechtsbeziehung zum Verein stehenden Substituten aus. Diese erhalten ausschließlich ihre konkrete Leistungserbringung abgeltende Beträge und werden nicht „als“, sondern „für“ die Wiener Philharmoniker, genauer für und im durch den Verein organisierten Geschäftsbetrieb tätig. Damit einhergehend liegt im Sinn der jüngeren VwGH-Judikatur zu § 4 ASVG – ungeachtet der auch hier erforderlichen besonderen Qualität der Leistungserbringung – typischerweise eine grundsätzlich persönlich auszuführende und in enger Eingliederung in den Auftraggeberbetrieb (Wiener Philharmoniker) erfolgende Leistungserbringung vor, die – wegen des damit verbundenen weitgehenden Ausschlusses der unternehmerischen Bestimmungsfreiheit des Substituten bei Ausführung der Dienstleistungen – auch ohne Nachweis einer ausdrücklichen persönlichen Weisungs- und Kontrollunterworfenheit zur Annahme eines für die Dauer der Leistungserbringung festzustellenden Dienstverhältnisses nach § 4 Abs 2 ASVG führt.

Bei jenen Substituten, die gleichzeitig den Status eines nichtaktiven bzw pensionierten Vereinsmitgliedes besitzen, ist hingegen von einer im Rahmen der fortgesetzten mitunternehmerischen Leistungspflicht erfolgenden Tätigkeitsausübung auszugehen. Dies gilt jedenfalls dann und solange, als das pensionierte Mitglied neben der Tätigkeit als Substitut auch weitere eigenbetriebliche und der Förderung und Erhaltung seines künstlerischen Know - Hows und Qualitätsstandards dienliche Aktivitäten entfaltet (er also auch insoweit seine Unternehmerstellung als selbständig erwerbstätiger Wiener Philharmoniker fortsetzt). Dort wo dies nicht der Fall ist (es werden lediglich einzelne Vertretungen für verhinderte aktive Vereinsmitglieder übernommen), ist wohl auch bei den pensionierten Mitgliedern der Wiener Philharmoniker auf Grund ihrer entgeltlichen Leistungserbringung als Substitut von einem (gegebenenfalls auch geringfügigen) ASVG-pflichtigen Dienstverhältnis auszugehen.

Abschließend ist festzuhalten, dass sich die Ausführungen der Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. vom 30.6.2017 mit der bisherigen Verwaltungspraxis der SVS im Wesentlichen decken und daher weiterhin von einer Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG auszugehen ist. In der Stellungnahme von Ernst & Young wurde der Fokus jedoch nur auf aktive Mitglieder gelegt. Eine Differenzierung hinsichtlich aktiver Mitglieder und Substituten bzw pensionierter Mitglieder wurde nicht getroffen. 
	WIRTSCHAFTSTREUHÄNDER
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· Siehe Steuerberater
	ZEITUNGSZUSTELLER
	

	- - -
	


In zahlreichen Gesprächen zwischen Sozialversicherung und Vertretern des VÖZ (Verband Österreichischer Zeitungen) wurde die Beurteilung der Versicherungspflicht der Hauszusteller, Selbstbedienungsaufsteller, Zeitungskolporteure sowie die Transportzustellung im Einzelhandel anhand zugrundeliegender Musterverträge diskutiert. Man kam zum Ergebnis, dass es in der Gesamtbetrachtung, sowohl bei den Hauszustellern, als auch bei den Selbstbedienungsaufstellern um Selbständige handelt. Dies gilt auch für die Kolporteure. 

Auszug der Kriterien, die für die Gesamtbeurteilung herangezogen wurden:
Hauszusteller  Zuordnung GSVG
· keine persönliche Abhängigkeit (Vorgabe ist nur spätester Zustelltermin, ansonsten freie Zeiteinteilung, somit keine Bindung an Arbeitszeit)
· generelles Vertretungsrecht (lediglich Meldepflicht bei gänzlichem Ausfall)
· keine Kontrollbefugnis (Abonnent meldet, wenn keine Zustellung erfolgte)
· keine wirtschaftliche Abhängigkeit (eigene Betriebsmittel, kein Ersatz für Reisekosten, kein Kilometergeld)
· kein Konkurrenzverbot
· Rechnungslegung (Vergütung kann auf Basis einer verhandelbaren Pauschale plus verhandelbarem Stücksatz erfolgen)

Selbstbedienungs-Aufsteller  Zuordnung GSVG
· keine persönliche Abhängigkeit (Vorgabe ist der Zeitrahmen in dem die Zeitungen in den Taschen zur Verfügung stehen müssen, ansonsten freie Zeiteinteilung, somit keine Bindung an Arbeitszeit)
· generelles Vertretungsrecht (für die Ausübung der Tätigkeit sind im Regelfall Hilfskräfte nötig; es besteht lediglich Meldepflicht bei gänzlichem Ausfall des Zustellpartners)
· keine Kontrollbefugnis (potentieller Käufer meldet, wenn kein SB-Gerät vorhanden, oder die Tasche leer ist)
· keine wirtschaftliche Abhängigkeit (eigene Betriebsmittel)
· kein Konkurrenzverbot
· Rechnungslegung (Preis pro SB-Gerät ist verhandelbar; Zustellpartner kann zusätzliche Standorte vorschlagen um Honorar zu erhöhen)

Kolporteure  Zuordnung GSVG
· im Vertrag finden sich keine Kriterien wieder, die auf eine unselbständige Beschäftigung schließen lassen

Einzelhandelszusteller  Zuordnung ASVG

· es handelt sich um einen Transportauftrag an ein entsprechendes Unternehmen („Frächter“)
· der Auftragnehmer übt die Tätigkeit im Zuge seiner Gewerbeberechtigung (Kleintransporte) aus

Beim Vertrag mit dem Einzelhandelszusteller handelt es sich um einen Transportauftrag; die Beurteilung der Tätigkeit müsste zwischen Transportunternehmen und Beschäftigten erfolgen. Hier kann keine eindeutige Zuordnung getroffen werden.

	ZIVILTECHNIKER
	

	§ 2 Abs 1 Z 3 FSVG
	


1.
Ziviltechniker:

Der Ziviltechniker übt aufgrund einer Berufsbefugnis eine selbständige Tätigkeit aus. Die Interessenvertretung (Kammer) stellte seinerzeit einen generellen Opting-Out-Antrag an das Bundesministerium gestellt. Für die Zeit bis Ende 2012 bestand bei aktiver Kammermitgliedschaft das Opting-Out nach § 5 GSVG.

Mit 1.1.2013 (PensionsfondsüberleitungsG) wurde die Wohlfahrtseinrichtung der Ziviltechniker in das Sozialversicherungssystem des FSVG vollzogen. Es erfolgte eine Übertragung des Vermögens des Pensionsfonds an die SVA/SVS.
Seither sind Ziviltechniker in der PV nach dem FSVG versichert und können bei Vorliegen der Voraussetzungen eine Leistung aus der gesetzlichen PV lukrieren. Beitragszeiten, die bis 31.12.2012 beim Pensionsfonds der Ziviltechniker erworben wurden, werden bei der Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen berücksichtigt, nicht aber für die Höhe der Leistung. Das bedeutet, dass ein Ziviltechniker bei der Pensionierung zwei Leistungen erhält, einerseits eine hochgerechnete Pensionsfondsleistung („Besondere Pensionsleistung“) und andererseits die gesetzliche Pension.

Personen, die am 1.1.2013 bereits einen Anspruch auf eine Eigenpension aus dem Pensionsfonds hatten, sind von der PV nach dem FSVG ausgenommen.

Berufsgruppen im GSVG/FSVG von A - Z 



